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VORWORT

LiebeLeserinnenundLeser,

erweiterteEigenverantwortungundgrößereSelbstständigkeitweisen
neueWegezurQualitätsentwicklungvonSchulen.DieseinvielenLän-
derngewonneneErkenntnisfürdashessischeSchulwesenzunutzen
undauszubauenistZielsetzungdesModellprojektsSelbstverantwor-
tungplus.HierfüristeinAnsatzgewähltworden,derSchulealsGan-
zesumfasst,dieschulischenProzesse,dieStrukturenwieauchdieder
SchuleverfügbarenRessourcen,mitdemZielderFörderungderQua-
litätschulischenLernens.NurüberdiesenganzheitlichenAnsatzer-
scheintesmöglich,dieinSchulevorhandenenPotenzialebesserzu
erkennenundzunutzen.

MitdervorgelegtenBroschüre„SchulverfassungenanberuflichenSchulen“wirddasErgeb-
nisauseinemTeilbereichdesModellprojektsvorgestellt,derdemHandlungsfeld„Organisa-
tionsstruktur“zugeordnetist.Mitihmsteheninhaltliche,schulischewieauchverbandspoliti-
scheAuseinandersetzungen–wieinkeinemweiterenderinsgesamtsechsHandlungsfelder
–inVerbindung,diedasBetretenvonorganisatorischemNeulanderschwertenunddieErpro-
bungvonSchulverfassungenaufderGrundlagederhierfüreigensentwickeltenKernschulver-
fassungbelasteten.

UmsowichtigerfürdasGesamtprojektistdasErgebnis.Achtvon17SchulenhabendieKern-
schulverfassunganihreSchulstrukturenangepasst,neueSchulverfassungenentwickeltundfür
dieErprobungumdasbenötigteVertrauenimKollegiumgeworben.VorhandenesMisstrauen
wurdeüberwunden.DieBefürchtungenübermöglicheBelastungendurchdieNeuzuordnung
vonAufgaben,denVerlustbisherigerRechte,dieUnwägbarkeitendurcheineneueVerantwor-
tungsstrukturwurdengegenüberdenChancenfüreinewirksamereOrganisationzurückgestellt.
EsgaltneueStrukturenzuerproben,diedurchPartizipation,bessereSteuerungsmöglichkeiten
wieauchdemokratischeStrukturengeprägtsind.

DiebisherigenProzessergebnissesindaufArbeitstagungen,diedasAmtfürLehrerbildung(AfL)
veranstaltethat,ausgewertetworden.ZudemführtedieWissenschaftlicheBegleitungamInstitut
fürBerufsbildungderUniversitätKasselwissenschaftlicheInterviewsmitVertreternvonSchullei-
tungen,Abteilungsleitungen,PersonalratsvertreternundLehrkräftenanfünfderModellprojekt-
schulendurch.DieüberdiesenEvaluationsansatzerzieltenErkenntnissesindindievorliegende
Broschüreeingeflossen,sodasserstmalseineBegründungdesverfolgtenAnsatzes,dieBeschrei-
bungdererzieltenErfahrungenwieauchdieBewertungderProzesseundderErgebnisseaus
derSichtderBeteiligtenzusammengetragenwordensind.
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VORWORT

DieBroschüredokumentiertsomiteindrucksvolldieandenbeteiligtenSchulengeleisteteAr-
beitwieauchdiezentralenErgebnisseindiesemHandlungsfeld.Siedokumentiertzudem,dass
derbegonneneProzessderOrganisationsentwicklungnochnichtabgeschlossenist,vielmehr
derWeiterentwicklungundOptimierungbedarf.DasschmälertnichtdasErreichte.Daheremp-
fehleichdieseBroschüreallen,diesichzurselbstständigenSchuleweiterentwickelnwollen,um
andenErfahrungenundErgebnissenanzuknüpfen.

MeinbesondererDankgiltdenjenigen,diedieEntwicklungundErprobungandenSchulenmit-
getragenundmitihremEngagementzurDokumentationdiesesProzessesbeigetragenhaben.

MitfreundlichenGrüßen

DorotheaHenzler
KultusministerindesLandesHessen
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„WennwirdieKinderdes21.Jahrhunderts
weiterhinvonLehrkräftenmiteinemAusbil-
dungsstanddes20.Jahrhundertsineinem
Schulsystemunterrichtenlassen,dasim19.
Jahrhundertkonzipiertwurdeundsichseit-
demnurgraduellveränderthat,dannwer-
denBildungsqualitätundChancengerechtig-
keit…auchinZukunftunerreichbarbleiben.“

Andreas Schleicher, 
PISA-Koordinator der OECD

DieseundähnlicheErkenntnisse,verbundenmit
ForschungsergebnissenzuSelbststeuerungs-
potenzialenvonOrganisationenundEinzelnen
sowieeineGrundsatzdiskussionzurWeiterent-
wicklungvonberuflichenSchulenzuregionalen
Kompetenzzentren(s.S.17)führtennachein-
stimmigenBeschlüssendesHessischenLand-
tages1999und2003zurKonzeptiondesMo-
dellprojektes„Selbstverantwortungplus“.Dabei
lagderFokusvonAnfanganaufderQualitäts-
entwicklung.WenndiezentraleLeistungeiner
SchuledieDurchführungvonUnterrichtist,
dannliegtauchderSchwerpunktderQuali-
tätsentwicklunginderUnterrichtsentwicklung.
DieskommtimHandlungsfeld1desModell-
projektszumAusdruck.Lehrkräftengegenüber
musstedabeioftzunächstdasMissverständnis
ausgeräumtwerden,demZielderQualitäts-
entwicklungliegedieVermutungzugrunde,
diebishererreichteUnterrichtsqualitätseide-
fizitärodergar„schlecht“.Ebensoabermusste
einerHaltungbegegnetwerden,diebisherige
Arbeitseidurchgängig„gut“,ohnedasseine
Notwendigkeitgesehenwurde,diesdurchge-

sicherteDatenzubelegen.Vielfachführteman
inberuflichenSchulendiePrüfungserfolgeals
ausreichendenQualitätsnachweisfüreinege-
sichertguteUnterrichtsqualitätan.

WennimModellprojekt„Selbstverantwortung
plus“dieQualitätsentwicklungimVordergrund
standunddiesimHandlungsfeld1mitdemFo-
kusderWeiterentwicklungvonUnterrichtsqua-
litätzumAusdruckkommensollte,dannsoll-
tenalleanderenHandlungsfelder„dienende
Funktion“fürdieseszentraleAnliegenhaben:
QualitätssicherungimHandlungsfeld2,Wei-
terentwicklungderOrganisationsstrukturenim
Handlungsfeld3,Personalgewinnungund-ent-
wicklungimHandlungsfeld4,Umgangmitfi-
nanziellenRessourcenimHandlungsfeld5und
(zunächstoptional)Entwicklungregionaler(Be-
rufs-)BildungsnetzwerkeimHandlungsfeld6.

DievorliegendeBroschüredokumentiertdas
wichtigsteTeilprojektimHandlungsfeld3:die
EntwicklungeinerSchulverfassung,diesowohl
demAnliegenderPartizipationwieauchdem
derSteuerungsmöglichkeitineinerkomplexer
werdendenOrganisationsstrukturRechnung
trägt.Ausgangspunktistjedocherneutdas
AnliegenderUnterrichtsentwicklung:Wennes
stimmt,dassnachneuerenErkenntnissender
Hirnforschungundbelegtdurchentsprechen-
deStudienFormendesselbstorganisiertenund
selbstgesteuertenLernensbessereErgebnis-
sebringen,dannmüssenLehrkräftestärkerin
Teamszusammenarbeiten.BeruflicheSchulen
stellensichdieserHerausforderungschonlän-
gerinderUmsetzungvonlernfeldorientierten

EINLEITUNG

PETERQUERBACH

TeilprojektleiterHandlungsfeld3/Werner-Heisenberg-Schule,Rüsselsheim
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EINLEITUNG

Lehrplänen,denendasPrinzipderHandlungs-
orientierungzugrundeliegt.

LernfeldorientierungsetztTeambildungunter
Lehrkräftengeradezuvoraus.WenndasPrin-
zipderSelbstverantwortungimUnterrichtan-
kommensoll,dannmüssenauchLehrerteams
KompetenzenundRessourcenfürihrenVer-
antwortungsbereicherhalten.Währendberuf-
licheSchulenihreOrganisationsstrukturbisher
meistanBerufsfeldernoderSchulformenmit
einigenQuerschnittsaufgabenausrichteten,
rücktnuneineteamorientiertebzw.an„Frak-
talen“orientierteOrganisationsstrukturinden
Vordergrund.Diedamitverbundene,nochgrö-
ßereKomplexitätinderStrukturunterliegtder
Gefahr,dassFraktalezwischenTeamsdasGan-
zeausdemBlickverlieren.Wennalsovonau-
ßenvorgegebeneodergemeinsamerarbeite-
teZieleerreichtwerdensollen,dannbedarfes
einerneuenAustarierungvonPartizipations-
undSteuerungsmöglichkeiten.

Dieneuentwickelte,aufgrundihrerGenese
sogenannte„Kernschulverfassung“trägtdem
Rechnung–undwirdsichauchimneuenHes-
sischenSchulgesetz,dasimSommer2011in
Krafttretensoll,alsOptionwiederfinden.

IndervorliegendenBroschürelesenSie,wie
dieKernschulverfassungentstand,welcheHer-
ausforderungendabeigemeistertwurdenund
welcheErfahrungendamitindenachtSchulen
gemachtwurden,diesichfürdieArbeitmit
demneuenInstrumententschiedenhaben–
aufdemWegzueinerständigenWeiterent-
wicklungderUnterrichtsqualität!Dabeikom-
menalleAkteurezuWort,auchdieexternen
BeraterinnenundBerater.Derwissenschaft-
lichenBegleitungistdafürzudanken,dass
dieserProzessnichtnurdokumentiertwurde,
sondernErklärungenfüreinigeSchwierigkei-
teneingefügtsind.SiehelfenbeimVerständ-
nisundzueinembewussterenUmgangz.B.
miteiner„Profibürokratie“.Diesgiltebenso

fürdieBeschreibungderbisheroffensichtlich
gewordenenBegrenzungenbeiderArbeitmit
derneuenSchulverfassung,außerdemfürdie
EmpfehlungenzurWeiterarbeit.

DieDokumentationzweierWorkshopszurAr-
beitmitderneuenSchulverfassungzeigtzu-
dem,anwelchenStellenzwischenallenBe-
teiligten weitgehend übereinstimmende
EinstellungenvorliegenundwokeinKonsens
erzieltwerdenkonnte.AllenSchulleiterinnen,
SchulleiternundLehrkräftendankenwirfürihre
ZeitundihreOffenheitbeidenWorkshopsund
denInterviews.SiehabenunsdamitanIhrem
ProzessteilhabenlassenunddieVeröffentli-
chungdieserBroschüreunterstützt.

DieMitarbeiterinnenundMitarbeiterdesAmts
fürLehrerbildunghabeneinenwesentlichen
AnteilamGelingenderexternenBeratungso-
wiebeiderOrganisationundDurchführung
derobengenanntenWorkshopsgeleistet.Ih-
nenundderKOBEseifürdieUnterstützung
herzlichgedankt.

DamitistdieseBroschüreeinewichtigeInforma-
tionsgrundlagefürdenTransferdesModellpro-
jektes„Selbstverantwortungplus“bzw.fürdie
Schulen,diesichimRahmendesbeginnenden
Transferprozesseszur„selbstständigenberufli-
chenSchule“weiterentwickelnwollen.Ebenso
kannsieden17Modellprojekt-SchulenVerge-
wisserungüberdenerreichtenArbeitsstandim
Handlungsfeld3liefern.
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SchulensindlosegekoppelteOrganisatio-
nen.DaseigentlicheKerngeschäft,derUnter-
richt,findetimmernochofthintergeschlosse-
nerTürestatt.Lehrkräfteverfügenübereinen
großenHandlungs-undEntscheidungsspiel-
raum,wasLehrplanauslegung,Unterrichtsge-
staltungunddenUmgangmitSchülerinnen
undSchülernangeht.AberauchinBezugauf
dieSchulorganisationhabensieüberdieGe-
samtlehrerkonferenzundandereGremiener-
heblichesMitspracherecht.

DieFührungsspannenanSchulen,d.h.dieRe-
lationLehrkräfte-Schulleitungsmitglieder,sind
anvielenEinrichtungensehrweit–einSachver-
halt,derbeispielsweisedeutlichwird,wennes
umdieDurchführungvonZielvereinbarungsge-
sprächenmitmöglichstallenLehrkräftengeht.
DerhoheHandlungsspielraumderLehrkräfte
istdieFolgeeinergutenAusbildungundei-
neshohenProfessionsstatusderakademischen
Lehrerschaft.

Organisationstheoretisch gesehen, stehen
Schulen entsprechend als Profibürokratien
vorderHerausforderung,sichandieAnsprü-
cheeinergewandeltenVerwaltungssteuerung
undeinersichpermanentänderndenUmwelt
anzupassen.

„DieKonfigurationeinerProfibürokratieist
immerdanngegeben,wennderbetriebli-
cheKerneinerOrganisationüberwiegend
aushochqualifizierten,professionellenMit-

NachderProfessionstheorievonOevermann
(Oevermann1997)sinddieMerkmaleeiner
Profession:Arbeitingesellschaftlichrelevan-
tenArbeitsfeldern,kritischeUnsicherheitenin
denzutreffendenEntscheidungen,einesitu-
ativeundkontextbezogeneBedingtheitder
ArbeitssituationenunddieÜbertragungder
DeutungshoheitüberdiezutreffendenEnt-
scheidungenindieVerantwortungderProfes-
sionellen.AufLehrkräfteundihreArbeittref-
fendieseMerkmalezu,undsiegenießeninder
SchulefolgerichtigeinhöheresMaßanAuto-
nomieundMitsprache,alsdasinanderenOr-
ganisationenderFallist.DennfürdieProfibü-
rokratiegilt:

„Sieistdemokratisch,indemsieMachtdirekt
anihrebetrieblichenMitarbeiter(zumindest
dieprofessionellenMitarbeiter)weitergibt;
undsiegestattetumfassendeAutonomie,in-
demsieihreMitarbeitersogarvonderNot-
wendigkeit,sichmitihrenKollegenzwecks
Koordinierungabzustimmen,befreitund
diedamitverbundenenZwangssituationen
undpolitischenAuseinandersetzungenver-
meidet.“

Schulleitungenbefindensichdaherineiner
widersprüchlichenSituation:Aufdereinen

1. SELBSTVERANTWORTUNGUNDSCHULVERFASSUNG–
EINÜBERBLICK

PROF.DR.UTECLEMENT

ProfessorinfürBerufs-WirtschaftspädagogikanderUniversitätKassel

arbeiternbesteht,dieschwerzuerlernen-
de,abergutzudefinierendeVerfahrenan-
wenden.“ Mintzberg 1992, 273

Mintzberg 1992, 276
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1.SELBSTVERANTWORTUNGUNDSCHULVERFASSUNG–EINÜBERBLICK

SeitevereinensiedurchdieweitenFührungs-
spannenunddieflacheStrukturorganisation
einhohesMaßanEinflussundVerantwortung
aufsich.AndererseitssindsieinihrerEntschei-
dungskompetenzandieGesamtlehrerkonfe-
renzrückgebunden,derenEntscheidungen
sieumzusetzenhat.

SelbstständigeSchulen,diedaraufabzielen,
ihreEntscheidungs-undGestaltungsmöglich-
keitenweiterauszubauen,stoßenindieser
strukturarmenSchulemitunteranihreGren-
zen.Entscheidungsprozessewerdenkomplexer
undkönneninderGesamtkonferenzteilweise
nichtmehrsinnvollbearbeitetwerden.Infor-
melleTeamstrukturenwerdenvonderStruktur-
organisationnichtmehrausreichendabgebil-
det,undauchdieVernetzungmitregionalen
PartnernspiegeltsichindenEntscheidungs-
undBeratungsgremienderSchulekaumwider.

DieneuenSchulverfassungenanselbstständi-
genSchulensollenhierneue,angemessene-
reFormenderSchulorganisationbereitstellen.
DieImplementationeinerneuenSchulverfas-
sunganselbstständigenSchulengehtdaher
folgendenZielennach:

■ AbbildunginternerTeamstruktureninder
Schulverfassung,

■ AbbildungexternerVernetzung,
■ ErhöhungderEffizienzundEffektivitätvon

EntscheidungsprozessenbeiBeibehaltung
einerdemokratischenGrundstrukturvon
Schulesowie

■ SchutzprofessionellerHandlungsfreiheit
derLehrenden.

DieletztenbeidenPunktewurdenimKontext
desHandlungsfeldes„Schulverfassung“heftig
diskutiert.VordieschwierigeEntscheidungge-
stellt,obdasGutderEntscheidungseffizienz
oderdasGutderdemokratischenPartizipati-
onallerLehrkräfteanmöglichstallenEntschei-
dungenhöherbewertetwerdensoll,habensich

dieSchulen–wieuntendargelegtwird–nicht
einheitlichentschieden.

IneinemkomplexenEntwicklungsprozess,bei
demdieVorstellungenundVisionenanden
Modellschulenebensozuberücksichtigenwa-
renwiedievielfältigengesetzlichenVorgaben,
wurdeimHandlungsfeld„Schulverfassung“des
ModellprojektsSelbstverantwortungpluseine
Kernverfassungerarbeitet,diediesenAnfor-
derungenRechnungträgt.

ZieldieserKernschulverfassungistes,derEnt-
wicklungeigenerSchulverfassungeneinen
rechtlichgeprüftenundverlässlichenRahmen
zugeben.WiemanimVerlaufdieserStudiese-
henkann,wirddenSchulendieMöglichkeitein-
geräumt,eigeneAkzentezusetzen,umsoih-
rerbesonderenKulturundihrenHaltungenin
denVerfassungenAusdruckgebenzukönnen.

GemeinsamistallenSchulverfassungendie
EinrichtungeinesSchulvorstandes,derklei-
neralsdieGesamtkonferenzist,aberdennoch
alleGruppenvonAkteureninderSchuledurch
Repräsentantenabzubildenversucht.Hiersol-
lenOptionenschnellerundflexibleralsbisher
ausgelotetwerden,umlangwierigeEntschei-
dungsprozesseverkürzenzukönnen.Zugleich
bildennundieSchulverfassungenauchinterne
Teamstrukturenbesserabundbietenihnenei-
nenformalisiertenrechtlichenOrtmiteigenen
Zuständigkeiten.

AusSichtderwissenschaftlichenBegleitung
desModellprojektesbleibeneinigeFragenof-
fen:Soscheintunsnochnichtausreichendge-
klärt,wieregionalePartnerindieStrukturder
SchulezumindestmitberatenderFunktionein-
gebundenwerdenkönnen.

FüreineerfolgreicheImplementationderneu-
enSchulverfassungscheinteszudemwichtigzu
sein,dieneuenGremiendenaltennichtetwa
hinzuzufügen,sondernalteStrukturenauch
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tatsächlichzuersetzen,ummittelfristigDop-
pelungenundKompetenzüberschneidungen
zuvermeiden.AlsproblematischeSchnittstel-
lefälltinsbesonderedasVerhältnisvonFrak-
talsprechernundAbteilungsleiterninsAuge.

OffenbargelingtesSchulenbesser,sichbeherzt
vonaltenStrukturenzulösenunddieneueVer-
fassungmitLebenzufüllen,wennschonvor
EinführungderneuenSchulverfassungTeam-
strukturenbestanden.WoArbeitsgruppenund
TeamsbereitsAufgabenundVerantwortung
übernommenhatten,nahmensiedieneuen
Entscheidungskompetenzengerneentgegen.
DieHoffnung,TeamstrukturenaufdemWege
einerformalenSchulverfassungeinführenzu
können,erweistsichdagegenalstrügerisch.

Fraktalelassensichentwederentlangbestimm-
terBildungswegeoderabernachfachlicherZu-
ständigkeitbilden.HiereineinheitlichesOrga-
nisationsprinzipzufinden,fielallenbeteiligten
Schulenschwer.Offenbarspieleneherpersön-
licheBezügeundDistanzeneineRolle,diesich
danninderTeambildungniederschlagen.So
wirktsichetwapersönlicheNäheinnerhalbder
FraktalevorteilhaftaufeineeffizienteZusam-
menarbeitunddieZufriedenheitderTeammit-
gliederaus.ZugleichbirgteinesolcheStruktur
aberauchdieGefahrdesAuseinanderdriftens
derTeams,sodassimmerwiederdaraufgeach-
tetwerdenmuss,gemeinsameThemenunddie
ZusammenarbeitundKoordinationderTeams
untereinandernichtzuvernachlässigen.

DiewissenschaftlicheBegleitungdesModell-
projektesSelbstverantwortungplussetztesich
intensivmitdenBedenkenauseinander,diemit
derEinführungderneuenSchulverfassungzu-
sammenhingen.DievorliegendeStudiemacht
jedochdeutlich,dasssichdieseVorbehalte
nurteilweisebestätigenlassen:EinenMacht-
zuwachsetwafürSchulleiter/-innenkönnen
wirnichtfeststellen.AuchdieBeteiligungvon
LehrkräftenanderSchulentwicklungsarbeitund

strategischenEntscheidungenistformalsicher-
gestellt.Neuist,dassdieEntscheidungsverant-
wortungformalaufmehrPersonenverteiltist,
diesichnunaktivmitderVorbereitungundden
KonsequenzeneinerEntscheidungbefassen.

EntgegenderursprünglichenZielsetzung,regi-
onaleAkteureundAnspruchsgruppenstärker
anEntscheidungeninderSchulezubeteiligen,
sindinderaktuellenFormderKernschulverfas-
sungderenEinflussundTeilhabeehergeringer
geworden.AuchVertreterderArbeitgeberund
Arbeitnehmer,diezuvorineinerSchulkonfe-
renzvertretenseinkonnten,sindbeiSchulen
mitneuerSchulverfassungnichtmehrineinem
gemeinsamenForumanderstrategischenAus-
richtungderSchulebeteiligt.

AlsteilweisebegründetsehenwirdieBefürch-
tungan,dassLehrkräftedurchdieEinführung
derneuenSchulverfassungstärkerbelastetwer-
den.Diestrifftinsbesonderedannzu,wenndie
neuenStrukturendiealtennichtersetzen,son-
dernalszusätzlicheGremieneingeführtwerden.
DiezeitlicheInanspruchnahmederKollegien
steigtmitderZahlderSitzungen.DieFraktal-
sprecherwerdenzusätzlichbelastet.ImGegen-
zugnimmtdieBeanspruchungvonSchulleitun-
genundAbteilungsleiterningewisserWeise
ab,dasichdieVerantwortung,diemitdiesen
Funktionenverbundenist,nunaufmehrPer-
sonenverteilt.DieErfahrungausdenSchulen
zeigtauch,dassdieQualitätderEntscheidun-
gensichverbessert,wenndieKollegienver-
bindlichermiteinbezogenwerden.Sowerden
Entscheidungsprozessevielleichtderzeitnoch
nichteffizienter,wohlaberfundierter.

Insgesamtlässtsichfesthalten:EineneueSchul-
verfassungzuerarbeiten,isteinmühevollerund
durchauskonfliktträchtigerProzess,indemun-
terschiedlicheZiele(DemokratieundPartizipati-
on,EffizienzundEffektivität,sorgsamerUmgang
mitZeitressourcenallerBeteiligten,Gesetzmä-
ßigkeitdesVorgehens)sorgfältigabgewogen
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undaufeinanderabgestimmtwerdenmüssen.
DieKernschulverfassung,dieeinenwichtigen
ZwischenschrittaufdiesemWegedarstellt,bie-
tetSchulen,diesichdiesemThemaneunähern,
dieMöglichkeit,diesenProzesseinwenigab-
zukürzen.IhrErfolgmisstsichjedochanihrer
Befähigung,dielebendigenArbeitsstrukturen
einerSchuleabzubildenundzustützen.
1. 
2. 
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2.1 Wie alles anfing1

DieEntwicklungdesModellprojektsSVplusist
einErgebnisdesParadigmenwechselsinden
1990erJahren,der–nachbeunruhigenden
UntersuchungenderinternationalenSystem-
vergleichePISA(ProgrammeforInternational
StudentAssessment)undTIMSS(ThirdInterna-
tionalMathematicsandScienceStudy)inBe-
zugaufdieDefizitedesdeutschenBildungs-
systems–denRufnacheinerNeusteuerung
desSchulsystemslauterwerdenließ.Mitden
ForderungennacheinerverbessertenSchule
gerietvorallemdieorganisatorischeSelbst-
ständigkeitderSchuleninsBlickfeld–zusam-
menmiteinerübergeordnetenReformentwick-
lunginStaatundVerwaltung.Zielderneuen
Bemühungenwares,durchDezentralisierung
undStandardisierungvonLeistungeneinhö-
heresMaßanEffizienzundeineStärkungder
SelbststeuerungspotenzialevonEinzelnenund
Organisationenzuerreichen.Selbststeuerung
bedeutetedabeiaucheinestärkerebetriebs-
wirtschaftlicheAusrichtung,dienichtnurdie
VergleichbarkeitvonLeistungen–vordem
HintergrundderzunehmendenWettbewerbs-
situationprivaterAnbieter–aufdenPrüfstand
stellte,sondernauchinvielenBereichendie
NotwendigkeitwirtschaftlicherSelbstverant-
wortungbeinhaltete.VieleBehördenundUn-

1 AusGründendersprachlichenVereinfachungwird
imFolgendenweitgehenddasgenerischeMasku-
linumzurBezeichnungvonFunktionenundderen
wirklichenbzw.möglichenTrägerinnernundTrägern
verwendet.

ternehmenunterzogensichaufwändigenZer-
tifizierungen,umwettbewerbsfähigzubleiben.
DasbetrafgeradeauchdieBerufsschulen,die
sichzunehmendalsregionaleKompetenzzen-
trenverstehenunddementsprechendposi-
tionieren.Konsequenterweiseerfordertedie
verstärkteKonkurrenzsituationzwischenEin-
zelschulenundanderenBildungsträgerndie
EntwicklungeineseigenenProfilssowievon
Strukturen,diediesenProzessunterstützten.

DasHessischeKultusministeriumreagierte2004
–nacheinerFestlegungderRahmenbedingun-
gen,orientiertandenErgebnissendesSchul-
versuchs„ProReKo“inNiedersachsen–miteiner
Ausschreibung.17beruflicheSchulenbewar-
bensichundwurdenvomHessischenKultus-
ministeriumalsProjektschulenanerkannt.

MitderTeilnahmeamModellprojektSelbstver-
antwortungplusverpflichtetensichdieSchu-
len,dieHandlungsfelder1-5zubearbeiten,
ProjektezuentwickelnsowieSelbstverantwor-
tunginihrenSchulenzuerprobenundzule-
ben.ImHandlungsfeld3habensichachtvon
17SchulenderSchulverfassunggewidmetund
Verfassungsentwürfeerarbeitet.Dieübrigen
SchulensahenindiesemBereichvoneinem
Engagementab,warenaberbereit,dieSchul-
verfassungandererSchulenzuübernehmen.

DerProzesserfolgtenachdembottom-up-
Prinzip:DasKultusministeriumgabkeineEnt-
wicklungsrichtungvor,sondernerwartete,dass
dieseEntwicklungvonden17Schulenselbst
ausgeht,d.h.inArbeitsgruppenerarbeitetund

2. PROJEKTVERLAUF

MONIKABECHT

KOBE/Ludwig-Geißler-Schule,Hanau
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schließlichnachobenweitergeleitetwürde,um
aufdieserGrundlageallgemeingültigeRichtli-
nienerstellenzukönnen.

2.2 Kurswechsel im HKM

Wiesichbaldzeigte,erwiessichdieArbeitan
derVerfassungalseinehrgeizigesProjekt,das
dieSchulenunddasHKMandieGrenzenihrer
Kapazitätenbrachte.Siebenvon17Schulenleg-
tenSchulverfassungenvor,dieunterdenge-
gebenenrechtlichenBedingungendesLandes
Hessennichtumsetzbarwaren,daÄnderungen
desRechtssystemszukeinemZeitpunktange-
dachtwaren,sondernesumdieEinpassung
einerSchulverfassungindasbestehendeSys-
temmitseinenRechtsverbindlichkeitenging,
etwahinsichtlichderMitbestimmungsrech-
tevonElternundSchülern.Dieeingereichten
Entwürfegingenfolglichmitzahlreichenkriti-
schenVermerkenandieSchulenzurück,die
sichentsprechendenttäuschtzeigten,weilsie
vielZeitundEnergieinvestierthattenundnicht
ausreichenddarüberinformiertwaren,inwel-
chemjuristischenRahmensiesichhättenbe-
wegenmüssen.

ImHKMerkanntemandasDilemmaundwech-
seltedenKurszugunsteneinestop-down-An-
satzes.Denneswurdeschnellklar,dassesdie
ArbeitskapazitätenvonSchulenundMiniste-
riumnichtzuließen,mitjedereinzelnenSchu-
leeineVerfassungzuerarbeiten.Wiekonnte
hiereingemeinsamerNennergefundenwer-
den?BeimVergleichderEntwürfefielauf,dass
dieSchulverfassungen–beiallenAbweichun-
geninderTerminologieoderderVerteilung
vonSchulleitungvs.Kollegiumindenstrategi-
schenOrganen–inihrerStrukturrelativeinheit-
lichwaren,etwahinsichtlichderAbschaffung
derSchulkonferenzundeinerNeuverteilung
derAufgabenaufGesamtkonferenzundPle-
num.DasHKMfandeinepraktikableLösung.
SiefiltertedieEssenzderachtSchulverfassun-

genherausundbrachtesiedamitgewisserma-
ßenaufeinengemeinsamenNenner.InForm
einesMustertexteswurdeaufeinerSitzungin
Korbachdiese„Kernschulverfassung“vonallen
17Schuleneinstimmigverabschiedetundfand
daraufhinauchdieZustimmungdesHKMund
derdamaligenMinisterinKarinWolff.

ZentralesZielderHessischenKSchVistdie
VerbesserungderUnterrichtsqualität, indem
dezentraleEntscheidungen,Ressourcenver-
antwortungundRechenschaftspflichtinden
Schulalltagintegriertwerden(vgl.HKM(2007b),
Fol.4).WesentlicheNeuerungenderKSchV
sind:


■ diestrategischenOrgane„Schulvorstand“
und„Plenum“,welchesdieGesamtkonfe-
renzersetzt;

■ dieDefinitionder„Schulleitung“alsope-
rativesOrgan;

■ dieSchaffungeinesdiesenOrganenzu-
geordneten„Beirats“,indemregionaleIn-
stitutionenundEntscheidungsträgereine
beratendeFunktionausübenkönnen.

„UmdiesenKernherumsolltendieProjekt-
schulen in ihrerOrganisationfreibleiben“
(PressemeldungHessischesKulturministeri-
um,Wiesbaden,16.3.2007),befanddieMi-
nisterindamals.Sostandesden17Projekt-
schulenfrei,dieArbeitaufderBasisderKSchV
aufzunehmen.DenStartschussgabderWork-
shopam31.Mai2007,derwesentlichdazu
beitrug,dassdieerstenSchulenab2008mit
derneuenVerfassungarbeitenkonnten.Zu
denerstendreiSchulen,diemiteinerneuen
SchulverfassungandenStartgingen,gehör-
tenseitNovember2007dieberuflichenSchu-
lendesLandkreisesWaldeck-Frankenberg,die
Oskar-von-Miller-SchuleinKasselunddiePe-
ter-Paul-Cahensly-SchuleinLimburg.ImMärz
2008folgtendieHans-Viessmann-Schulein
FrankenbergunddieLudwig-Geißler-Schu-
leinHanau,imMaidieMartin-Behaim-Schule
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inDarmstadt,imSeptemberdieBeruflichen
SchulenWitzenhausenundschließlich2009
dieEugen-Kaiser-SchuleinHanau.

DieKSchVbotfürdieProjektschuleneineBa-
sis,aufdersieeigeneAnforderungendefinie-
renundihreOrganisationindividuellaufbau-
enkonnten.TrotzgemeinsamerAbstimmung
hattenvon17Schulenzunächstnursechsdie
KSchVübernommen.

2.3 Motivationslage der Schulen

InnereundäußereRahmenbedingungen–etwa
schulischesUmfeld,diepersonelleundmateri-
elleAusstattungoderdieQualitätderVertrau-
ens-undKommunikationskultur–wirktensich
entsprechendaufdieMotivationaus,sicham
Modellprojektzubeteiligenundbleibenauch
imProzessverlaufwichtigeEinflussfaktoren.Was
dasUmfeldbetrifft,beeinflusstedieregionale
Strukturund„Marktlage“dieEntscheidungzur
Teilnahme;somagmancheSchuleeinenge-
wissenDruckseitensderKommuneverspürt
haben,dieChancezunutzen,sichimWettbe-
werbmitanderenBildungsträgernPräsenzund
positiveÖffentlichkeitzuverschaffen.Grund-
sätzlichaberbegrüßtenvieleSchulendieGele-
genheit,ihrebisheralseingeschränktempfun-
denenEntwicklungsmöglichkeitenzuerweitern
undmiteinemgrößerenMaßanSelbststeue-
rungneueWegebeschreitenzukönnen.

DieErfahrungzeigt,dassbeitiefgreifenden
undnachhaltigenVeränderungendieKom-
plexitätundDynamikderProzessevonden
Beteiligtentendenziellunterschätztwerden.
WievielErschütterungerträgteinSystem?Wie
großistdieBereitschaft,ausgetretenePfadezu
verlassenundalteStrukturen,liebgewonne-
neGewohnheitenundbewährte„Festungen“
inFragezustellenodergaraufzugeben?Ei-
nigeSchulenhattenmöglicherweisedieGrö-
ßenordnungderUmwälzungunterschätztund

garkeinInteressedaran,dasbestehendeSys-
temgrundlegendzuerneuern.AnvielenSchu-
lengabesfolglichParallelstrukturen,dieden
Prozessverlangsamten.Dennochkonntenwir
beobachten,dass–trotzReibungenundKon-
flikte–dieErfahrungenmitneuenFormenvon
ZusammenarbeitMotivationundCommitment
imKollegiumerhöhten.Dieintensivethemati-
scheAuseinandersetzungunddieBereitschaft,
gelegentlichaufkommendeUngereimtheiten
„auszuhalten“,schienensogardazubeizutra-
gen,dassindenKöpfenBarrierenüberwun-
denundneueErfahrungsräumebetretenwer-
denkonnten.

HauptzieldesHandlungsfeldes3„Organisa-
tionsstruktur“wareszuuntersuchen,wiedie
schulischenOrganisations-undSteuerungs-
strukturenzumZweckgrößererSelbstverant-
wortunggestaltetwerdenmüssen,damitdie
ProjektschulenihreAufgaben,wiesievorallem
inHF1„Qualitätsentwicklung“definiertwaren,
erfolgreicherfüllenkönnen.

DieZielvorgabeimplizierteeinenSchulent-
wicklungsprozess,derdieinnereStrukturund
VerfassungderSchulesowiederenAußenbe-
ziehungenberührte.Damitverbundenwaren

■ eineReorganisationimInneren,dieaufeine
ErneuerungderFührungskulturhinauslief,

■ dieDezentralisierungvonEntscheidungs-
kompetenzund

■ dieSchaffungvonZwischenebenenfür
dieVerteilungvonEntscheidungs-verant-
wortung.

Wassolltedamiterreichtwerden?Zielwar,dass
dieKernelementeschulischerZusammenarbeit
–wiepädagogischeFührungskultur,Transpa-
renz,Partizipation,Vertrauenundeineentspre-
chendeResonanzviaFeedback–mehrEffizi-
enz,mehrindividuelleKompetenzsowieeine
QualitätssteigerungdesGesamtsystemsbe-
wirken.FürdiebeteiligtenSchulenbedeutete
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daskonkret,eineerweiterteSchulverfassung
zuentwerfen,diediesenAnforderungenRech-
nungtrugundeineentsprechendeStruktur
vorzeichnete.

2.4 SVplus-Fachtagung  
am 28. Oktober 2008

DieSVplus-Fachtagung„BeruflicheSchulen
aufdemWegzurSelbstverantwortung“ander
Ludwig-Geißler-SchuleinHanau–diemit450
TeilnehmernbishergrößteVeranstaltungder
BeruflichenSchuleninHessen–ermöglichtees
den17SVplus-Schulenerstmals,ihreArbeits-
ergebnissezupräsentieren:Bausteineeiner
selbstverantwortlichenSchule,diesieindrei
JahrenModellprojektarbeitentwickelthatten,
etwaneueLehr-undLernmethoden,modifizier-
teOrganisationsmodelleundKommunikations-
systeme(z.B.Feedbackkultur),Elementefürein
integriertesPersonalmanagement,Verfahrenfür

dieflexibleBewirtschaftungdesPersonal-und
SachmittelbudgetssowieKonzeptezurFörde-
rungdeslebensbegleitendenLernens.Dabei
wurdedeutlich,dassSelbstverantwortungVer-
netzungundVerbindlichkeitaufallenEbenen
erfordertunddieBausteinedersechsHand-
lungsfelderinwechselseitigerBeziehungste-
hen:DerErfolgineinemHandlungsfeldsteht
undfälltmitderEntwicklungundAusreifung
deranderenHandlungsfelder.

2.5 Externe Beratung und Begleitung

DiewissenschaftlicheBegleitungdesModell-
projektsübernahm–wieauchindenHand-
lungsfeldern1und2–Prof.UteClementvonder
UniversitätKassel.DievorliegendeBroschüre
istdasErgebnisvielerGesprächeundqualita-
tiverInterviewsindenSchulen.Zumwichtigen
KooperationspartnerfürdasHKMwurdeauch
dasAmtfürLehrerbildung;dennhierermög-
lichteeinKontraktfürdasTeilprojekt„Orga-
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nisationsstruktur“eineProzessbegleitungder
SVplus-SchulenbeiderUmsetzungderKSchV
mitZielvereinbarungssystemen.FünfSVplus-
SchulenhatteneineexterneProzessberatung
beantragt;ihnenwurdenBeratertagefürdie
DauereinesJahres,beginnendJanuar2009,
bewilligt.ZweiweitereSchulenhattenbereits
imVorfeldmiteinerexternenBegleitungzu-
sammengearbeitet.

ZielvorhabenderProzessbegleitungwardie
UmsetzungderKSchV,Unterstützungbeider
KlärungderRollederFraktalsprechersowie
beiderBeschreibungkritischerSchnittstellen,
etwaimBlickaufdasInstrument„Zielvereinba-
rungen“.DieAuftragsklärung,dievorallemeine
thematischePräzisierungunddieEinbeziehung
derdiversenSchulakteurebeinhaltete,erfolgte
jeweilszwischenSchulleitungundBerater.Zu-
demwurdeeinWorkshopzurZwischenbilanz
vereinbart,deram29.Juli2009stattfand,sowie
fürDezember2010eineAbschlussevaluation.

2.6 Zwischenbilanz Workshop  
am 29. Juli 2009

BereitsimVorfeldwurdendiebeteiligtenSV-
plus-SchulenvomAmtfürLehrerbildungum
gezielteRückmeldunggebeten,derenAuswer-
tungimWorkshopvorgestelltwurde.

DieFragestellungenundLösungswege,die
vondenbeteiligtenSchulenzudenThemen-
schwerpunktenRollenverständnis,Verantwor-
tung,Qualifizierung,EntlastungundBeteiligung
(Informationsfluss,Kommunikation)präsentiert
wurden,wiesengroßeÜbereinstimmungauf.
ZieldesWorkshopswares,dieseErfahrungen
aufdenPrüfstandzustellen,förderlicheund
hemmendeBedingungenzubenennenund
somitneueErkenntnissefürdenTransferauf
weitereSchulenzugewinnen(vgl.Zwischen-
bilanzWorkshop,Dokumentation,AmtfürLeh-
rerbildungv.8.7.2009).

IndereinleitendengemeinsamenAussprache
thematisiertendieSchulvertreterfolgendeEr-
fahrungenundAnregungen:

 ■ Organisation und Führung:
 VieleBeiträgekreistenumgrundsätzliche

Probleme,diemitderEtablierungderneu-
enSchulorganeeinhergehen:Wiewird
„Verantwortungteilen“konkretverstanden
undumgesetztundwelcheErfahrungen
gibteszumThema„Vertreterregelung“im
Schulvorstand?Wasfördertundsichertden
InformationsflussohneReibungsverluste?
WiekönnendienochbestehendenUnklar-
heitenbeimThema„Zielvereinbarungen“
(werführtsiewannmitwemdurch?)be-
hobenwerden?

 ■ Funktion des Plenums:
 DasPlenumsollstärkeralsRechenschafts-

organfungieren,undesbedarfeinerpräzi-
serenFormulierungseinerEntscheidungs-
befugnisse–voralleminGrenzziehungzum
Schulvorstand.

 ■ Fraktalstruktur:
 HieristderDiskussions-undKlärungsbe-

darfbesondersgroß:Wiegestaltetsichdie
RollenabgrenzungzumAbteilungsleiter?
WelcheVerantwortungtragendieFraktal-
sprecherbeiderPersonalgewinnung?Ha-
benFraktalsprechereineeherrepräsen-
tativeFunktion?Wasbedeutetesinder
Konsequenz,wennanvielenSchulenRe-
gelung,InhalteundOrganisationvonUn-
terrichtindenVerantwortungsbereichder
Fraktalefallen?

 ■ Transferfähigkeit:
 DiebeteiligtenSchulenzeigensichsehr

zufriedenmitderexternenProzessbeglei-
tungundderFortbildunginpuncto„Füh-
rung“.AndereSchulensolltendieseUn-
terstützunginjedemFallwahrnehmen.
FernerdürfteauchfürandereSchulengel-
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ten,dassPartizipationohneaktivgelebte
VerantwortungkeineZukunfthat.DieArbeit
miteinerneuenSchulverfassunghabedie
Bereitschaft,sichzuengagieren,imSchul-
kollegenteamspürbarangehoben.

 ■ Ressourcen:
 ImProzessverlaufwirdaneinembestimm-

tenPunktunweigerlichdasThema„Res-
sourcen“(ZeitundGeld)akut.WennVer-
änderung gewollt ist, so die Meinung,
müsstenauchdienötigenMittelbereit-
gestelltwerden.

2.7 Berichte der Arbeitsgruppen

IndenBerichtenderArbeitsgruppenkristal-
lisiertensichdiejenigenThemenheraus,die
denSchulleiternbesondersunterdenNägeln

brannten:Schulleitung,Fraktalsprecherund
Plenum.HierzeigtesichdergrößteBedarfan
KlärungundNachsteuerung,umdieArbeits-
fähigkeitderneuenTeamszufördernundzu
gewährleisten.MitdemBlickaufdieFührungs-
spitzewurdeklar,dass–vordemHintergrund
divergierenderAnsprüche–eineFacetteder
neuenRolledesSchulleitersdarinbesteht,Ge-
staltungsräumezumoderierenunddievon
außenkommendenZielvorgabenzuvertre-
ten.Hiersei–imSinneeinesgutenChange-
Management-Prozesses–einhohesMaßan
SelbstreflexionundAuthentizitätgefragt,be-
fandendieTeilnehmer.

BeimThema„fraktaleOrganisation“blieben
vieleFragenoffen,etwahinsichtlichihrerBe-
ziehungenzumSchulvorstandundzurbetref-
fendenAbteilungsleitungundihrerrechtlichen
Rahmenbedingungen.Befürchtungenwurden
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geäußert,derFraktalsprecherkönneaufgrund
derdiffusenRollenbesetzungalsStellvertreter
desAbteilungsleiters„verheizt“werden.Eine
Teilnehmerinberichtetevoneinemanderen
Weg,denihreSchulebeschrittenhabe,in-
demdieFraktalsprecherdortnichtdemAbtei-
lungsleiter,sonderndirektdemSchulvorstand
zuarbeitenundsichdorteinbringen.Disku-
tiertwurdeauchüberdieNotwendigkeit,ein
KompetenzprofilaufzustellenundFunktionen
imFallmangelhafterÜbereinstimmungkonse-
quentumzubesetzen,sowieüberUmgangsfor-
menmitKollegen,diesichsperren,ihreRolle
zuübernehmenundauszufüllen.

EinweitererBrennpunktwardieRolledesPle-
nums.SchulleitergabendieSorgevielerLeh-
rerwider,eskönnezueinerEinschränkungvon
Mitsprache-undMitgestaltungsmöglichkeiten
kommen(einKontextübrigens,indemauch
deutlichwurde,wiewichtigeineklareDefini-
tionderRolledesPersonalratssowieseiner
entsprechendenEinbindungist).EinSchul-
leiterberichtetevonderEntscheidungansei-
nerSchule,dasPlenumübereinerweitertes
Mitspracherechtzustärken–mitderpositiven
Folge,dasssichdasKollegiumentlastetsah
undzudemnichtunnötigentmündigtfühlte.
DaesimKerndarumgehe,kompetentabzu-
stimmenundzuentscheiden,bleibedasPle-
numhierdasobersteEntscheidungsgremium.
Einigkeitbestandfernerdarin,dassdieTrans-
parenzvonEntscheidungenderenAkzeptanz
erhöhten.Zudem,sodieStellungnahmeei-
nigerKollegen,nehmedieSorgeumeinen
drohendenMachtverlustimVerlaufdesPro-
zesseseherab.

EinTeilnehmerhobhervor,dassderSVplus-
VeränderungsprozessÜbergangsstrukturen
verlange,daaufaltenKompetenzstrukturen
nichtsNeuesaufgebautwerdenkönne.

ImErfahrungsaustauschwurdedeutlich,dass
sichlangjährigetablierteStrukturenundge-

wohnteVerfahrensweisennichtinnerhalbvon
zweibisdreiJahrenvollständigauflösenund
erneuernlassen.ZudemtauchenvieleWider-
sprücheundoffeneFragenerstimProzess
selbstauf.DarausentstehendeKonflikteund
WiderständesolltenjedochalsnatürlicheEle-
mentedemokratischerProzessebegriffenwer-
den.JedeVeränderungbeginntzuerstimKopf.
OftistdieVeränderungselbstgarnichtdas
Problem,sonderndiegrundsätzlicheHaltung
zumThema„Verändern“.EinegewisseAmbiva-
lenztoleranzgehörtdazu,damitsichErfahrun-
genimKollegiumtieferverankernundEnergi-
enfürMitgestaltungundSelbstverantwortung
freisetzen.

Davonunabhängigzeigtendievielenoffenen
FragenauchdenBedarf,Begrifflichkeitenzu
vereinheitlichenundjuristischeRahmenbedin-
gungenzuklären.

ZuguterLetzterfordertdieGesamtstruktur
einQualitätssystem,dashilft,denProzesser-
folgreichzudurchlaufen,undanhandentspre-
chenderKriteriendienötigeOrientierunglie-
fert:Woranerkennenwir,dasswirmitunseren
MaßnahmenaufdemrichtigenKurssind?Und
woranerkennenwir,dasswirdenKursverlas-
senhabenundnachsteuernmüssen?

2.8 Einschätzung und Anregungen der 
externen Berater/-innen

AuchdieProzessbegleiterzogen–nachihrer
biszuanderthalbJahrenwährendenBetreu-
ung–ihreZwischenbilanz(nichtalleProzesse
warenzudemZeitpunktabgeschlossen).Ihre
ErkenntnissefürdieArbeitanderSchulverfas-
sungfasstensiewiefolgtzusammen:

■ ProfessionalisierungbringteinMehran
strukturierterDemokratie.

■ ZielorganisiertesArbeitenführtzurUmver-
teilungvonVerantwortung.
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■ VerbindlicheKommunikationsstrukturen
ladendazuein,dassmehrMenschenmit-
denken.

■ Formalisierungsbedarfbestehtbeider„Be-
lastungsgerechtigkeit“;nichtallesdarfauf
denSchulternwenigerEngagierterlasten.

■ GeradegrößereSchulenbekommenihre
PersonalführungbesserindenGriff.

■ WichtigsindTransparenzundOffenheitfür
dasThemaFührung:EsgehtumdieBa-
lancevonFührenundEntwickeln,konkret
auchumdieBereitschaft,Unsicherheiten
zuzulassen(Fehlermanagement),damit
Dingepassieren,insRollenkommenkön-
nen.AlleEntscheidungsprozessesollten
klarundnachvollziehbarsein,wobeidie
besondere(auchneue)RolledesSchul-
leiterszumTragenkommt.

■ Kompetenzprofil,RolleundAufgabeder
Fraktalsprechermüssenklarerdefiniert
werden.

■ ZurOrientierungundinstrukturellerHin-
sichtsindbesonderszuklären:derSchul-
vorstandalsstrategischesOrgan,dessen
AbgrenzungzumPlenumsowiediehier
angesiedeltenEntscheidungsbefugnisse
und-prozesse(wer?,wann?,was?).Auch
einevertiefteDiskussionüberTransparenz
undFunktionderFraktalstrukturistdrin-
genderforderlichsowiegenerelldiever-
stärkteEinladung,alteStrukturenzuver-
abschieden.

2.9 Abschlussbewertung durch  
die Berater/-innen, Juli 2010

DieBegleitungdesetwazweijährigenReorga-
nisationsprozesseshatindenProjektschulen
zuwichtigenErkenntnissenundErgebnissen
geführt.Zuermittelnwar,obdieursprünglich
formuliertenZieleBestandhattenoderAnpas-
sungenerforderlichwurdenundwelcheEin-
sichtenübereinenerfolgreichenTransferauf
weitereSchulengewonnenwurden.DieAnt-

wortenaufdiefünfdenBeraterinnenundBe-
raterngestelltenFragenlassensichwiefolgt
zusammenfassen(vgl.Evaluation,AmtfürLeh-
rerbildungv.21.5.2010):

1. Was waren die Schwerpunkte Ihrer Bera-
tung?

SchwerpunktederBeratungwarenzunächst
dieKlärungvonRolleundAufgabevonFrak-
talsprecher,SchulleitungundSchulvorstand.In
derFolgegingesaberauchumeinePositio-
nierungderSchulleitungundumdieBestim-
mungdesVerhältnissesderalteninstitutionel-
lenzurneuen(freidefinierbaren)Struktur.Ein
weiteresThemawardieOffenlegungvonEnt-
scheidungsprozessen.

2. Haben sich die zu Beginn vereinbarten Be-
ratungsziele im Verlauf des Prozesses ver-
ändert?

ImErgebniszeigtediegemeinsameArbeit„eine
demProzessundBedarfangepassteAusdiffe-
renzierung“,diesowohleineVertiefungderOr-
ganisationsstrukturerforderlichmachtealsauch
einProzedere,dasdieInteraktionundKommu-
nikationunterdenBeteiligtentransparentund
nachvollziehbarmacht.BesonderesGewichter-
hieltenauchdieFragen,wiedieArbeitsfähig-
keitder‚Fraktale’herzustellenundwieihrVer-
hältniszudenbestehendenVerantwortlichen
(z.B.Abteilungsleiter)zudefinierenist.

3. Welchen Stellenwert und welche Dynamik 
haben die Themen „Partizipa tion“ und „Füh-
rung“ im Beratungsprozess erfahren?

AlleBeratermaßendiesenThemensehrhohen
Stellenwertzu,besondersimHinblickdarauf,
werinwelcherFormFührungsverantwortung
übernimmtundauchübernehmen„darf“.Die-
sesThemawaroftmalsmitderSorgeverbun-
den,dieEinführungneuerOrganekönntedie
MitbestimmungderKollegeneinschränken.
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4. Welchen Nutzen hat Ihrer Meinung nach 
die Erarbeitung einer neuen Schulverfas-
sung für die selbstverantwortliche Schule?

DieBerater-/innenwarensichüberwiegendei-
nig,dassdieErarbeitungeinerneuenSchulver-
fassungeinengeeignetenProzessdarstellt,um
dasKollegiummehrheitlichinmehrVerantwor-
tungzuführenundauchdarinzuhalten.Ander
GestaltungundKlärungdesOrganigrammsund
derKommunikationsstrukturdereigenenSchule
mitzuarbeiten,steigertnachhaltigdieMotivati-
on,Verantwortungzuübernehmen.Auchscheint
esden„BlicküberdenTellerrand“zufördern,
wennAufgabenundVerantwortlichkeiten–im
HinblickaufQualitätsentwicklungundProfilie-
rungdereigenenSchuleinihrerGesamtheit–
aufmehrereSchulternverteiltwerden.

5. Welches Resümee ziehen Sie aus der Pro-
zessbegleitung hinsichtlich der Faktoren, 
die bei schulischen Reorganisationen in 
Zukunft stärker berücksichtigt werden soll-
ten?

ZunächstistderZeitpunkt,andemexterneBera-
tunginAnspruchgenommenwird,maßgeblich.
DieEmpfehlunglautet:jefrüher,destobesser.
DiePraxiszeigt,dassmehrZeitundRaumsowie
„größtmöglicheTransparenz“zu„größtmöglicher
Zustimmung“führtundzukonstruktiverMitarbeit
anregt.Reorganisationsolltesichdaranorien-
tieren,wasdieSchulekonkretbraucht,umsich
entwickelnzukönnen.AufgabenundKooperati-
onsprozessesolltenvonihremgewünschtenEr-
gebnishergedachtundangegangenwerden.–
UnbeantwortetbleibdieRessourcenfrage.Was
etwaerhälteinFraktalsprecheralsKompensa-
tionfürseinenMehraufwand?–Betontwurde
dieNotwendigkeitkonstanterReflexion,Kom-
munikationundNachsteuerung–Prozesse,die
neueKompetenzenerforderten,wasregelmä-
ßigeFortbildungenzu„ChangeManagement“
und„Teamentwicklung“unerlässlichmacht.

2.10 Der Abschlussworkshop am 13. 
Dezember 2010 in Rüsselsheim

DerAbschlussworkshop,veranstaltetvomAmt
fürLehrerbildung,solltedenteilnehmenden
SchulvertreternRaumbietenfüreineabschlie-
ßendekritischeWürdigungderjahrelangen
ArbeitunderfolgreichenPraxismitdenneuen
Schulverfassungen.Gleichzeitigsolltenauch
dieoffengebliebenenFragenaufgegriffenwer-
den,umzuerkennen,welcheBereichenoch
weitereAufmerksamkeitundFörderungbe-
nötigten.EinweiteresZielderVeranstaltung
wares,EmpfehlungenfürdenEntwicklungs-
prozessdesgeplantenOrganisationshandbu-
chesfürdieSBSzugeben.

EingangswurdendenteilnehmendenSchul-
leitungsvertreterndieErgebnissederStudie
zurArbeitmitdenneuenSchulverfassungen
sowiediedarausresultierendenEmpfehlun-
genderUniversitätKasselvorgestellt.Vonden
zwölfHandlungsempfehlungenfandenzehn
dieallgemeineZustimmungderTeilnehmer-/
innen,d.h.siedecktensichmitihrenErfah-
rungenundEinschätzungenfürweitereMaß-
nahmen.BeizweiEmpfehlungengingendie
Meinungenauseinander.DasOrgan„Beirat“
solltegemäßdenEmpfehlungenderUniver-
sitätKasselverbindlichwerdenundeineTren-
nungderÄmter„VorsitzSchulvorstand“und
„VorsitzPlenum“erwogenwerden.Indieser
SachebliebesbeiunterschiedlichenSicht-
weisen,weildieAuffassungenandenSchulen
hinsichtlichderRolledesPlenumsdifferieren.

DieDiskussionamVormittagkristallisiertedrei
Themenheraus,dieamNachmittaginArbeits-
gruppenbearbeitetwurden:1.§ 8aerweitert;
2.Steuerungsinstrumentefüreineselbststän-
digeSchule;3.VerteilungvonFinanzenfür
schulweiteZwecke.

Zu1:DieVertreterderSchulenmitSchulver-
fassungennachdemerweiterten§ 8a(EKS,
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MBS)habendieEmpfehlungenhinsichtlichih-
rerspezifischenSituationgeprüftundfestge-
stellt,dassdieArbeitanihrenSchulverfassun-
genindenmeistenPunktendenEmpfehlungen
derStudieentsprichtundsieLösungenfürPro-
blembereiche,wieteambasierteZielvereinba-
rungenzwischenFraktalenundAbteilungslei-
tern,praktizieren.

Zu2:HierwurdedieProblematikderSteue-
rungselbstverantwortlicherSchulendiskutiert.
MitHilfeeinerMindmapwurdendievierSteu-
erungsinstrumenteSchulprogramm,Leitbild&
Qualitätsleitbild,JahresgesprächeundZielver-
einbarungenmitFraktalendargestellt.DieTeil-
nehmerkamenzudemSchluss,dassdieersten
dreiSteuerungsinstrumenteklardefiniertund
derzeitguteingeführtwaren,manallerdingsan
denSchulennundenFokusaufdieWeiterent-
wicklungvonInstrumentenfürdieSteuerung
vonGruppen(Fraktalen)legenmüsse.

Zu3:Hierzeigtesich,dassderregelmäßigeEr-
fahrungs-undIdeenaustauschzwischenSchul-
leiternvonunschätzbaremWertist,wennesum
einSpielfeldgeht,aufdemSchulennochnicht
überjahrelangeErfahrungenverfügen–näm-
lichdieguteKenntnisundPflegepolitischer
NetzwerkeinderKommune–alsnotwendige
InvestitionfürschulischePositionierungund
Selbstmarketing.

3. 
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3.1	 	Forschungstheoretische	Grundlegung	
und	Methodik

Die Arbeit an und mit neuen Schulverfassun-
gen stellt an hessischen Schulen ein Novum 
dar. Da folglich auf empirische Wissensstände 
noch nicht zurückgegriffen werden kann, bie-
ten sich Verfahren der qualitativen Sozialfor-
schung an, um solches Wissen zu generieren. 
Die Wahl fiel auf die Darstellung und Analyse 
der KSchV und der SchVen sowie auf die Befra-
gung von Akteuren der beteiligten Projektschu-
len mit dem sog. „Experteninterview“ (insg. 30 
Interviews an fünf Schulen). In die Vorbereitung 
dieser Befragung flossen die bereits vorhande-

nen Erfahrungen aller acht Projektschulen, die 
eine neue SchV erproben, ein: über die Beiträ-
ge des Zwischenbilanz-Workshops (Sommer 
2009), die Berichte der Projektbegleiter sowie 
die Analyse von KSchV und SchVen.

Der Zwischenbilanz-Workshop und die Berichte 
der Prozessbegleiter hatten deutlich gemacht, 
dass zwei Diskussionspunkte hervorstachen, die 
in den Interviews entsprechend zu berücksich-
tigen waren: die Kompetenzkonflikte zwischen 
Fraktalsprechern und Abteilungsleitern sowie 
der Verlust von Entscheidungsbefugnissen, den 
das Plenum der Gesamtkonferenz gegenüber 
empfindet. In der Öffentlichkeit überwog die 

3. METHODIK

CHRISTIAN MARTIN und ANNE TOMIUK

Wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Berufsbildung der Universität Kassel

Das	Experteninterview

Experteninterview wird anhand eines Leitfadens mit offenen Fragstellungen durchgeführt. Ex-
pertenstatus bedeutet dabei, dass der Forschende seine Interviewpartner mit ihrem Wissen und 
ihren ‚Erfahrungen aus erster Hand’ als „Experten“ betrachtet, d. h. dass er bzw. sie „in irgend-
einer Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementation oder die Kontrolle einer 
Problemlösung oder […] über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personen-
gruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt“ (Meuser/Nagel 2002, 75 f.). ‚Experte’ bedeutet 
aber auch, dass der zu Befragende hier „nicht als einzelnes Subjekt im Blickpunkt des Interes-
ses [steht], sondern als Experte für einen spezifischen Handlungsbereich. In die Untersuchung 
einbezogen wird er nicht als individuelle Persönlichkeit, sondern als Repräsentant einer spezi-
fischen Gruppe.“ (Lamnek 2002, 176)
Das Experteninterview empfahl sich auch deswegen, weil es „in der Explorationsphase eines Pro-
jektes dem Forscher lange Wege sparen [kann]. Zu einem frühen Zeitpunkt einer (theoretisch) 
noch wenig vorstrukturierten und informationell wenig vernetzten Untersuchung ermöglicht das 
Experteninterview eine konkurrenzlos dichte Datengewinnung gegenüber Erhebungsformen 
wie etwa teilnehmender Beobachtung oder einer systematischen quantitativen Untersuchung, 
die in der Organisation von Feldzugang und Durchführung zeitlich und ökonomisch weit auf-
wändiger ist.“ (Bogner/Menz 2009, 8)
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Sorge,eskönnemitderStärkungderRechte
desSchulleitersimGegenzugfürdieKollegien
zueinerBeschneidungihrerTeilhabeanEnt-
scheidungsprozessenkommen.

DaderInterviewermitderThematikgutver-
trautist,basierenseineFragenaufThesen,die
erbereitsimVorfeldausgearbeitethat.Aufdie-
serGrundlagewerdendannoffeneFragenfor-
muliert,diedasGegenüberzumErzählenbzw.
zufreienGedankenassoziationenanregensol-
len.GleichwohlwerdenkonkretisierendeZu-
satzfragenvorbereitet,umbeiBedarfeinzelne
Aspektegezieltnachfragenzukönnen.Dieser
AufbaudesFragebogensmitoffenenFragen,
dievonkonkreterenUnterfragenflankiertwer-
den,stelltdenLeitfadenfürdieDurchführung
desInterviewsdar,ohnedassdabeidieAbfol-
gederFragenzwingendist;wichtigerist,den
ErzählungenundAssoziationenderIntervie-
wpartner(IP)Raumzugeben.DerLeitfaden
dientgleichwohlalsunverzichtbareChecklis-
te,diegewährleistet,dassallevorgesehenen
Aspekteauchtatsächlicherfragtbzw.thema-
tisiertwerden.

3.2 Gegenstand: Die Kernschulverfassung

IndiesemAbschnittwerdendieRegelungen
derKSchVfürGremienundderenAufgaben
beschriebenundBewertungenvorgenom-
men.BesondereAufmerksamkeitgilt–durch
ihrestarkeProblematisierungandenProjekt-
schulen–demPlenumunddemSchulvorstand
(vgl.KSchV§ 8und§ 8a).

3.2.1  Das Plenum

ImPlenumsindvertreten:„a.)AlleLehrkräfte
derSchule,b.)allesozialpädagogischenMit-
arbeiterinnenundMitarbeiterderSchule,c.)
eineVertreterinodereinVertreterderSchü-
lerinnenundSchüler,d.)eineVertreterinoder
einVertreterderEltern.“(§ 4Abs.1)§ 5legt

dieAufgabendesPlenumsfest,wobeigene-
rellgilt:„DasPlenumtrittandieStellederGe-
samtkonferenz.“(Abs.1)

DasPlenumnimmtdieBerichtedesSchulvor-
standesentgegen(§ 5Abs.3),demesseiner-
seitsVorschlägeunterbreitenkann,diedieser
inseinerfolgendenSitzungzubehandelthat
(ebd.Abs.6).DarüberhinausistdasPlenum„in
allenAngelegenheiten,überdienach§ 9der
Schulvorstandentscheidet,anzuhören“(ebd.).

FolglichmussvoreinerSchulvorstandssitzung
einePlenarsitzungeinberufenwerden,umdie-
seAufgabenauchadäquatwahrnehmenzu
können.Dabeiistverbindlichzuregeln,wie
dieMitgliederdesPlenumsüberdenBericht
desSchulvorstandesinformiertwerden.Wi-
dersprüchlicherscheint,dassdasPlenumlaut
§ 6Abs.1mindestenseinmalimSchulhalbjahr
einberufenwerdenmuss,derSchulvorstand
nach§ 10Abs.1jedochmindestenszweimal
imSchulhalbjahr.Existierenkeinealternative
Regelungen,wiedasPlenumdemSchulvor-
standVorschlägeunterbreitetundwiedieBe-
richtedesSchulvorstandesentgegengenom-
menwerden,scheintes§ 5nichtentsprechen
zukönnen,wenndasPlenumseltenertagtals
derSchulvorstand.

Nach§ 5Abs.4istdasPlenuminzweiPunkten
(dunde)zuabschließendenEntscheidungen
berechtigt:beiderVerteilungdesSchuldepu-
tatsundderWahldesAbwesenheitsvertreters
desSchulleiters.AnsonstenistdasPlenumle-
diglichzuVorschlägenberechtigt,dieimSchul-
vorstandeinBildzeichnensollen,wasdieAuf-
fassungenderKollegiumsmehrheitsind.

3.2.2  Der Schulvorstand

DerSchulvorstandentscheidet„überdielang-
fristige,namentlichdiepädagogischeundin-
haltlicheAusrichtungderSchuleundüber
Grundsatzfragen“(§ 7).Damitisterdasstra-
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tegischeEntscheidungsorgan:Hierwird,bis
aufdiezweigenanntenAusnahmen,überalle
EntscheidungfürdieSchuleabschließendbe-
funden(dazu§ 9).Dabeiisterverpflichtet,die
VorschlägedesPlenumsanzuhörenundab-
schließendübersiezuentscheiden.Danach
§ 2Abs.2„eineGesamtkonferenzundeine
Schulkonferenz[…]nicht“bestehen,nimmter
derenfrühereAufgabenwahr.

DievorgeschaltetenintensivenDiskussionspro-
zesseinFraktalenundPlenumssitzungenver-
folgenvorrangigdenZweck,Entscheidungen
schnelleralsfrühertreffenzukönnen.

Zusammensetzung der Schulvorstände

§ 8regeltdieZusammensetzungdesSchulvor-
standessowiedieWahlderVertreterdesKol-
legiums.DieKSchVsiehtzweiMöglichkeiten
fürdieZusammensetzungderSchulvorstän-
devor,diein§ 8bzw.§ 8adargelegtwerden.
GrundsätzlichsindimSchulvorstandvertreten:


„a.  Schulleiterin oder Schulleiter als vorsit-
zendes Mitglied,

b.  stellvertretende Schulleiter oder stellver-
tretende Schulleiterin,

c.   Abwesenheitsstellvertreter der Schullei-
terin oder des Schulleiters, 

d.  Abteilungsleiterinnen oder Abteilungs-
leitern, 

e.  Koordinatorinnen oder Koordinatoren für 
Fachpraxis,

f.   gewählte Vertreter des Kollegiums nach 
Abs. 2, 

g.  zwei gewählte Vertreter der Schülerin-
nen und Schüler, 

h.  [die] oder der Vorsitzende des Schul-
elternbeirates.“

(§ 8(1),S.6bzw.§ 8a(1),S.7)

DerwesentlicheUnterschiedzwischen§ 8und
§ 8abestehtdarin,dass§ 8Abs.2Lehrkräfte
undSchulleitungparitätischvertretenseinlässt,

ergänztumzweiSuS-undeinenElternvertre-
ter.Anders§ 8aAbs.2,indemdieMitglieder-
zahlaufmaximal25festgelegtwird.

EineeinfachemathematischeFormelverdeut-
lichtdies:
§ 8: AnzahlderSchulleitungsmitglieder
  =AnzahlderKollegienvertreter
§ 8a: AnzahlderSchulleitungsmitglieder
  +AnzahlderKollegienvertreter≤25

§ 8liegtsomiteinparitätischesPrinzipzugrun-
de,während§ 8ademPluralitätsgedanken
folgt,demzufolgealle,diesichengagieren
wollen,auchengagierenkönnen.

DieobenangeführteZusammensetzung(Buch-
stabena.bise.)legt–abgesehenvondenAb-
teilungsleitern(Buchstabed.)–dieZahlder
Schulleitungsmitgliedervonvornhereinfest:
Schulleiter,stellvertretenderSchulleiter,Abwe-
senheitsvertreterundKoordinatorfürFachpra-
xis.ZähltmandiezweiSuS-Vertreterundden
VorsitzendendesElternbeirateshinzu,können
nach§ 8aweitere18MitgliedervondenAb-
teilungsleiternunddenKollegienvertretern
gestelltwerden.

EinBeispiel:SindsiebenAbteilungenvor-
handenunddamitsiebenweitereMitglieder
derSchulleitung,wäredieSchulleitungmitelf
MitgliedernimSchulvorstandvertreten;dann
könntenmaximalelfVertreterdesKollegiums
gewähltwerden,ummitdendreiSuS-undEl-
ternvertreternauf25zukommen.Existieren
wenigeralssiebenAbteilungen,überwiegen
dieKollegienvertretergegenüberderSchul-
leitung,sofern25MitgliederindenSchulvor-
standgewähltwerden.Sinddagegenmehrals
siebenAbteilungsleitervorhanden,befinden
sichdieKollegienvertreterinderMinderheit.

VerkürztwirddieVerteilungderSchulvorstands-
mitgliedernach§ 8awiefolgtdargestellt:
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LK2>SL3,wennAL4<7,
LK<SL,wennAL>7,
LK=SL,wennAL=7.

DieZusammensetzungdesSchulvorstandesge-
mäß§ 8ahängtfolglichvonderAnzahlderAb-
teilungenab:JewenigerAbteilungenesgibt,
destogrößerkanndieZahlderLehrkräfteim
Schulvorstandsein,undumgekehrt.

EinweitererUnterschiedzwischenden§§ 8und
8aliegtimWahlvorgangfürdieVertreterdes
Kollegiums(vgl.Absätze(3)bzw.(4)).Nach§ 8
wähltjedeAbteilungskonferenzeinenVertreter
desKollegiums,dieübrigenVertreterwerden
vomPlenumgestellt.Auchnach§ 8asollendie
KollegienvertreterinderAbteilungskonferenz
gewähltwerden,wobeiallerdingsdieweiteren
VertretervondenoberstenFraktalenbestimmt
werden.WürdeaberdiemaximaleAnzahlder
Schulvorstandsmitgliederdadurchüberschrit-
ten,dassjedeAbteilungskonferenzundjedes
obersteFraktaleinenVertreterernennen,hät-
tensichnachAbsatz(5)mehrereAbteilungen
odersonstigeobersteFraktaleaufeinenge-
meinsamenVertreterzueinigen.

Aufgaben des Schulvorstandes

§ 9regeltdieAufgabendesSchulvorstandes
unddifferenziertsiein24Punkteaus.

Auffälligwirdspätestenshier,dassdieKSchV
zwardetailliertregelt, inwelchemGremium
welcheEntscheidungenzutreffensind.Woje-
dochdieErarbeitungbestimmterSachverhalte,
Änderungenetc.stattfindet,bleibtoffen–etwa
wennesumdieGrundsätzefürZielvereinba-
rungen,HausaufgabenundKlassenarbeiten,
fürdieZusammenarbeitmitanderenSchulen
sowiefürdieUnterrichts-undErziehungsar-

2 AbkürzungfürLehrkräfte(VertreterderKollegien)

3 AbkürzungfürSchulleitungsmitglieder

4 AbkürzungfürAbteilungsleiter

beitgeht.LegtmandieAuffassungzugrunde,
dassdasPlenuminallenAngelegenheitenVor-
schlägeunterbreitenundAusschüssebilden
kann,kannalsodurchausvoneiner,wennauch
nichtabschließendbeschlussfähigen,Zustän-
digkeitdesPlenumsfürdieErarbeitungdieser
Grundsätze(siehe§ 9,Punktea.bist.)ausge-
gangenwerden.

3.2.3  Die Schulleitung

DieSchulleitungistfürdasoperativeTagesge-
schäftzuständig(§ 11):Sie„setztdieBeschlüs-
sedesSchulvorstandesunddieabschließen-
denEntscheidungendesPlenumsundseiner
Ausschüssenach§ 5(4)Buchst.d.unde.um
undführtdielaufendenGeschäfte,soferndie-
senichtdurchGesetzdemSchulleiteroderder
Schulleiterinvorbehaltenist“.DieSchulleitung
kannalsoalsausführendesOrgankeinestra-
tegischenEntscheidungen–amSchulvorstand
vorbei–treffen.Siebereitetgemäß§ 11Abs.
2dieSitzungendesSchulvorstandesvorund
wirdindiesesGremiumsowieinsPlenumihre
Meinungen,ZieleundVorhabenzwareinbrin-
gen,kannaberüberderenUmsetzungnicht
alleinentscheiden(vgl.§ 11Abs.1).

3.2.4  Der/die Schulleiter/-in

AufgabedesSchulleitersistes,dieRechtsgül-
tigkeitderBeschlüssedesSchulvorstandes,des
PlenumsundseinerAusschüssezuüberprüfen
undgegebenenfallszuinformieren,solltenVor-
schriftendesSchulprogramms,Anordnungen
derSchulbehördeoderdieVerfassungverletzt
werden(§ 17).SeineweiterenAufgabensind
unverändertin§ 87(4)und(5)sowieinden
§§ 88,90und91HSchGgeregelt.

3.2.5  Der Schulbeirat

DerSchulbeiratunterstützt„dieSchuleinder
ErfüllungihresErziehungs-undBildungsauf-
trags[…]undistBindegliedzwischenderSchu-
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leundihremregionalemUmfeld“(§ 14).Erist
ein„beratendesGremium[hatkeinEntschei-
dungs-undVetorecht]undsollalsMultiplikator
indasschulischeUmfeldwirken“.„SeineEnt-
scheidungenhabendenCharaktervonEmp-
fehlungen.“(ebd.)

DerSchuleiteristMitglieddesBeirats(§ 15).
HinzukommenjeweilseinVertreterdesSchul-
trägers,desStaatlichenSchulamtes,desStu-
dienseminars,desFördervereinderSchule,
der(Bundes-)AgenturfürArbeit,derörtlichen
Volkshochschule,derArbeitnehmersowieder
Arbeitgeber.

ZurGründungeinesSchulbeiratskamesbis-
hernicht,dadiesmitdemHSchGnichtkon-
formging.NochliegtdazukeinBeschlussdes
HKMvor;zueinerRegelungwirdesabervor-
aussichtlichimRahmenderNovellierungdes
HSchGzum1.August2011kommen(dieseIn-
formationenliegenvomehemaligenTeilpro-
jektleiterdesHandlungsfeldes3vorundwur-
denvondenIPderfünfSchulenbestätigt).Die

KSchVsiehtalsobislangkeineRegelungvor,
inwiefernundobüberhauptdasregionaleUm-
feldeinbezogenwird.IndenanderenGremien
jedenfallssindArbeitnehmer-oderArbeitge-
bervertreter,die(Bundes-)AgenturfürArbeit
sowieVolkshochschulenoderFördervereine
nichtbeteiligt,sodasskeinKontaktzumsozi-
alenUmfeldderSchuleformalisiertist.Gera-
defürdieberuflichenSchulendürfteaberder
AustauschmitdemregionalenUmfeldhilfreich
undeineentsprechendeFormalisierungsinn-
vollsein.EshandeltsichalsoumeinDefizit,das
demVerständniseinerselbstverantwortlichen
Schule,diedenKontaktzumUmfeldselbstver-
antwortlichgestaltenundfürihrepädagogi-
scheArbeitnutzensoll,zuwiderläuft.

3.2.6  Fraktale Organisation

Fraktalesind„schulischeOrganisationsein-
heiten(TeamsoderGruppenvonTeams),die
selbstständigagieren“(§ 18Abs.2).Einege-
naueAufgabenbeschreibungderFraktalelie-
fertdieKSchVnicht.Damitistesdenjeweiligen

Schulvorstand

Fraktal

Fraktal

Fraktal

übergeordnetes 
Fraktal

Fraktal

Fraktal

Fraktal

Fraktal

übergeordnetes 
Fraktal

Fraktal

Fraktal

übergeordnetes 
Fraktal

Abbildung1: FraktaleOrganisationnachderKSchV(eigeneDarstellung)
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Schulenüberlassen,dieAufgabenderFrakta-
lezubestimmen.Gemäß§ 18entscheidetder
SchulvorstandüberdieOrganisationundlegt
diepersonelleZusammensetzungdereinzel-
nenFraktalefest.HierhatdasPlenumderKSchV
zufolgekeineweiterenMitwirkungsrechte.Die
personelleZusammensetzungderFraktalesoll
fürmindestenseinJahrunverändertbleiben.
DieOrganisationinnerhalbeinesFraktalsbleibt
diesemselbstüberlassen.Esistallerdingslaut
KSchVverpflichtet,eindeutigbeschreibbare
LeistungenimBlickaufUnterrichtsowieMittel-
undRessourcenbewirtschaftungzuerbringen,
dieinZielvereinbarungenfestgehaltenwerden.
Abs.3und5§ 18legenfest,dassjedesFrak-
taleinenSprecherwählt(fürmindestensein,
maximal3Jahre),derineinemübergeordne-
tenFraktalseineGruppevertritt.

DieübergeordnetenFraktalesinddirektdem
Schulvorstandunterstellt.Abbildung1(s.vor-
hergehendeSeite)verdeutlichtdiefraktaleGe-
samtstruktur:

3.2.7  Die Geltungsdauer der 
Kernschulverfassung

§ 19regeltdieGeltungsdauerderKSchV.Sie
trittgemäßAbsatz(2)am31.Dezember2009
außerKraft.AlleSchVensindperVeröffentli-
chungimAmtsblattjedochbiszum31.12.2011
verlängertworden.DieKSchVistdamitweiter-
hindiegültigeGrundlagefürdieSchVderbe-
troffenenProjektschulen.

3.2.8  Vergleich der Schulverfassungen  
mit der Kernschulverfassung

DerfolgendeVergleichderachtSchVenmit
derKSchVkonturiertwesentlicheGemeinsam-
keitenundUnterschiede.

DieMehrheitderSchulenentscheidsichfür
denAlternativparagrafen§ 8a:dieBeruflichen
SchulendesLandkreisesWaldeck-Frankenberg

inKorbachundBadArolsen(BSWF),dieBeruf-
lichenSchulenfürdenWerra-Meißner-Kreisin
Witzenhausen(BSW),dieMartin-Behaim-Schule
inDarmstadt(MBS),dieEugen-Kaiser-Schulein
Hanau(EKS),dieLudwig-Geißler-SchuleinHa-
nau(LGS)sowiedieHans-Viessmann-Schulen
inFrankenbergundBadWildungen(HVS).Nur
dieOskar-von-Miller-SchuleinKassel(OVM)
unddiePeter-Paul-Cahensly-SchuleinLimburg
(PPC)bildetendenSchulvorstandnach§ 8,den
sieunverändertausderKSchVübernahmen.

MBSundEKSerhöhtendieAnzahlderSchulvor-
standsmitgliedervon25auf30(§ 8aerweitert).
AuchbeiderWahlderKollegiumsvertretergab
esAbweichungenvonderKSchV:§ 8asiehtvor,
dassdieVertreterdesKollegiumsindenAbtei-
lungskonferenzensowiedenoberstenFraktalen
gewähltwerden;dieBSW,MBSundEKSlassen
dieVertreternurindenoberstenFraktalenwäh-
len.Unverändertübernommenwurde§ 8avon
derLGS,denBSWFundderHVS.

EinewesentlicheVeränderungnahmendie
MBSunddieEKSvor:SiesprechendemPle-
nummehrEntscheidungskompetenzzu,und
zwarhinsichtlichdesSchulprogramms,der
GrundsätzederUnterrichts-undErziehungsar-
beit,desEinsatzesvonBeratungsdienstenund
-lehrernsowiederGrundsätzefüreineeinheit-
licheLeistungsbewertung.DiebeidenSchulen
kehrendieRegelungderKSchValsoum:Bei
ihnenhatderSchulvorstandVorschlagsrecht,
dasPlenumtrifftdanndieEntscheidung.Auch
dieEntscheidungsgewaltüberdieBildungund
BesetzungderFraktalewurdehiervomSchul-
vorstandzumPlenumverschoben.–EineVer-
längerungdesModellprojektes–lautKSchVal-
leinSachedesSchulvorstandes–wirdander
LGSimEinvernehmenzwischenSchulvorstand
undPlenumbeschlossen.

AuchandenBSWmodifiziertemandieKSchV:
HiernehmendasQualitätsteam,dasSchulent-
wicklungsteam,einPersonalratsmitglied,der
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KoordinatorsowiedieVerwaltungsangestellte
vonSVplusalspermanenteGästeandenSit-
zungendesSchulvorstandesteil.–Ähnliches
giltfürdenSchulvorstandderMBSundEKS,
dernunverpflichtetist,einenVertreterdesPer-
sonalratshinzuzuziehen.

AndreiSchulen(BSWF,HVS,OVM)fehlteder
SchVjenerPassus,dervorsieht,dassbeiVerlän-
gerungdesModellprojektsimSchulvorstand
überdieVerlängerungderSchVabgestimmt
wird.DamittrathierdieSchVam31.12.2009
außerKraft;diedreiSchulenkehrteninihrealte
Organisationsstrukturzurück.DieVerlängerung
derErprobungihrerneuenSchVenwurdevon
dendreiSchulenmitBeschlüssenderkurzfris-
tigwiedereingeführtenursprünglichenGremi-
enerneutbeantragtundgenehmigt.

DieSchulenBSW,MBSsowieEKSerweiter-
tendieRechtedesPersonalrats.DieBSWbe-

schloss,demSchulvorstandeinPersonalrats-
mitgliedalsständigenGastbeizuordnen.Die
MBSberechtigtdenPersonalratlaut§ 12(2),
§ 10(4)sowie§ 8(2)SchVzurTeilnahmean
derSchulleitungssitzungsowieamSchulvor-
stand.AuchdieEKSgestattetdemPersonalrat
nach§ 13SchVdieTeilnahmeanderSchullei-
tungssitzung.HieristzudemeinVertreterdes
PersonalratszuBeratungenhinzuzuziehen,die
BeschlüsseunddieEinberufungdesSchulvor-
standesbetreffen(§ 10Abs.4SchV).

UntermStrichweichendieSchVendermeis-
tenSchulennurgeringfügigvonderKSchVab.
AusnahmenbildendieSchVnach8a(erweitert)
derMBSundderEKS(sieheoben).
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3.2.9  Zusammenfassende Überlegungen 
und allgemeine Bewertung der 
Kernschulverfassung und der 
Schulverfassungen

DieKSchVdientalsBasisderjeweiligenSchV
undgibtGrundsätzevor,dieoben(2.2.1bis
2.2.6)ausführlichbeschriebensind.DieSchVen
steckendenRahmenfürdieOrganisationsstruk-
turderjeweiligenSchulenab,lassenaberRaum
fürdieindividuelleAusgestaltung.Anderfrak-
talenOrganisationwirddiesbesondersdeut-
lich:ZwarwirddieDefinitionundGrundstruk-
turderFraktaleinderVerfassungvorgegeben,
nichtaberderenBildungsowieAufgabenbe-
schreibung.DiesbleibtderschulischenSelbst-
verantwortungüberlassen.

DieSchVenführendetailliertdieZusammen-
setzungundAufgabenbeschreibungendes
PlenumssowiedesSchulvorstandesaufund
regeln,welcheGremienwelcheEntscheidun-
gentreffen.AusderCharakteristikdesPlenums
kanndabeigeschlossenwerden,dassinihm,
alswesentlichberatendemundunterstützen-
demOrgan,Schulentwicklungsarbeitinitiiert
werdensoll.BeiderMBSundEKSbleibtzu
erwähnen,dassdasPlenumindenbereitsge-
nanntenAngelegenheiten(Schulprogramm,
GrundsätzederUnterrichts-undErziehungsar-
beit,EinsatzvonBeratungsdienstenund-leh-
rernsowiedieGrundsätzefüreineeinheitliche
Leistungsbewertung)entscheidetunddabei
derSchulvorstanddenberatendenundunter-
stützendenPartübernimmt.

3.3 Auswahl der Schulen und  
der Befragten

FürdieInterviewswurdenausdenachtinfra-
gekommendenSchulenfünfausgewählt:die
Oskar-von-Miller-SchuleinKassel(OVM),die
BeruflichenSchuleninWitzenhausen(BSW),
dieBeruflichenSchulendesLandkreisesWal-

deck-FrankenberginKorbachundBadArol-
sen(BSWF),dieEugen-Kaiser-SchuleinHanau
(EKS)unddieMartin-Behaim-SchuleinDarm-
stadt(MBS).

DieAuswahlderSchulenrichtetesichnachder
ErfüllungfolgenderKriterien:

■ Beide Varianten für die Zusammen-
setzung des Schulvorstandes nach§  8
(⇒OVM,BSWF)oder§ 8a(⇒EKS,MBS,
BSW)solltenvertretensein.

■ EinigeKollegiensolltensichmiteinemVo-
tumderGesamtkonferenz5fürdieWeiter-
führungderArbeitmitderSchVausgespro-
chenhaben(⇒OVM,BSWF,MBS).

■ EineSchulesollteaktuellmitderEinfüh-
rungderneuenSchVbefasstsein,umdie
SituationderImplementationzeitnaher-
fassenzukönnen(⇒EKS).

■ DieregionaleVerteilung(Nord-Südinner-
halbderGruppederSchulenmitneuer
SchV)sollteausgewogensein.

■ AusgewogensollteauchdieBelastung
durchInterviewssein,alsomöglichstkei-
neSchulenausgewähltwerden,andenen
imProjektverlaufbereitsfürandereFrage-
stellungenInterviewsdurchgeführtwurden
(dahernicht⇒LGS,HVSoderPPC).

GrundsätzlichsollteundkonnteesmitderAus-
wahlderSchulenundderBefragtennichtum
einerepräsentativeErhebunggehen.Vielmehr
gingesumdieKonturierungaufschlussreicher
ErwartungenundBefürchtungensowieumdas
AufgreifenvonErfahrungen,Interpretationen

5 AufgrundderVerlängerungdesModellprojekts
Selbstverantwortungpluswurdeesnotwendig,
dassjeneSchulen,diedieGenehmigungfürdie
ErprobungihrerneuenSchVfürdieProjektlaufzeit
bis2009erhielten,kurzfristigindiealtenStrukturen
zurückgingenundvondervorübergehendwieder
etabliertenGesamtkonferenzeinVotumfürdener-
neutenAntragderGenehmigungbeimHKMfürdie
FortführungderArbeitmitihrerSchVabzugeben.
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undLösungsvorschlägen,umdieseeinerAna-
lyseunterziehenzukönnen.

DieIPwarenanjederderausgewähltenSchu-
len:derSchulleiter,einAbteilungsleiter,ein
Fraktalsprecher,einMitglieddesPersonalra-
tesundzweiLehrkräfteohneFunktion.Anhand
diesesSpektrumssolltendieunterschiedlichen
SichtweisenundEinstellungenermitteltwerden.
ZurBegründungderAuswahlimEinzelnen:

■ Schulleiter,dasiealsInitiatorenundtrei-
bendeKräfteinderEntwicklungderKSchV
gelten;

■ Abteilungsleiter,dasiedieFührungskräfte
derweiterbestehendenformalenhierarchi-
schenStrukturdarstellen,sowiedieFrak-
talsprecher,dasieeineneueGruppevon
gewähltenFührungskräftenaufmittlerer
Ebenebilden,derenVerhältniszurGrup-
pederAbteilungsleiterunklarerschien;

■ Personalräte,dasiealstarifrechtlicheVertre-
terderKollegienderenMitbestimmungs-
undMitwirkungsrechteimBlickhaben;

■ LehrkräfteohneFunktionundohneaktive
TeilhabeanderEntwicklungeinerSchV,
dasiealsdieAdressatendieserNeuerung
geltenkönnen.

3.4 Durchführung der Interviews

AndenfünfausgewähltenProjektschulenwur-
deninderZeitvom15.Märzbiszum31.Ap-
ril201030Personeninderobendargelegten
Zusammensetzunginterviewt.DieTerminpla-
nungundAuswahlderIPerfolgteausorganisa-
torischenGründenüberdieSchulleitung.Den
Interviewslagenidentische,lediglichsprach-
lichandiejeweiligeFunktionangepassteIn-
terviewleitfädenzugrunde.Anteiliggehendie
PersonengruppenwiefolgtindieGesamtaus-
wertungein:

Schulleitungen 5
Abteilungsleitungen 5
Pesonalräte 5
Fraktalsprecher 5
Lehrkräfte 10

30	  Interviewpartner	  	  
von	  5	  Schulen	  

Schulleitungen	  

Abteilungsleitungen	  

Pesonalräte	  

Fraktalsprecher	  

Lehrkrä@e	  

trifftzu
trifft

eherzu
triffteher
nichtzu

trifft
nichtzu

A
DerorganisatorischeRahmenderInterviews
wargut.

12 9

B
DerZeitrahmenfürdasInterviewwar
angemessen.

17 3 1

C
IchfühltemichgutüberZweckundUmfang
desInterviewsdurchdieInterviewerinformiert.

14 6 1

D
WährenddesInterviewswurdemirausreichend
RaumfürmeineAusführungengegeben.

21

E
MeineRückfragenwurdeninbefriedigender
ArtundWeisebeantwortet.

16 4 1

Abbildung2: ÜbersichtFeedback
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AlleBefragtenerhieltendieGelegenheit,zu
dengeführtenInterviewseinschriftlichesFeed-
backzugeben.DerbetreffendeFeedbackbo-
genwurdeihnenzeitnahnachdenInterviews
perE-Mailzugeschickt.Die21Rückmeldun-
gen(Rücklaufquote70%)fielendurchwegpo-
sitivaus.LediglichzumPunktOrganisationder
InterviewswurdevereinzeltKritikangemerkt,
wasdaraufzurückzuführenist,dassdenLehr-
kräftenkaumgeeigneteZeitfensterfürderar-
tigeInterviewsoffenstanden.
DieAntwortenaufdiegeschlossenenFragen
desFeedbackbogenszeigtAbbildung2.

3.5 Der Interviewleitfaden

DerLeitfadenorientiertsichamBewertungs-
rasterfürdieexterneEvaluationvonschuli-
schenQualitätsmanagementsystemennach
demSchweizerQualitätsmanagement-Modell
Q2E6.ErenthältFragenzuImplementation,in-
stitutionellerEinbindungundPraxisgestaltung
sowiederWirkung,dienachAnsichtderIPvon
derArbeitmitderneuenSchVausgeht.Ihnen
vorangestelltsindFragennachdenErwartun-
genundBefürchtungen,dieeineneueSchVbei
denBefragtenauslöst.Anschließendwerden
AspektederEntscheidungsfindungsowieder
Stellenwert,dereinerSchVinderselbstverant-
wortlichenSchulezukommt,erfragt.

DemzufolgegliedertsichderInterviewleitfa-
dendiefolgendenfünfFrageblöcke:

■ MotiveundErwartungen/Intentionund
Anlass

■ Einführungsprozess(Aufbauphase)/Im-
plementationswissen

■ praktischeUmsetzungderneuenSchV(Be-
triebsphase)/Praxis

■ WirkungderneuenSchV/Vergleichalt-neu
■ Entscheidungen/Verantwortung/selbst-

verantwortlicheSchule

6 QualitätdurchEvaluationundEntwicklung

DiesprachlichandieZielgruppeangepasstIn-
terviewbögenLehrkräftenohneFunktionfin-
densichinAnhang1.

3.6  Dokumentation und 
Auswertungsverfahren

DieInterviewswurdenaufgezeichnetundan-
schließendvonSchreibbürosverschriftlichtund
anonymisiert.AnschließendwurdendieTexte
mitdemProgrammMAXqda,einerSoftware
fürqualitativeDatenanalyse,ausgewertet.Bei
derWiedergabederZitatewurdedafürge-
sorgt,dasseinRückschlussaufPersonenund
Schulennichtmöglichist.

DieSchwerpunktederAuswertungderEx-
perteninterviews(sieheoben2.1)sindAnaly-
seundVergleichdererhobenenDaten.Durch
dieTriangulation7ihrerAngaben(alspersont-
riangulation,vgl.Spöhring1989,320f.)wares
möglich,dieArbeitmitneuenSchVenimBlick
aufNutzen,KonfliktesowieBe-undEntlastung
sozuanalysieren,dassdieErgebnissefürden
TransferaufandereSchulennutzbargemacht
werdenkönnen.

UnsereErgebnissewerdenauch,soferndies
möglichwar,durchdieTriangulation(alsMe-
thodentriangulation)derInterviewdatenmit
denDatenderVerfassungs-Analysegestützt.
4. 

7 Triangulationbedeutethier,dassdieAngabenmeh-
rererbefragterPersonengruppenzueinembestim-
mtenAspektoderThemaeinerseitsundDokumente
undInterviewdatenandererseitsmiteinanderver-
glichenwurden.DarausfolgtfürunsereErgebnisse,
dasssiemehrfachdurchunterschiedlicheDaten-
quellen(InterviewsundDokumente)undPersonen-
gruppen(SL,AL,FSP,PR,LK)gestütztwerden.
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DerVorgangderImplementationwirdinder
Regelrechtknappundalssachlogischzwin-
genddargestellt.Damanandenbefragten
SchulenbereitsinderAnfangsphasevonSV-
pluseigeneSchulverfassungenentwickelthat-
te,vermutenwir,dassdieImplementationals
ganznormalerSchritt imGesamtprozessder
EntwicklungundUmsetzungderSchVwahrge-
nommenwird.Sehrvielstärkerdagegenblie-
benfastallenIPdieunvorhergesehenenAb-
stimmungsprozessezwischenHKMundden
EinzelschuleninErinnerung(sieheoben2.2).
DiedarauffolgendeAusarbeitungderKSchV
wirdunterschiedlichdargestellt:DasErgeb-
nisselbstwirdmeistpositivbewertet,während
derenormeAufwandfürdieersteAusformulie-
rungeigenerSchVenkritischbetrachtetwird,
dahierRessourcenundEnergienunnötigin-
vestiertwurden.SosagtenzweiIP:

► „Jedenfalls wurde es umfangreich diskutiert 
und vorgestellt und alles. Es gab dann ein 
Organigramm, das konnte jeder nachvollzie-
hen. Das fand ich ganz schön. Irgendwann 
ist herausgekommen, dass die Schulverfas-
sung so nicht sein kann, wie sie von uns ge-
dacht war. Dann gab es einen Vorschlag für 
eine Kernschulverfassung. Aus juristischen, 
rechtlichen Gründen hat man das einfach 
abgelehnt. Das war jedenfalls damals die 
Begründung. Dann kam der Vorschlag mit 
der Kernschulverfassung, und dann haben 
wir das nochmals in die Projektgruppen ge-
geben. Das wurde noch Mal überarbeitet, 
bis es irgendwann zum Schluss kam.“ 

► „Der Prozess war sehr ärgerlich […]: dass 
17 Modellschulen dieses Projekt angelei-

ert haben, denen gesagt wird: ‚Erarbeitet 
eine Schulverfassung.’ Und dann ist es ein 
Arbeitsbeschäftigungsprogramm für Kol-
legen, die unendlich viel Zeit reingegeben 
haben und sich das erarbeitet haben. Und 
dann wird einfach locker drüber hinwegge-
gangen und gesagt: ‚Es ist aus juristischen 
Gründen nicht haltbar. Wir geben eine Kern-
schulverfassung vor.’ Das fand ich eine Un-
verschämtheit.“(IIE20-21)

NachdemerstenÄrgergingmanaberdoch
pragmatischmitdemErgebnisumundprofi-
tiertewohlauchvondenjuristischenDiskussio-
nen.DenndieinhaltlichenAuseinandersetzun-
genmitdemHKMbewirktenimmerhin,dass
dasThemaSchVandenSchulenbreitdiskutiert
wurdeunddieKollegienmitdenProblemstel-
lungenimmerbesservertrautwurden.

►	„Das wurde von der Schulleitung empfoh-
len, das war wohl eine Mustervorgabe, diese 
Schulverfassung, mit der wir arbeiten. […] Es 
gab erst eine Gruppe, die eine eigene ent-
wickelt hat. Aber […] die jetzige Schulverfas-
sung hat dann doch die Mehrheit gefunden. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass es akzeptiert 
wurde, war höher. Die wir entwickelt haben, 
da gab es einige rechtliche Probleme. Wir 
können ja nicht gegen das Schulgesetz ver-
stoßen und andere Sachen. Wir sind ja auch 
keine Juristen, die Sachen exakt formulieren 
können. Pädagogen formulieren eher etwas 
zu schwammig statt konkret. Da lag es nahe, 
dass wir die für uns übernehmen.“ (IIC11)

UntermStrichwirddieanfänglicheEntwick-
lungsarbeitanderVerfassungnachdembot-
tom-up-Verfahreneinhelligkritischgesehen.
DereigentlicheImplementationsprozesswird

4. ERGEBNISSE
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jedochvonkeinemIPalsbesondersproble-
matischempfundenbzw.dargestellt.Proble-
metauchtenerstwährendderlaufendenArbeit
mitderneuenSchVauf.Siewerdenbesonders
beiderFraktalbildung,beidenKompetenzfra-
genzwischenAbteilungsleiternundFraktal-
sprechernsowiebeiderRolledesPlenumsbe-
nannt.DieseProblemehabenEinflussdarauf,
wiedieneuenSchVenaufEntscheidungspro-
zessewirken,diedieAkteureimVorfeldhat-
ten,späterwahrgenommenwurden.

4.2 Die Fraktale

Teamsbzw.TeamgruppenstellenanSchulen
mitneuerSchVneuartigeOrganisationseinhei-
tendar,dieals„Fraktale“schulischeEntwick-
lungsarbeit,etwaindenBereichenUnterricht
oderMittel-undRessourcenbewirtschaftung,
übernehmensollen.

4.2.1  Bildung der Fraktale

DieSchulenkönnengemäßKSchV(§ 18(1)
KSchV)selbstständigüberdieOrganisationin
Fraktalenentscheiden,müssendabeijedoch
grundlegendeVorschriftenderKSchVund
andererechtlicheBestimmungenbeachten.

AndenbefragtenSchulenerfolgtedieBildung
derFraktaleinAnlehnungandiebestehende
Abteilungsstruktur.AllebefragtenSchulenha-
benihrevorhandenenAbteilungenals„Ober-
fraktale“organisiertundihnenandere„Fraktale“
untergeordnet.(EineSchuleetabliertedieselbe
Struktur,nannteallerdingsdiefrüherenAbtei-
lungenschlicht„Fraktale“unddiediesenun-
tergeordnetenGruppen„Unterfraktale“.)

►	„Das war eigentlich ein Vorschlag. Ich weiß 
jetzt gar nicht, ob es die Schulleitung vorge-
schlagen hat oder ob es eine Gruppe dazu 
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gab. Zumindest gab es in der Gesamtkon-
ferenz eine Diskussion und eine mehrheitli-
che Entscheidung, dass man die Fraktale im 
Wesentlichen nach den Abteilungen struk-
turiert. Ich denke, das hat auch für die meis-
ten Sinn gemacht, weil es erstmal der ein-
fachste Weg war, das Bestehende praktisch 
ein Stück weit zu übernehmen. Als ob man 
alles komplett umkrempeln müsste! Es ist un-
heimlich schwer, von heute auf morgen al-
les komplett anders machen zu müssen. Da 
war die Idee, bestehende Strukturen erstmal 
aufzugreifen und mit denen zu starten.“(IID
12)

DieFraktaleselbstwurdennichteinheitlich
nacheinembestimmtenPrinzipgebildet:Bei
einerSchulewurdenSchulformundBerufsfel-
deralsOrganisationsprinzipgewählt;einean-
dereSchulenorientierteihreFraktaleteilsan
derFachlichkeit(Fachrichtungen),teilsanden
Bildungsgängen(Zielgruppen).

AnalleninterviewtenSchulen,diebereitsErfah-
rungenmiteinerneuenSchVmachenkonnten,
warmanzumZeitpunktderInterviewsdabei,
dieEinteilungderFraktaleneuzuüberden-
ken,dadiePraxisvieleFragenaufwarf.Frakta-
le,dieetwamitdenbestehendenAbteilungen
identischsind,werdenwegenihrerGrößeund
Heterogenitätalsnichtwirklicharbeitsfähiger-
lebt.Besseristesdort,woesbereitsimVor-
feldfunktionierendeTeamsgab,diedannden
StatuseinesFraktalserhielten;hiererfährtdie
ArbeitmitderneuenSchVauchmehrUnter-
stützungundwirdpositiverwahrgenommen:

► „Die Einführung war eigentlich die Arbeit in 
Teamstrukturen, und das war für mich auf alle 
Fälle ein Grund, dafür zu stimmen, dieses 
Projekt auch an unserer Schule zu etablie-
ren. Diese Teamstrukturen sind ja letztendlich 
schon vorhanden gewesen, eigentlich aber 
mehr auf freiwilliger Basis, und das war auch 
der große Vorteil. Diese freiwillige Basis hat 

sehr viel Effektivität gebracht, und das war 
nirgendwo implementiert, nirgendwo fest-
gemacht, so dass man sagen konnte: Okay, 
wir haben jetzt diese Teamstrukturen, und 
der ist jetzt der Ansprechpartner. Es gab die 
Teams schon überall, aber wir haben nicht die 
einzelnen Ansprechpartner gehabt, also die 
Verantwortlichkeit wie letztendlich bei den 
Fraktalsprechern. Und das war für mich da-
mals mit ein Argument zu sagen, okay, ich 
finde das Projekt gut, dass man das halt mit 
einführt, dass man diese Teamstrukturen be-
kommt und auch die Entscheidungen in den 
Teams gefällt werden und nicht, wie es frü-
her immer war: Der Oberste sagt und die 
anderen müssen alle machen. Sondern dass 
man in den Teams wirklich die Möglichkeit 
hat, Entscheidungen zu treffen. Das war ei-
gentlich für mich der Grund, warum ich das 
befürwortet habe.“ (IE5)

► „Die Lehrerteams, die ohnehin schon exis-
tierten, sind mit Hilfe der Fraktale offiziell ge-
macht worden. Das ist ja gar nicht schlecht, 
dass die nicht nur als informelle Teams or-
ganisiert sind, sondern eben auch festge-
schrieben sind.“(IIID14)

NebendenBeispielengelungenerFraktalbil-
dunggibtesanallenbefragtenSchulenFrak-
tale,diesichmiteinergemeinsamenArbeit
schwertun.DieSituationstelltsichinsgesamt
sehrunterschiedlichdar:

► „Dass wirklich die Teams und diese Frakta-
le eher zu sich selber finden, das muss man 
jetzt sehen, weil ich denke, in einigen Frak-
talen wird das sehr gut gelebt. Andere sind 
konstruierte Gebilde, […] da müssen wir jetzt 
unsere Erfahrung weiter beobachten.“ (VA6)

► „Im Fraktal ist es ja so, dass man nicht mehr 
so bezogen ist, dass alle Fachrichtung1-Kol-
legen als Fraktal zusammen sind. Sondern 
ein Fraktal bezieht sich auf eine Schulform. 
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Und die Schulform ist ja wie mein Fraktal 
bunt gestrickt. Wenn es darum geht, etwas 
anzuschaffen, haben die Fachrichtung1-
Leute gute Vorschläge und Wünsche. Aber 
die Fachrichtung1 und Fachrichtung2, viel-
leicht auch Beruf1 und die Beruf2, die Be-
ruf3 – das ist dann etwas schwieriger. Also 
man hat dann andere Gremien zusammen-
gefasst, die eigentlich so nicht unbedingt zu-
sammengehören. Das einzige Verbindende 
ist die gewerblich, technische Ausbildung. 
Diese Lage ist durchaus defizitär.“ (IIC49)

► „Und das ganz große Problem ist nach wie 
vor, und es ist auch nicht ganz schlüssig, wie 
wir das lösen, … ist eigentlich die Fachkon-
ferenzarbeit an so einer heterogenen Schule 
wie unserer. Das war auch vorher schon pro-
blematisch. Sagen wir mal, wir haben acht 
Fachrichtung1-Lehrer. Da unterrichtet einer 
drei Stunden BG, FOS, Berufsfachschule, 
Teilzeit, BGJ, EIBE. Wer beschäftigt sich mit 
dem Fachrichtung1-unterricht in der EIBE? 
Vielleicht eine Person. Die Fachkonferenz in 
BG, da haben immer schon fünf oder sechs 
sehr intensiv dran gearbeitet. Das ist ein ganz 
großes Problem, diese Fachgruppen bei so 
stark zersplitternden Schulen. An einem Gym-
nasium ist das überhaupt kein Problem. Da 
kann ich sagen: Fachrichtung1, Fachrich-
tung2, Fachrichtung3. Das ist bei uns total 
unterschiedlich, ob ich da Fachrichtung1 in 
der BG oder an der Berufsfachschule gebe. 
Ein ganz anderes Curriculum. Und der Leh-
rer, der nur im BG ist, den interessiert auch 
nicht, was die in der Berufsfachschule ma-
chen. Den kann ich auch nicht motivieren, 
sich fünfmal nachmittags zu treffen. Das ist 
also nach wie vor schwierig. Mit der Fraktal-
struktur sind wir eigentlich ganz zufrieden. 
Ungelöst ist noch, dass wir einfach sagen: 
Die Fachkonferenz, das sind die Unterfrak-
tale. Aber die lassen sich nicht eindeutig zu-
ordnen. Da gibt es vielleicht nie eine richti-
ge Lösung, finde ich.“(IIIA19)

DieBildungvonFraktalenkannalsoalsanhal-
tendeHerausforderungangesehenwerden.
ObdieFraktaleundderenArbeitalssinnvoll
erlebtwerden,istoffenbarvonverschiedenen
Faktorenabhängig:

■ vonderenGröße,
■ voneinemgemeinsamgetragenenAuf-

trag(Mission),
■ vonkonkretenGestaltungsfreiräumen(Ver-

antwortungsdelegationdurchdieSL)
■ vondemWillen,dieletztgenanntenzunut-

zen(Verantwortungsübernahmedurchdie
LK).

4.2.2  Prinzipien der Fraktalbildung

DieWahlvonFachlichkeitoderZielgruppenbe-
zugalsPrinzipderFraktalbildungistinerster
LinievondenvorhandenenTeam-undAbtei-
lungsstrukturenabhängig,aberauchvonpä-
dagogischenSetzungen:

► „Dann haben die sich in so einer Struktur or-
ganisiert. Nach fachlichen Kriterien, Fachrich-
tung1, Fachrichtung2, und so was. Haben 
versucht aus diesen Bereichen – und versu-
chen es immer noch – die Teams begleitend 
zu unterstützen. Da erleben sie im Moment, 
dass das nicht so einfach ist. Dass man die 
Strukturen noch mal prüfen muss und nach-
ziehen muss. Denn das, was aus dem Hand-
lungsfeld 1 gefordert wird, und das, was wir 
beschrieben haben, was wir in der Umset-
zung der pädagogischen Konzepte wollen, 
das zielt darauf ab, dass man Teams hat, die 
bezogen auf Bildungsgänge und Jahrgän-
ge Schüler begleiten, und das widerspricht 
dieser Struktur, die man da von der Fachlich-
keit her angelegt hat.“(IIIA19)

DieEntscheidungüberdieFormderFraktalbil-
dungwirktsichentscheidendaufdieweitere
Arbeitaus.SollenTeamsQualitätsentwicklung
leisten,müssensiefähigsein,wirksameope-
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rativeEntscheidungenzutreffenundstrategi-
scheEntscheidungenvorzubereiten.Dazumuss
imTeamKonsensüberInteressenundZielset-
zungenbestehen.UndnurwenndieMitglie-
dereinenNutzenfürdieBewältigungeigener
pädagogischerArbeitsehen,sindsiewillens,
sichwirklichfürdiegemeinsameTeamarbeitzu
engagieren,diedarüberhinausnatürlichauch
verlässlicheRahmenbedingungenfürihreEnt-
wicklungsarbeitverlangt.

VeränderungeninSchulformenundBildungs-
gängenerfordern,dassdieEntscheidungfür
bestimmtefraktaleStrukturenimmerwieder
überdachtwird,umarbeitsfähigeTeamszu
erhalten.DieBildungvonFraktalenunddie
Teambildungsprozessestellenfolglichfort-
währendeorganisationaleAufgabendar.Ge-
radedieTeambildunganSchulenistunseres
ErachtenseinzentralerProzess,um–imSin-
nederselbstverantwortlichenSchuleundder
KSchV–dieÜbernahmevonVerantwortung
durchGruppenvorzubereiten.Funktionieren-
deTeamsgewährleisten,dassnichtvereinzelte
Personen,sonderndieLehrerschaftalsganze
dieVerantwortungfürdenSchulentwicklungs-
prozessübernimmt.DaFraktalbildungeinen
kontinuierlichenProzessdarstellt,kannlänger-
fristignureinprofessionellesRollenverständ-
nisnichtalleindieArbeitindemTeam,dem
mangeradeangehört,sondernvorallemdie
ArbeitinwechselndenTeamsmittragen.Sie
folgtdenEntwicklungslinienderSchuleund
bedarfderaktivenUnterstützungdurchdie
erweiterteSchulleitung.

DiefraktaleGliederungkannWettbewerbzwi-
schendenFraktalenebensofördern,wieerzu-
vorzwischendenAbteilungenstattfand.

► „Dann kann es natürlich auch zu Wettbewerb 
kommen. Es kann durchaus sein, dass meh-
rere Fraktale irgendwelche Finanzierungen, 
Fortbildungen oder sonstige Dinge anmel-
den, die eben nicht gedeckt werden kön-

nen von den Ressourcen, die zur Verfügung 
stehen. Dann muss ein Abteilungsvorstand 
eine Entscheidung treffen, das kann durch-
aus passieren. Ich denke, dass die Kollegen 
das eher mittragen, wenn sie sehen: ‚Ah, das 
sind die Dinge, die hier angedacht sind. Da 
ist eine Reihenfolge.’ Man kann sie dann viel-
leicht im Folgejahr berücksichtigen. Von da-
her sehe ich die Herausforderung eher darin, 
die Leute in dieser Struktur an ihre Verant-
wortung heranzuführen. Dass sie die wirklich 
wahrnehmen. Und ich glaube, die Konflikte 
sind gar nicht so das Problem.“ (IIIB51)

DieserIPsiehtimWettbewerbunterdenFrakta-
lenkeinProblemundgehtdavonaus,dassdie
LehrkräfteihreRollealsTeamspielerundnicht
alsEinzelkämpferverstehen.Fürihnüberwiegt
dieVerantwortungfürdieSchulealsGanzes
dasKonkurrenzdenken,dasjedochpotenziell
imfastunvermeidlichenRingenumRessourcen
sowieimerfordertenpartikularenundthema-
tischtiefenEngagementinnerhalbdeseige-
nenTeamsangelegtist.

► „Ich wünsche mir, dass man die Schule sieht, 
die Schulentwicklung, und nicht nur die Ab-
teilung oder das Fraktal. Das ist ja so: Als 
Schulleiter hat man immer die gesamte Schu-
le im Blick, und man sieht von oben auf alle 
Abteilungen. Es soll nicht so sein, dass ein 
starkes Fraktal oder ein Fraktal mit starken 
Vertretern sich durchsetzt und für ihr Frak-
tal oder für ihre Abteilung Dinge durchbrin-
gen, die sich zwar für die Abteilung gut dar-
stellen und gewinnbringend sind, aber im 
Kontext der gesamten Schule vielleicht ei-
nen anderen – ein anderes Fraktal oder eine 
andere Abteilung – benachteiligen. Da sehe 
ich schon Schwierigkeiten, oder anders ge-
sagt: Die Fraktalvertreter müssen schon mal 
sehen, dass sie gute Leute in den Schulvor-
stand bringen, die sich dafür einsetzen. Aber 
für mich ist immer wünschenswert, dass man 
die Schule im Blick hat, die Gesamtentwick-
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lung, nicht nur meine Abteilung. Das, den-
ke ich, ist noch nicht so ganz in den Köpfen 
drin.“(IA27)

DaschulweiteLeitlinienundLeitsätzezwarei-
nenKonsensdarstellen,abersichauchaufei-
nemhohenAbstraktionsniveaubefinden,müs-
sensiefürdieAlltagsarbeitinterpretiertund
ausgestaltetwerden.Diesgiltumsomehr,je
heterogenereineSchuleimBlickaufBildungs-
angebote,SchülerschaftundLehrkräfteist.Hier
werdenintegrativeThemen,diedieSchuleals
Ganzesbetreffen,oftvernachlässigt,undes
stelltsichdieFrage,wodieseThemenbear-
beitetundvonwemsiebesetztwerden.

DassdiegesamtschulischePerspektivevon
denFraktalenuntereinanderbearbeitetwer-
denkann,istungewiss,daihrVerhältniszuei-
nandernurwenigentwickeltscheint.Einefor-
malisierteKooperationderFraktalenerfolgt
denIPzufolgehauptsächlichdurchdieFrak-
talsprecherimSchulvorstand.Weitergehende
Kooperationenodergemeinsamegetragene
Vorhabenspielenderzeitkeineodernureine
untergeordneteRolle.

► „Die Fraktale arbeiten im Grunde selbststän-
dig. Zwischen den Fraktalen gibt es in dem 
Sinne keine Querverbindung. Die Fraktale 
sind eigenständig in ihrer Funktion.“(IIIC12)

► „[…] die Zusammenarbeit ist im Schulvor-
stand ja gegeben, wo alle Fraktale vertreten 
sind, und da ist die Zusammenarbeit hervor-
ragend, da ist es schon so, dass das, was ver-
treten wird, auch Akzeptanz findet. Die Leu-
te sind ja auch vorbereitet. Da seh’ ich keine 
Probleme.“ (IA27)

WirwerdenaufdieAusrichtungderSchulent-
wicklungsarbeitangemeinsamenZielenund
Leitlinienuntennocheinmalzurückkommen
(vgl.Kapitel4.8)undhaltenfürdieFraktalbil-
dungfest:

■ AlleSchulenhabenFraktaleinAnlehnung
anbestehendeStrukturengebildet.

■ InnereundäußereEntwicklungenmachen
dieNeubildungvonFraktalenzueinerkon-
tinuierlichenAufgabe.

■ DieOrganisationderFraktalefolgtean
keinerderSchuleneinemdurchgängigen
Gliederungsprinzip(Zielgruppenbezug
oderFachbezug),wasangesichtsderHe-
terogenitätvonSchulenauchunmöglich
oderzumindestwenigzielführendzusein
scheint.

4.2.3  Aufgaben und Befugnisse  
der Fraktale

DieSchVenderachtSchulenlassengemäß
KSchVdiekonkretenAufgabenundBefug-
nissederFraktaleunbestimmt.DieInterviews
machtendeutlich,dassderenDefinitionvon
SchulezuSchuleundvonFraktalzuFraktalun-
terschiedlichweitvorangeschrittenist.Grund
dafürsindTeamstrukturenundFührungsstile
derAbteilungsleitungen,diebereitsvorEinfüh-
rungderneuenSchVvorhandenwaren.Fürei-
nigeFraktalekönnenwirbeispielsweiseschon
rechtkonkreteAngabenerhalten,wiediebei-
denfolgendenBeispielezeigen:

► „Wir haben einen Leitfaden, wo Aufgaben 
benannt sind, die ein Fraktal übernimmt und 
die ein Fraktalsprecher übernimmt. Das ist 
genau festgelegt. Und diese Aufgaben sind 
sehr ehrgeizig. Stundenplanung ist da drin, 
ein gewisses Maß an Personalplanung ist 
da drin, es ist Ressourcenplanung drin: Wel-
che Ressourcen werden in diesem Jahr be-
nötigt? Welche Anschaffung steht an? Auch 
Fortbildungsplanung, um nur einige Punkte 
zu nennen.“ (IIIB41)

EinandererIPfasstdieAufgabenvonFrakta-
lenanseinerSchulesozusammen:
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► „Das sind für mich erstmal so Entscheidun-
gen beim Stundenplan zunehmend, mit-
regieren und festlegen, die Haushaltsmit-
tel mit festlegen. Curriculare Arbeit halte 
ich für wichtig. Wir geben jetzt auch an die 
Fraktale, Unterrichtseinheiten zu entwickeln 
bei SGL, damit die das mit auf die Tages-
ordnung nehmen. Von der Schulleitung und 
dem Schulentwicklungsteam an die Frak-
tale. Dass das in die Fraktale reingetragen 
wird.“(IIA28)

FindetdieArbeitindenFraktaleneigenverant-
wortlichstatt,profitierendavon–nacheigenen
Aussagen–dieAbteilungsleitungen:

► „Das übernehmen die Fraktale: Haushalts-
entscheidungen, Klassenbildung, auch was 
den Stundenplan angeht – diese ganzen Ent-
scheidungen, die gefällt werden. Das lasse 
ich, soweit es geht, die Fraktale vorbereiten 
und entscheiden. Ich mache dann im Grun-
de nur noch die Sachen, die noch übrig blei-
ben und für beide Fraktale interessant sind.“
(IIB26).

► „Stundenplan lasse ich schreiben in den Un-
terfraktalen, den schreib’ also nicht ich, – das 
hab’ ich früher gemacht –, sondern die Frak-
tale schreiben ihn selber zum Anfang des 
Schuljahres. Da hat der Unterfraktalsprecher 
eingeladen, dann saßen die da, haben ei-
nen Stundenplan geschrieben. Die einzel-
nen Klassen waren aufgelistet, die mussten 
hundert Prozent Unterrichtsabdeckung ha-
ben, und jeder hatte seinen Stundenplan 
mit, konnte also mitschreiben … So, und 
dann schreiben die ihre Stundenpläne sel-
ber. Und ich greif’ nur noch dann ein, wenn 
Fehler da sind, wenn was nicht geht, wenn 
sich Kollegen nicht einigen können – das ist 
noch nicht vorgekommen, aber wenn das 
vorkommen sollte, muss ja einer ‘ne Ent-
scheidung treffen – oder wenn das gegen 
das Schulgesetz verstößt.“(IB33)

DieAbteilungsleitunghatindiesemFalldie
Kontroll-undSchlichtungsfunktion.DieMitglie-
dereinesFraktalskönnenihrenStundenplan
selbstbestimmterstellen,eigeneVorstellungen
einbringenunddieUnterrichtsabdeckungge-
mäßLehrplanvornehmen–einUmstand,der
auchkritischgesehenwird:

►	„Für mich sind die Fraktalsitzungen im Mo-
ment nur eine kleine Abwandlung der ur-
sprünglichen Abteilungssitzungen. Ich bin 
jetzt im Fraktal Name1 und Name2, das ist im 
Prinzip ziemlich gleich wie die früheren Ab-
teilungskonferenzen Name1 und Name2. Gut, 
das liegt daran, dass nicht der Abteilungs-
leiter einberuft, sondern der Fraktalsprecher. 
Das ist auch ein Kritikpunkt von mir. Ich sehe 
es einfach so, dass der Abteilungsleiter im 
Prinzip ein Stück seiner Arbeit abgibt. Er lässt 
sie andere machen. Ist dadurch entlastet und 
die Fraktalsprecher nicht. Sie haben eine Zu-
satzarbeit.“(IID14)

DieIPstellenimmerwiederheraus,dasses
UnterschiedezwischendenFraktalenanihrer
Schulegibt;auchherrscheninsbesonderebei
denbefragtenLKUnsicherheitenhinsichtlich
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derErwartungen,dieindenFraktalenansie
gestelltwerden:

►	„Die eine Fraktalsitzung habe ich nicht mit-
bekommen. Da konnte ich nicht dabei sein. 
Ansonsten war ich eher in den Oberstufen-
fraktalen. Da ist es so, dass es eine hohe Fluk-
tuation gegeben hat. Das muss man ja auch 
mal sagen. Weil die Fraktalsprecher haben 
da schon ziemlich früh gewechselt. Weil es 
dort zwischen den Sichtweisen Unstimmig-
keiten gab. Die Aufgaben des Fraktals. Das 
habe ich in erster Linie so in Erinnerung, dass 
es unheimlich schwer gefallen ist, klar zu ma-
chen: Was ist die Aufgabe des Fraktals und 
wie ist die Verbindung zwischen Abteilungs-
leiter und Fraktalsprecher und den ganzen 
Mitgliedern des Fraktals. Inhaltlich kann ich 
mich an gar nicht so viele Dinge erinnern, 
die da beschlossen wurden. Ich weiß aller-
dings von dem anderen Fraktal, wo ich ge-
fehlt habe, da gibt es ein Protokoll. Da wur-
de schon inhaltlich einiges festgelegt. Also 
die Arbeit mit den Schülern, Praktikumsge-
schichten und so weiter. Also wirklich Din-
ge, die das Fraktal auch angehen.“(IIE64)

►	 „Es geht zurzeit eher weniger darum, wie die 
Fraktale zusammen arbeiten, sondern wie 
arbeiten sie überhaupt und wie man diese 
Fraktalsarbeit überhaupt sehen muss. Ist es 
sozusagen ein verlängerter Arm des Abtei-
lungsleiters? Ist es eher so, dass es eher ein 
Gremium des Kollegiums ist, die dort in den 
Fraktalen beschäftigt sind? Das ist alles noch 
nicht so klar und wird auch unterschiedlich 
gesehen.“ (IIE48)

4.2.4  Herausforderung durch 
Selbstverantwortung

BeiderOrganisationderFraktalehandeltes
sichumAushandlungsprozesse,diedieKSchV
bewusstindieVerantwortungderSchulenge-
legthat.

ImfolgendenZitatwerdenFormulierungendes
§ 18(2)KSchVangeführt,dieinderPraxisbei
derFestlegungderAufgabenundBefugnisse
zuProblemenundKonfliktenführen:

►	„<Fraktale sind schulische Organisations-
einheiten (Teams oder Gruppen von Teams), 
die selbstständig agieren und eindeutig be-
schreibbare Leistungen erbringen.> Das ist 
schon mal ein Punkt, der noch nicht so ganz 
klar ist: mit den <eindeutig beschreibbaren 
Leistungen>, denn das kann ja sehr unter-
schiedlich sein. Dann steht da: <Diese Leis-
tungen können insgesamt auf den Gebieten 
des Unterrichts sowie der Mittel und Ressour-
cenbewirtschaftung liegen.> Das ist prob-
lematisch mit der Ressourcenbewirtschaf-
tung. Und jetzt kommt der Punkt: Es werden 
<Zielvereinbarungen festgeschrieben>. Wer 
macht mit wem eine Zielvereinbarung? Dann 
heißt es: <Über Grundsätze und das Verfah-
ren für den Abschluss der Zielvereinbarung 
entscheidet der Schulvorstand.> Was soll er 
da entscheiden? Das ist bei uns noch nicht 
gelöst, das Problem. Wie geht’s denn wei-
ter? Noch mal: Wer trifft denn mit wem die 
Zielvereinbarung für ein Fraktal? Zielverein-
barungen kann man ja nicht in Gruppen tref-
fen, sondern einzeln mit einer Person, die 
Verantwortung übernimmt. Das wäre der 
Fraktalsprecher, so, und dann schließt sich 
der Kreis, wie ich vorhin sagte, denn dann 
sagen die: ‚Ich bin doch nur Sprecher des 
Fraktals, wieso soll ich ‘ne Zielvereinbarung, 
die der Abteilungsleiter, der Schulleiter mit 
mir macht, da jetzt umsetzen? Welche Kom-
petenzen hab’ ich denn, meinen Mitgliedern 
im Fraktal zu sagen: Du musst das machen, 
das ist eine Zielvereinbarung, die ich mit dem 
Schulleiter getroffen habe?’ Das ist für mich 
ein völlig ungelöstes Problem.“ (IA98)

UngeachtetdieserSchwierigkeitenkanndie
freieindividuelleGestaltungderFraktaleals
grundsätzlicheStärkungvonVielfaltgesehen



43MATERIALIENBAND5

4.2DIEFRAKTALE

werden,daeinheitlicheLeistungsbeschreibun-
gennurverallgemeinernderfolgenkönnen.
HierwirdSchulealsoindieSelbstverantwor-
tungentlassen–unterstütztvonderKSchV,die
denschulischenAkteurendazudieFreiräume
schafft.DenAngabenunsererIPzufolgeistdies
beiderUnterrichtsplanung,-durchführungund
-entwicklungeherunproblematisch,während
beiderMittel-undRessourcenbewirtschaftung
Kompetenzfragenberührtwerden,derenrecht-
licheGrundlagenvielenAkteurenunklarsind.
DiedarausresultierendenUnsicherheitensind
indenSchulenunterschiedlichausgeprägt,er-
scheinenjedoch–vonaußenbetrachtet–im-
mernachvollziehbarundsolltenaufihreBe-
rechtigunghinüberprüftwerden.

4.2.5  Ziele verbindlich vereinbaren

Seit2004sollenanallenhessischenSchulen
ZielvereinbarungsgesprächemitallenLehr-
kräftendurchgeführtwerden(vgl.§ 54(1)und
§ 66(6)HSchG).

SollendieGesprächefürdieFraktalewirksam
werden,somüssensierelativzeitnahmitallen
beteiligtenLehrkräfteneinesFraktalsgeführt
werden.SelbstwennFraktalsprecherdieseteil-
weiseübernehmen,sosindauchsieinFraktalen
mit20odermehrLehrkräfteneinerkurzfristigen
Belastungsspitzeausgesetzt,diemitihrenUnter-
richtsverpflichtungenkollidierenundfürdiesie
derzeitkeineEntlastungerhalten.DieBelastung
der(erweiterten)Schulleitung–undggf.Frak-
talsprecher–wirddurchdenZwang,dieseGe-
sprächezeitnahmitallenLehrkräftenzuführen,
kurzfristigstarkerhöht.Eingeschränktwirddie
WirkungjährlicherGesprächealsSteuerungs-
instrumentfürFraktaledurchdenTatbestand,
dassLehrkräfteFraktalejenachUnterrichtsein-
satzwechselnundganzeFraktalesichauflösen
bzw.inanderenaufgehenkönnen.

DieFragedesEinsatzesvonZielvereinbarun-
gen,umKontraktemitFraktalenzuschließen,

bleibt–wasAuftragundVerantwortungangeht
–nochunscharf.NachAuskunftderIPspielen
ZielvereinbarungenandenSchuleneineun-
terschiedliche,injedemFallaberneueRolle,
sodasswirdavonausgehenkönnen,dassdie
mangelndePraxisundErfahrungmitdiesem
InstrumenteinGrundfürdieUnsicherheitin
diesemBereichist.DiezubeantwortendeFra-
gelautet:WieerreicheichdieSelbststeuerung
vonTeams?

DieSteuerungderArbeitindenFraktalensollte
daherübereineKombinationausschulischen
LeitlinienundSelbststeuerungimTeammit-
hilfedesProjektmanagements,mitProtokol-
len,TeamzielenundanderenInstrumenten,
dieRechenschaftslegungundVerbindlichkeit
sichernhelfen,gelingen.Darüberhinauswer-
denFraktalsprecherbenötigt,dieimLeiten
undBeratenvonGruppengeschultsind,aber
auchgruppendynamischeProzessesteuern
können,diezurfreiwilligenVerantwortungs-
übernahmeführen:

►	„Wenn ich mal ein Beispiel herausgreife: Da 
ist ja das Projektmanagement, das wir seit 
Beginn von SVplus benutzen. Das begrüße 
ich auch sehr. Wir sind damit aus einer Star-
teuphorie herausgekommen. Wir haben im-
mer ganz viele Projekte mit einer Euphorie 
gestartet – und haben im nächsten Jahr ein-
fach neue Projekte gestartet. Die sind nicht 
immer zum Ende gekommen. Und ich fin-
de, es ist ein sehr großer Qualitätsgewinn 
durch diese Projektmanagementkultur, die 
durch das SET auch sehr gepflegt wird. Wo 
eben regelmäßige Projektberichte einge-
fordert werden, wo eine Budgetplanung 
eingefordert wird. Im Grunde haben wir 
jetzt die Grundlage, um gefasste Beschlüs-
se wirklich durchzusetzen, zum Beispiel dass 
ein Projekt durchgeführt werden soll. Oder 
dass gewisse Ziele angestrebt werden, um 
wirklich zu prüfen: Ist diese Entwicklung ei-
gentlich noch auf Kurs? Liegt sie im Zeit-
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plan? Liegt sie im Budgetplan? Kommt das 
heraus, was ich haben will? Ist die Evaluati-
on okay? Wir haben jetzt diese Datenlage. 
Die Frage ist, ob wir auch wirklich die Kraft 
haben, erfolglose Projekte zu beenden und 
erfolgreiche Projekte auch wirklich abzu-
schließen. Das ist eine Sache, die sich jetzt 
beweisen muss. Das kann man noch nicht 
abschließend beantworten. Die Grundlage 
ist da. Die Transparenz entsteht auch lang-
sam, weil Projektfortschritte beispielsweise 
in Plenumsveranstaltungen vorgelegt wer-
den. Von daher entsteht auch ein gewisser 
sozialer Druck, dass man das, was man be-
ginnt, auch abschließt, und dass das heraus-
kommt, was man angekündigt hat. Es muss 
sich noch beweisen, ob es dann stringent 
durchgehalten wird, was ich mir aber sehr 
wünschen würde. Ich denke, ein erfolgrei-
ches Projekt muss mit Ressourcen bedacht 
sein. Ein Projekt, das nicht die Erwartungen 
erfüllt, die in es gesetzt werden oder auch 
versprochen wurden, das muss auch zeit-
nah beendet werden. Das ist für Schule eine 
neue Qualität.“ (IIIB55)

►	 „Der Standardweg ist, dass über jede Sitzung 
ein Protokoll verfasst wird, das über den Ver-
lauf und die Beschlüsse informiert. Wenn es 
wichtige Dinge sind, wird es auch über die 
Abteilungsvorstände weitergetragen, über 
die Plenumsversammlungen und so weiter 
– da gibt es ganz verschiedene Kanäle. Aber 
der Standardweg ist natürlich das Protokoll. 
Über das Protokoll kann sich jeder informie-
ren.“ (IIIB31)

IstdieAnnahmeeinesAuftragesoderProjekts
erfolgt,müssendieFraktalefestlegen,werfür
welcheArbeitspaketeundTeilzieleverantwort-
lichistundwanndiesezuliefernsind.Hierkön-
nenfraktalinterneRegelungengreifen.Weitere
möglicheInstrumentesind–nebenTo-Do-Lis-
teninProtokollen–jährlicheoderhalbjährliche
ArbeitsplänefürdasFraktal,indenenArbeits-
paketevonPersonenoderPersonengruppen
visualisiertundsomittransparentwerden.

Wirhaltenfest:TeamssindinderLage,ver-
bindlicheAufgabenfürihreArbeitfestzulegen.
AbhängigvondemgewährtenVertrauensei-



45MATERIALIENBAND5

4.3DIESCHULVORSTÄNDE

tensdererweitertenSchulleitung(Delegation
vonVerantwortung)undabhängigvomTeam
selbst(Teamstrukturund-kultur)istjedochdie
BeschreibungderAufgabenbzw.Leistungen
(Verantwortungsübernahme)unterschiedlich
weitgediehen.DaalleSchulenpositiveBei-
spielefüreineerfolgreichePraxisanführen
konnten,gehenwirdavonaus,dassnachund
nachauchdieAufgabenundBefugnisseder
anderenFraktalebestimmtwerden.DerAus-
handlungsprozess,derdazuerforderlichist,
wirdvonindividuellenundorganisationalen
Lernprozessenbegleitetundmitgetragen.Un-
terstützenddürftesein,wenneszwischenden
beteiligtenSchulenzueinemAustauschvon
Erfahrungen,erfolgreicheingesetzterInstru-
menteetc.käme.

ZielvereinbarungenscheinenjedenfallskeinKö-
nigswegfürdieSteuerungvonGruppenarbeit
zusein.DagegenkönnenerprobteInstrumen-
tewiedieProjektmanagementmethodeund
Protokollekurzfristigundsituativflexibelein-
gesetztwerden.SokanndieerweiterteSchul-
leitungentlastetwerden,indemsievomDruck,
Zielvereinbarungsgesprächezuterminieren
unddurchzuführen,befreitwird.

4.3 Die Schulvorstände

WieinderKSchVangelegt,wirdderSchul-
vorstandvonderMehrheitderBefragtenals
wichtigstesEntscheidungsgremiumangese-
hen.NurzweiSchulenhabendemPlenum
gegenüberderKSchVexplizitmehrEntschei-
dungsbefugnisseeingeräumt(s.oben3.2.8).
AberauchandiesenSchulensiehtdieMehr-
heitderBefragtendenSchulvorstandalswich-
tigstesGremium.EinFraktalsprechererklärt
dieswiefolgt:

►	„Also von meiner grundsätzlichen Denkwei-
se hoffe ich, dass das Plenum die entschei-
denden Grundlagen bestimmt. So steht es 

auch in der Verfassung. In der Praxis wird es 
der Schulvorstand sein. Allein schon durch 
die Ordentlichkeit der Sitzung. Das Plenum 
wird maximal zwei Mal im Jahr tagen. Wenn 
es so bleibt, hat es in den täglichen Geschäf-
ten kaum einen Einfluss.“ (VC67)

DieseSichtweisewirdaneinigenSchulendurch
dieAuffassungeingeschränkt,imSchulvorstand
besäßendieFraktalsprecherimperativeMan-
dateundmüsstendieMeinungslageimFrak-
talzurAbstimmungbringen,dasiesichden
Beschlüssenbzw.Abstimmungsergebnissen
ihrerFraktaleverpflichtetfühlen.

►	„Und wir Fraktalsprecher verstehen uns ja 
als Interessenvertreter der Kollegen, nicht 
unbedingt als Schulleitung. Wir sind eher 
eine Vertretung von den Kollegen. Wir ver-
suchen, deren Interessen mit in den Schul-
vorstand einzubringen. Und so ein Gremium, 
so eine Gestaltung hat es vorher nicht gege-
ben. Vorher hat die Schulleitung alleine ent-
schieden. Heute quasi haben wir mehr oder 
weniger Parität. Derzeit sind sogar die Frak-
talsprecher in der Überzahl, weil eine Stelle 
nicht besetzt wurde. Die Koordinatorenstel-
le. Sonst wären es acht zu acht. Jetzt haben 
wir sieben zu acht. Das heißt, wir haben im 
Prinzip sogar eine Mehrheit, hätten wir und 
könnten gegen die Schulleitung auch Ent-
scheidungen strategischer Art fällen, die die 
Schulleitung umsetzten müsste. So eine Form 
war früher nicht möglich. Eigentlich ist der 
Vorteil, dass man jetzt mehr Möglichkeiten 
hat, mitzuentscheiden. Das ist vielleicht auch 
ein bisschen mehr mit Arbeit verbunden, weil 
man sich auch mal treffen muss, planen muss 
in der gemeinsamen Runde. Was wollt ihr? 
Wie ist eure Meinung? Wir verstehen uns ja 
als Vertreter von diesem Gremium und qua-
si dieses imperative Mandat, dass wir nicht 
nur unsere Meinung im Schulvorstand ein-
bringen, sondern das, was mein Fraktal halt 
möchte.“ (IIC9)
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AndenSchulenwirdden(Vor-)Entscheidun-
gendesPlenumshohesGewichtbeigemes-
senundeineEntscheidunggegeneinVotum
bzw.MeinungsbilddesPlenumsalszwarthe-
oretischmöglich,praktischaberausgeschlos-
senbezeichnet.Ungeklärtbleibtletztendlich,
welchesderGremiendurchdieSchVdiegrö-
ßereEntscheidungsmachterhält:derSchulvor-
standoderdieSchulleitung?Beioperativen
Entscheidungenistdies–auchimSinneder
KSchV–sicherlichdieSchulleitung.Beistrate-
gischenEntscheidungenistesdagegengemäß
KSchVeindeutigderSchulvorstand.

4.3.1  Zusammensetzung der 
Schulvorstände

Wieoben(3.2.8)dargelegt,folgtenzweiSchu-
lenbeiderBildungdesSchulvorstands§ 8,
sechsfolgten§ 8a.VondeninterviewtenSchu-
lenhabendreidenSchulvorstandnach§ 8und
zweinach§ 8agebildet.Währendeinnach
§ 8gebildeterSchulvorstandparitätischdurch
SchulleitungundLehrkräftebesetztist,haben
ineinemnach§ 8agebildetenSchulvorstand
inderPraxismeistdieVertreterderLehrkräfte
dieabsoluteMehrheit.

InsgesamthabendieLehrkräfteindiesem,nach
AnsichtdermeistenBefragtenwichtigstem
neuenEntscheidungsgremiumihrenEinfluss
aufstrategischeEntscheidungenvergrößern
können.

►	 „Es war uns schon wichtig, dass wir eine brei-
te Basis im Schulvorstand haben und die Ver-
treter und Vertreterinnen des Kollegiums ei-
nen möglichst großen Einfluss haben. Das 
lässt die Schulleitung von vornherein durch 
die Stimmenzahl zu, und es sind diejenigen, 
die das dann auch deutlich entscheiden. Also 
wie es früher bei der Schulkonferenz war, in 
einer Pattsituation: Da war die Schulleitung, 
der Schulleiter oder die Schulleiterin mit ih-
rer Stimme ausschlaggebend. Das ist bei uns 

jetzt anders konstruiert. Das war uns eigent-
lich ganz wichtig, dass wir dort ein möglichst 
breites Bild auch des Kollegiums, der Schul-
form, der Berufsfelder und so weiter abbil-
den.“(VC9)

ObeinzahlenmäßigesÜbergewichtderLehr-
kräftedazuführt,dassPositionendesKollegi-
umseherdurchgesetztwerdenkönnen,wird
voneinigenIPkritischgesehen.Siegebenzu
bedenken,dassdieSchulleitungsichinwö-
chentlichenSitzungenmitSchulentwicklung
undstrategischenFragenbeschäftige,während
diesbeiFraktalenmaximal14-tägigundthema-
tischbezogenaufdaseigeneFraktalerfolge.

►	„Die Fraktalstruktur ist eigentlich eher eine 
Mehrbelastung und keine Demokratisierung, 
wie es von vielen Seiten erstmal dargestellt 
wird. Nimmt man die Schulleitung, heißt es: 
Die Kollegen werden praktisch mehr gefragt 
und in Entscheidungsprozesse einbezogen. 
Das ist nur scheinbar so, so empfinde ich es, 
weil die Fraktalsprecher es unmöglich schaf-
fen können, das ganze Kollegium zu reprä-
sentieren. Die haben gar nicht die Ressour-
cen, mit Kollegen Rücksprache zu halten. 
Und müssen dann kurzfristig Entscheidun-
gen treffen, die dann aus dem Bauch heraus 
kommen. Sie haben vorher keine Möglich-
keit, sich untereinander abzusprechen, wie 
es die Schulleitung tun kann. Die haben ja 
regelmäßige Runden, die tagen ja dafür. Die 
Fraktalsprecher treffen sich auf den Schul-
vorstandssitzungen und müssen das abstim-
men.“ (IID6)

DieSorgebestehtalso,dieEntscheidungen
derFraktalsprecher,dasieinhaltlichundzeit-
lichnurbegrenztinvolviertsindunddieTrag-
weitevonEntscheidungennichtvollermessen
können,tendenziellzugunstendervonSchul-
leitungsseiteausgearbeitetenVorlagenaus-
fallen.EineinhaltlicheScheinentlastungfür
dieSchulleitungwärediemöglicheFolge;sie
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sähesichformalbestätigtundkönntemikro-
politischaufeinebreitereBasisfürdievonihr
favorisiertenEntscheidungenverweisen,was
einemMissbrauchformalerPartizipationzur
RechtfertigungvonEntscheidungengleich-
käme.AberwenngleichdieseArgumentation
nachvollziehbarundimEinzelfalltheoretisch
denkbarist,stehenihrdieAussagenfastal-
lerIPentgegen:DieAnzahlderSitzungensei
gestiegen,dieWiedervorlagevonThemenin
denverschiedenenGremienüblich,weswe-
genEntscheidungennichtunbedingtalseffi-
zienterodereffektiver,wohlaberalsfundier-
tererlebtwerden.

GegendieSchulleitungscheintsichallgemein
einVerständnisvon„wirinderSchule“statt„wir
dasKollegium“durchzusetzen.Dietarifpoliti-
scheSichtaufSchulemachteinerprofessionel-
lenSichtaufdieeinzelneSchulealsOrtselbst-
verantwortlicherQualitätsentwicklungPlatz.

►	 „Außerdem ist das alles abgekoppelt von der 
freien Wirtschaft, da gelten ja ganz andere 
Kriterien, und ja, auch Pisa, denke ich, die Er-
gebnisse haben dann auch noch mal aufge-
rüttelt, vermutlich weniger, was die Berufs-
schulen angeht, aber irgendwo ist da, denke 
ich, auch bei uns Lehrern – jedenfalls bei mir 

– das Gefühl aufgekommen: Na ja, gut, du 
hast bis jetzt deinen Unterricht mehr oder 
weniger gut durchgezogen, hast dir auch 
Mühe gegeben, deinen Einsatz gebracht, 
aber offensichtlich gibt es doch noch ande-
re Möglichkeiten, irgendwie effektiver oder 
einfach pädagogischer zu arbeiten. Und ich 
meine – so aus dem Hintergrund heraus – sa-
gen zu können: Was jetzt meine Motivation 
angeht, ist es einfach so diese Möglichkeit, 
die Chance, einfach mal Dinge auszupro-
bieren und zu schauen: Können wir Dinge 
auch selbst in die Hand nehmen und auch 
kurzfristig entscheiden, wenn wir feststellen, 
dass etwas nicht gut ist und dann den ande-
ren Weg sofort beschreiten, ohne dann im-
mer wieder jemanden von ganz oben befra-
gen zu müssen. Ich denke, das ist ein Punkt.“ 
(IVD3)

►	„Es kommt erst mal drauf an, dass die Men-
schen an dieser Schule diesen Prozess mit-
gestalten wollen; das können sie nicht ver-
ordnen. Das heißt, dieses Projekt – da sind 
Sie dann wieder beim Menschenbild – zielt 
im Grunde genommen auf die Frage: Was 
für ’ne Art von Schule will ich? Es gibt sicher 
einen Unterschied zwischen der klassischen, 
beamtenrechtlich organisierten und struktu-
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rierten Schule und dem partizipativen An-
satz.“ (IVC35)

KontroverswurdendieAspekteDemokratie
undEntscheidungbeurteilt,diewirimAbschnitt
4.5.1beiErwartungenundBefürchtungenhin-
sichtlichderArbeitmiteinerneuenSchVthe-
matisieren.

4.3.2 Aufgaben und Befugnisse  
des Schulvorstandes

BezüglichderAufgabenundBefugnissedes
SchulvorstandesverweisenwiraufdieDar-
stellungderSchVen(oben3.2.2).Siesindim
§ 9KSchVbzw.inderSchVdetailliertgeregelt.
AuchdieUnterschiedeindenSchVenhinsicht-
lichderAufgabenundEntscheidungsbefug-
nissedesSchulvorstandssindobendargelegt
worden(3.2.8).

DieIPhabendiedortaufgeführtenAufgaben
undBefugnisseimWesentlichenbestätigt,wa-
rensichbeiderKompetenzverteilungzwischen
denGremienjedochoftunsicher.Diestrifftins-
besondereaufdieLehrkräfteohneFunktionzu.
DasführenwirbeidiesenIPaufeinengeringe-
renInformationsstandzurück.

4.4 Das Plenum

Einschätzung des Plenums 

DasPlenumwirdgemäßKSchValsberatendes
Organdefiniert(oben2.2.1).DieMehrheitder
KollegenstimmtdieserDefinitionzu:

►	„Das Plenum hat ja letzten Endes nur die-
se beratende Funktion. Ich sag mal so: Das 
merkt man den Plenumssitzungen auch an. 
Die sind im Vergleich zur Gesamtkonferenz, 
aus meiner Sicht, verflacht. Also, man merkt 
der Sitzung an, dass ihr diese Bedeutung 
nicht mehr zugemessen wird. Das steigert 

ein bisschen den Frust, vermute ich mal, zu 
einem Plenum hinzugehen.“ (IIID19)

►	„Das Plenum hat de facto – ich weiß nicht, 
ob es im Recht so drinsteht, aber von dem, 
was ich erlebt habe … – weniger Befugnisse. 
Es ist mehr eine Informationsplattform. Dass 
man da informiert wird, und man kann sei-
ne Meinung abgeben. Aber die Meinung ist 
letztendlich für niemanden verbindlich, weil 
zuletzt im Schulvorstand beschlossen wird.“ 
(IID36)

►	„Im Plenum gibt es nur eine Anhörung, eine 
Abstimmung oder eine Meinungsäußerung, 
die dann weitergetragen werden kann.“ (III
C43)

DieseInterviewausschnittezeigen,dassdieEin-
schränkungderEntscheidungskompetenzen
ehernegativempfundenwird.EinFraktalspre-
cheristallerdingsderMeinung,dassdasPle-
numzwargegenüberderGesamtkonferenzan
Entscheidungsrechtenverlorenhabe,dieLeh-
reraberjetztüberdieFraktaleihreMitsprache-
rechteimSchulvorstandwahrnehmenkönnen:

►	 „Ja, in der Gesamtkonferenz hatte die Leh-
rerschaft ein stärkeres Gewicht. Da konnten 
Beschlüsse eher gesetzt werden als im Ple-
num. […] Von daher gesehen hat man dem 
Plenum gewisse Rechte, wenn man so will, 
etwas entzogen. Das läuft dann mehr in den 
Fraktalen beziehungsweise Abteilungsvor-
ständen ab, und über diese Schiene wandert 
das dann in den Schulvorstand.“ (IIIC43)

AnderenehmenkeinenUnterschiedzwischen
GesamtkonferenzundPlenumwahr,wiefol-
gendeInterviewausschnittezeigen:

►	 „Das Plenum hat stärker einen empfehlenden 
Charakter, als es die Gesamtkonferenz hat, 
weil gewisse Kompetenzen an den Schulvor-
stand übergegangen sind. Von daher ist da 
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vielleicht ein gewisser Unterschied. Wenn 
man es nicht wüsste, ob es ein Plenum ist 
oder eine Gesamtkonferenz, weiß ich nicht, 
ob man das immer unterscheiden könnte.“ 
(IIB35)

►	„Und der zweite Punkt ist, dass man in Ge-
samtkonferenzen, obwohl die Gesamtkon-
ferenz jetzt, das muss man schon offen so 
sehen, sich soviel nicht verändert hat, die 
heißt jetzt Plenum, aber die Rechte der Ge-
samtkonferenz sind ja nach wie vor auf das 
sogenannte Plenum übertragen, das heißt, 
da ändert sich nicht so sehr viel.“ (IA4)

NachderaltenOrganisationsstrukturtrafdie
GesamtkonferenzdannalleEntscheidungen,
wennnach§ 131(8)HSchGkeineSchulkonfe-
renzgebildetwerdenkonnte,weilkeineVer-
treterderElternoderSuSvorhandenwaren.
DamitwardieGesamtkonferenzdasoberste
EntscheidungsgremiumandiesenSchulen.
DiesenAspektbewerteteneinigeIPwiefolgt:

►	„Wir hatten auch eine Schulkonferenz. Da 
waren auch die Arbeitgeber mit am Tisch, 
und das war ein ganz kleines Gremium. Also 
ich sehe eigentlich, dadurch, dass wir einen 
großen Schulvorstand haben, eher in ihm die 
Gesamtkonferenz – aber mit erweiterten Be-
fugnissen sozusagen.“ (VA40)

►	„Aus der Erfahrung von früher – ich war an 
einer Nicht-SVplus-Schule –, kam mir das so 
vor: Die Schulkonferenz wurde einberufen, 
und da sitzen ein paar Leute, die nicken das 
schnell ab, damit sie wieder heimkommen. 
Hier wird´s leidenschaftlicher, hier ist mehr 
Kollegium mit dran. Da wird leidenschaftli-
cher die Sache vorangebracht. Der Schulvor-
stand scheint mir das Bessere zu sein, wenn 
eine Schule vorankommen will.“ (VB60)

►	„[…] die Macht war ja vorher sowieso schon 
mehr in der Schulkonferenz gewesen. Das 

haben die Kollegen aber nie so gesehen, 
weil die  Schulkonferenz im Laufe der Jahre 
irgendwie an die Seite gerückt wurde und in 
ihrer Bedeutung gar nicht so gesehen wur-
de.“ (IIA13)

UnsereanfänglicheHypothese,dassdieBeur-
teilungdesPlenumsdavonabhängt,obesim
VorfeldderEinführungeinerneuenSchVeine
Schulkonferenzgab,lässtsichnichtbestätigen.

Positivwirdjedocherlebt,dassdieSitzungen
desPlenumsdurchdieVerteilungderAufga-
benaufverschiedeneGremienkürzerseien.
WeiterhinmeineneinigeLehrer,dassdasPle-
numimebensokomplexenwiedynamischen
SchullebeneinbesonderswichtigesGremium
darstellt,weilesdieMöglichkeitbietet,dass
hieralleKollegenzusammenkommen,umsich
zuinformieren.

►	 „Die Sitzungen sind jetzt kürzer, weil manche 
Themen da auch gar nicht mehr mit reinkom-
men. Auf zwei Stunden sind die begrenzt. 
Das läuft eigentlich ganz gut, habe ich den 
Eindruck.“(IIA13)

►	„Und mit SVplus hat die Schule auch eine 
Wahnsinnsdynamik bekommen. Es sind al-
les Entwicklungen, die schon immer in der 
Schule angelegt waren – die sehe ich nicht 
als neu an –, die aber wahnsinnig beschleu-
nigt wurden. Dann kommt man tatsächlich 
nicht hinterher. Wenn man nicht eine ge-
scheite Sitzung hat, wo alle zusammensit-
zen, denke ich mal, ist man informationsmä-
ßig irgendwann abgehängt. Ich weiß, dass 
ich mit der Meinung teilweise alleine da ste-
he. Es gibt genug Leute, die sagen: Was soll 
ich mir den Hintern breit sitzen? Ich setze 
mich lieber zu Hause hin und mache etwas 
anderes. Ich würde an so einer Schule nicht 
arbeiten wollen. Deshalb ist mir persönlich 
das Plenum trotz allem noch wichtig.“ (IIID
71)
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Darüberhinausexistierenanscheinendetab-
lierteinformelleStrukturen,dieauchdurchdie
neueSchVnichtaufgebrochenwerdenkönnen.
DieseinformellenStrukturenlegtenfrüherder
Schulkonferenznahe,derMeinungderGesamt-
konferenzzufolgen;heutedagegenfolgtder
SchulvorstanddemVotumdesPlenums.

►	„Also, wir haben in der Schule bei uns auch 
die Verfahrensweise, dass wir nicht gegen 
das Plenum entscheiden, wenn das Plenum 
diese Entscheidung gefällt hat, dass es ge-
gen eine bestimmte Sache ist.“ (IIB40)

►	„In der alten Struktur hatte die Schulkonfe-
renz im Prinzip nicht viel zu melden; die Ge-
samtkonferenz hat das gemacht. Die Schul-
konferenz ist immer den Empfehlungen der 
Gesamtkonferenz gefolgt. Obwohl eigent-
lich die Lehrer da nur weniger als 50 Prozent 
der Stimmen hatten, wenn man das jetzt ver-
gleicht mit Eltern, die noch drin saßen, Schü-
ler und Schulleiter auch noch mal als eigene 
Partei nimmt, hatten die Lehrer ́ ne geringere 
Anzahl der Stimmen. Trotzdem hat sich die 
Empfehlung der Gesamtkonferenz immer 
durchgesetzt. Das heißt, wenn jetzt das Ple-
num ´ne Empfehlung an den Schulvorstand 
gibt und die Kollegen zwei Drittel der Stim-
men haben, dann wird sich das wahrschein-
lich auch durchsetzen. Es sei denn, es ist ́ ne 
knappe Entscheidung.“(IB73)

DieBereitschaft,VerantwortungfürdieSchule
alsGanzesimRahmenvonSitzungenineiner
Gesamtkonferenzzuübernehmen,kannnicht
einfachvorausgesetztwerden.AlsHinweisfür
diemangelndeBereitschaftvonLehrkräften,
sicheinzubringen–auchindenaltenStruktu-
ren–,solldiefolgendeStellungnahmeeines
Personalratsmitgliedsdienen:

►	„Was übrigens recht interessant war, was 
übrigens sehr viel an hessischen Schulen 
rumgeht, das erste Gerücht, das zur Schul-

verfassung aufgetaucht ist, war die Abschaf-
fung der Gesamtkonferenz. Es ist unglaub-
lich, wie Kollegen davon begeistert waren. 
Dabei war eine echte Abschaffung der Ge-
samtkonferenz meines Wissens nicht vorge-
sehen. Aber das hat unglaublich schnell die 
Runde gemacht.“(IIID16)

In diesem Abschnitt wurden verschiedene
EinschätzungendesPlenumsaufgezeigt.Es
herrschtderEindruckvor,dassdasPlenumbe-
ratendenundinformierendenCharakterhat–
diesentsprichtauch§ 3KSchV–,aberdieBe-
wertungdieserFunktionenfälltunterschiedlich
aus.EslässtsichkeineinheitlichesMeinungs-
bildzeichnen.VielmehrhängtdieEinschätzung
vonderindividuellenEinstellungderLehrkräf-
tezurSchulentwicklungsarbeitunddemeige-
nenRollenverständnisab.Wenigerwirddas
PlenumalsOrtfürInitiativenvonEntwicklungs-
arbeitverstanden.

4.5  Akteure: Einstellung zur 
Schulverfassung

BevordieEinschätzungenundPerspektiven
derAkteurebeleuchtetwerden,zeigenwir
dieGrundeinstellungenderbefragtenGrup-
penzurSchVauf.

Vonden30BefragtenäußernsichzweiPerso-
nenneutralundabwartendzurSchV,dreileh-
nensiegrundsätzlichab,und15unterstützen
sie.DieverbleibendenzehnBefragtenhaben
einekritischeEinstellungzurSchV,sindihrge-
genüberabermehrheitlichtendenziellpositiv
(siebenBefragte)eingestellt.

DiegenerelleEinstellungzurSchVvariiertzwi-
schendenbefragtenPersonengruppen:Alle
interviewtenSchulleiterundAbteilungsleiter
habeneinepositiveGrundeinstellungzurSchV
undderenErprobung.Diestrifftauchfürdrei
derFraktalsprecher,zweiderPersonalratsmit-
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gliederundsechsderzehninterviewtenLehr-
kräftezu.DieanderenneunBefragtendieser
beidenGruppenäußernsichkritisch.Inder
GruppederbefragtenLehrkräfteohneFunk-
tionwirdsehrdeutlich,dasssieüberdieSchV,
dieArbeitindenGremienundderenKompe-
tenz-undAufgabenbereichenichtimmerfun-
diertinformiertsind,sodassdieEinstellungzur
SchVwenigermitdieserselbstalsmitderZu-
friedenheitmitderGesamtentwicklungander
Schulezusammenhängenkann.Nurzweider
LehrkräfteohneFunktionenundeinPersonal-
ratsmitgliedlehnendieSchVgrundsätzlichab.

Esüberraschtnicht,dassdieMitgliederder
SchulleitungeneineinsgesamtpositiveEinstel-
lungzurArbeitmitneuenSchVangeben.Die
kritischenStimmenbeiLehrkräftenohneFunk-
tion,dieindenKollegiendieMehrheitdarstel-
len,undbeiPersonalratsmitgliedernweisen
daraufhin,dassessichumeinPilotvorhaben
handelt,dessenStärkenundSchwächenauch
innerhalbderSchulenkritischbeobachtetwer-
den.DiehohenZustimmungsratenfürdiezwei-
jährigeWeiterführungderErprobungsphase
indreiderachtSchulenlassenerkennen,dass
dieMehrheitindiesenKollegiendieZeitder
VerlängerungsphasedesModellprojektsSV-
plusnutzenmöchte,umweitereErfahrungen
mitderneuenSchVzusammeln.

DieÜbersichtzeigt,dassdiePerspektivender
Akteurevoneinanderabweichen,innerhalb
derGruppenPRundLKuneinheitlichsindund
MeinungsbildervonBefürwortern,Kritikern
undGegnernaufgenommenwerdenkonnten.
Obwohlnichtrepräsentativ,solltenErwartun-
gen,Befürchtungen,ErfahrungenundBeur-
teilungenderbeteiligtenAkteureoffengelegt
werden–Akteure,dieanderEntwicklungder
KSchVbeteiligtwarenundderenUmsetzung
perMehrheitsbeschlussindenkonventionel-
lenGremienbefürwortethaben.

4.5.1  Erwartungen und Befürchtungen

DiewesentlichenErwartungenundBefürch-
tungenandieEinführungeinerneuenSchV
stellensichnachAngabenderIPwiefolgtdar:

■ ErwartungI:ErhöhungderPartizipation
derLehrkräfteanSchulentwicklungund
Entscheidungen

■ ErwartungII:Effektivereundeffizientere
Entscheidungen

■ BefürchtungI:Demokratieabbaudurch
MachtzuwachsfürdieSchulleitungund
MachtverlustfürdasKollegium

■ BefürchtungII:Belastung

WirthematisierenimFolgendendieErwartun-
genundBefürchtungenunterdenStichworten
Einfluss,BelastungundEntscheidungen:

Einfluss

ErwartungIundBefürchtungIbeziehensich
aufdenEinflussderLehrkräfteaufdieEntwick-
lungderSchule.DieVeränderungderEinfluss-
möglichkeitenfürLehrkräftedurchdieSchV
hinsichtlichderGütedesEinflusseswirdvon
BefürworternundKritikernderneuenSchV
grundverschiedenbeurteilt.Damitverbunde-
neDiskussionenüberdenVerlustanEinfluss
derLehrkräfteunddieStärkungderMacht
derSchulleitungenwurdenanallenbefragten
Schulengeführt:

►	„Es war natürlich die Befürchtung der Ent-
machtung in dem alten Gremium, gerade 
was die Gesamtkonferenz betrifft. Da gab es 
einige Kollegen, die gesagt haben, es wird 
abgeschafft. Die Kollegen haben nicht mehr 
den Einfluss, den sie vorher mal hatten. Und 
die Schulleitung wird mehr gestärkt. Es geht 
mehr in die Schulleitung. Da hatten wir sehr 
viele Diskussionen. Gerade auch vom Perso-
nalrat. Bei uns gibt es eine GEW-Schulgrup-
pe, die hatte eine Veranstaltung gehabt, ei-
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nen Referenten von außerhalb. In der GEW 
gibt es verschiedene Positionen: Ich sag 
mal, einer, der die harte Linie der GEW ver-
treten hat und auch ablehnend war. Und 
es war eine sehr produktive Diskussion, wo 
Vor- und Nachteile diskutiert worden sind, 
wo sich auch mit den Begrifflichkeiten aus-
einandergesetzt worden ist. Auf der einen 
Seite die Schulkonferenz und die Gesamt-
konferenz, und jetzt der Schulvorstand und 
das Plenum. Da hat man dann verschiede-
ne Möglichkeiten diskutiert und die Frage 
auch gestellt: Verlieren wir wirklich durch 
die Auflösung von der Gesamtkonferenz un-
seren Einfluss als Lehrerschaft oder nicht? 
Und wir hatten dann auch noch mal eine Per-
sonalversammlung gemacht. Und das war 
der entscheidende Schritt an der (Name)-
Schule. Da hat die Mehrheit der Kollegen 
für die Schulverfassung gestimmt.“(VD10)

►	 „Wobei – jetzt schon mal im Vorfeld gesagt 
– das Plenum sich von der Gesamtkonferenz 
nicht großartig unterscheidet, da wir ‘ne Schul-
konferenz hatten und so gesehen die Ent-
scheidungen sowieso grundsätzlich fast in al-
len Belangen bei der Schulkonferenz lagen. 
Anders ist das natürlich bei Schulen, die keine 
Schulkonferenz hatten und wo die Gesamtkon-
ferenz die Aufgabe der Schulkonferenz wahr-
genommen hat. Die haben natürlich jetzt mit 
dem Schulvorstand ein Organ bekommen, 
was da noch drüber steht. Das galt aber für 
uns so nicht, aber das wissen komischerweise 

die meisten nicht, weil sie die Aufgaben der 
Gesamtkonferenz so gar nicht mehr im Blick 
hatten, das haben sie immer noch mit der 
alten Aufgabenstruktur gleichgesetzt, bevor 
es die Schulkonferenz gab. Aber der eigent-
liche Aufschrei der Entdemokratisierung der 
Gesamtkonferenz hätte eigentlich da schon 
kommen müssen.“ (IA7)

EinenMachtzuwachsseitensderSchulleiter
könnenwirnichtfeststellen(BefürchtungI)
undistauchnachLuhmannnichtzwingend
zuerwarten:

„DieÜberforderungdesMachthabersin
Organisationenkannnämlichimmerdann,
wennseineStellungHandelnoderNicht-
handelnnichtdemBeliebenüberläßt,von
anderenalseigeneMachtquelleausgenutzt
werden.MankannihmnichtnurInformatio-
nenvorenthaltenundsichsovorihmschüt-
zen;mankanndarüberhinausauchdamit
rechnen,daßerKonsenssucht,weilerauf
‚Mitarbeit’angewiesenist,undsichdieEnt-
scheidungüber‚freien’Konsensbeziehungs-
weiseDissensvorbehält.”

Luhmann 2003, 108

Dasssichdiesbezüglichnochwenigdurchdie
neueSchVveränderthat,legendieBelegezu
denfolgendenAusführungennahe.

DieBeteiligungvonLehrkräftenanEntwick-
lungsarbeit–indenFraktalen,Ausschüssen

neutral pro
kritisch

eherpro
kritisch

ehercontra contra Summe
SL - 5 - - - 5
Abtlg. 1 4 - - - 5
PR 1 2 1 1 5
FSP 1 3 1 5
LK - 2 4 2 2 10

Summe 2 15 7 3 3 30
Abbildung4: GrundsätzlicheEinstellungderBefragtenzurSchulverfassung
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odereinemSchulentwicklungsteam–undan
VorbereitungundTreffenvonstrategischen
EntscheidungenimSchulvorstandistformalsi-
chergestellt.AndersalsfrüheristdieEntschei-
dungsverantwortungformalnunaufmehrPer-
sonenverteilt,diesichmitderVorbereitung
unddenKonsequenzeneinerEntscheidungbe-
fassen.AllerdingshatsichdasForumfürdiese
Entscheidungsprozessegewandelt.Während
hierfürkonventionell–nachHSchG–eineVoll-
versammlungderschulischenAkteure(Gesamt-
konferenz)oderdieSchulkonferenzvorgesehen
ist,trittnuneinGremiumanderenStelle,des-
senMitgliedmandurchAmtoderWahlwird.

BisherwerdenaktiveTeamsdadurchinstitutio-
nalisiert,dasssiealsFraktaleimOrganigramm
derSchulesichtbarwerden;ihreVertreterge-
staltennunquaAmtoffizielldieSchulemit.Er-
wartungIscheintdamitformaleingetretenzu
sein.EsfindensichaberHinweise,dassimAlltag
beiderÜbernahmevonVerantwortungdurch
LehrkräfteProblemeauftauchen.Manbetont,
dassesimmerwiederdieselbenPersonensei-
en,diesichinderSchulentwicklungengagieren:

►	„Es sind immer wieder dieselben, die aktiv 
sind […]. Ganz wenige, die im Schulvorstand 
aktiv sind, die vorher mit irgendwelchen Ak-
tivitäten oder Funktionen gar nicht aufgefal-
len sind. Da fällt mir jetzt niemand ein. Die, 
die vorher aktiv waren, sind es jetzt auch, die, 
die Verantwortung vorher übernommen ha-
ben, tun es jetzt auch.“(VC42)

►	„Es wurde eigentlich auch so ins Gespräch 
gebracht, in den Diskurs gebracht auf der Ge-
samtkonferenz, dass es also auch ein Wag-
nis für mehr Demokratie sein sollte. Das war 
auch meine Erwartung. Und mehr Basisak-
tivität. Und das bezog sich auch auf meine 
funktionsgebundene Arbeit oder Aufgabe, 
weil ich die Erfahrung gemacht habe – sehr 
unterschiedlich natürlich, aber auf den Punkt 
gebracht –, dass ich mir eigentlich mehr Ak-

tivität, Eigenständigkeit von den Kolleginnen 
und Kollegen schon damals gewünscht habe, 
zum Teil ist es immer noch so.“ (IVB5)

►	 „Aber das ist auch so ein Effekt. Wenn ich jetzt 
einmal eine gute Leistung zeige, bin ich stän-
dig im Prozess drin. Mich nervt das auch teil-
weise. Ich habe etwas Gutes gemacht – und 
jeder kommt zu mir: ‚Kannst du das nicht da 
noch zeigen?’ Und irgendwo, sage ich, muss 
ich auch meinen Unterricht machen. Das sind 
auch so Dinge, wo ich sage: Manchmal ist es 
besser, man meldet sich nicht und sagt: ‚Ich 
mache das.’“ (IIIE30)

DieserEindruckausdenInterviewskorrespon-
diertmitdemBefundderwissenschaftlichen
BegleitungdesModellprojektsSVplus:

„DieFragennachderzusätzlichenBelastung
durchdieProjektarbeitunddurchdieVer-
tretungvonProjektlehrkräftenkorrelieren
miteinemKorrelationskoeffizienten(nach
Pearson)vonr=0,81signifikanthoch.Das
legtdenSchlussnahe,dassesderselbeTeil
desKollegiumsist,derdieProjektarbeitund
diedafürnotwendigeUnterrichtsvertretung
leistet.“

Clement/Martin 2009, 49

DeraktivePersonenkreishatsichimLaufeder
JahreüberdieProjektarbeitzusammengefun-
denundwirdnunformaldurchdieSchVanden
betreffendenSchulenaufgewertet.Wirbeurtei-
lendasalssichtbaresZeichenfürdieNotwen-
digkeiteinerpartizipativenSchulentwicklung,
dienichtvonderSchulleitungalleingetragen
werdenkann.DerenAufgabeistes,dieBetei-
ligungandemReformprozesszurselbstver-
antwortlichenSchuleaufeinebreitereBasiszu
stellen(vgl.Clement/Martin2009,49).Hierzu
istdieneueSchVdanngeeignet,wennesAn-
reizefürdieÜbernahmeeinesMandatesund
füreineFluktuationbeidengewähltenAkteu-
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rengibt.Dazuallerdingssinddiegegenwärti-
genMöglichkeitenderSchulleitungbegrenzt
(vgl.hierzu4.7:äußereRahmenbedingungen).

DieserAnsatzzurTeilhabeanschulischerEnt-
wicklungbasiertaufeinemSelbstverständnis,
indemProfessionalitäteinerLehrkraftüberUn-
terrichtsaufgabenhinausgeht.Partizipationals
Möglichkeit,dieeigeneArbeitundsogarAr-
beitsbedingungenzubeeinflussenundzuge-
stalten,mussalskonstitutivesMerkmalsolcher
Professionalitätgelten.Wirbezeichnendies
alsdie‚professionspolitischeDimension’und
gehendavonaus,dassdieTeilhabeanorga-
nisationsbezogenenEntscheidungsprozessen
wenigerausmachtpolitischenÜberlegungen
dennausbildungs-undprofessionsbezoge-
nenÜberzeugungenherausangestrebtwird.
DieseAuffassungbasiertaufdenErgebnissen
derSchulforschung,dassdieOrganisationder
EinzelschulefürdenBildungserfolgderSuS
eineRollespieltunddiesevondenAkteuren
vorOrtambesten–denlokalenBedürfnissen
angemessen–ausgestaltetwerdenkann.Hier
findenreformpädagogischeÜberzeugungen
undlaufendeVerwaltungsreformenzusam-
men:WaspädagogischinderReformpädago-
gikalssinnvollbefundenwurde,wirddurchEr-
gebnissederNeurobiologie(Spitzer,Rothu.a.)
bestätigtunddurchdielaufendeReformder
VerwaltungeninDeutschlandunterstützt.Dass
esbeieinerVerwaltungsreformkeineAusnah-
mefürdieBildungsverwaltunggebenwird,ist
mithoherSicherheitanzunehmen.EineSchule,
dieinersterLinie–unddaskonsequent–nach
pädagogischenstattnachbürokratischenPrä-
missenarbeitet,erscheinterstmalsaufbreiter
FrontfürSchuleninnichtprivaterTrägerschaft
realisierbar.

DasEinführeneinerneuenLehr-Lernkulturist
fürLehrkräfte,diedieseOptionnutzenwollen,
daszentralepädagogischeMotivfürihreOffen-
heitgegenüberderneuenSchVunddendarin
angelegtenMöglichkeiten.Sogebenmehre-

reIPan,dasssieinderArtundWeisederVer-
antwortungsübernahmeundTeamarbeitdurch
LehrkräfteVorteilefürdieQualitätihrerpäda-
gogischenArbeitsehen:

►	 „Also als Fraktalsprecher ist natürlich der gro-
ße Vorteil, dass ich im Schulvorstand Mitspra-
cherecht habe bei allen wichtigen Schulent-
scheidungen, und als Lehrer ist es, dass sich 
die, ja, die Lehr-Lernkultur verändert. Denn 
wir wollen ja versuchen, eine Selbst… oder 
mehr Selbstverantwortung der Schüler zu be-
kommen, und das geht natürlich nur, wenn 
wir das auch von oben vorleben, wenn wir 
auch mehr Möglichkeiten haben und wenn 
wir auch hier selbstverantwortlich arbeiten 
können. Sonst können wir das nicht von un-
seren Schülern – finde ich – verlangen. Die 
sollen’s machen und wir werden von oben 
gedeckelt – das geht ja nicht.“ (IC71)

HäufigwerdenParallelenhergestelltzwischen
derVerantwortung,dieLehrkräftefürihrepä-
dagogischeArbeit,undder,dieSuSfürihre
Lernprozesseübernehmen,wieeseineauf
selbstgesteuertemLernenbasierendeLern-
kulturfordert.UndeineweitereParallelewird
deutlich:EineneueLernkulturbrauchtförder-
licheRahmenbedingungen.Dazuzählteine
neueSchV,aberauchandere,teilweiseselbst-
verantworteteFreiräumeundRessourcenwer-
denbenannt:

►	„Wir könnten noch ein Stück vorankommen. 
Aber da stoßen wir ständig an Rahmenbe-
dingungen. Ob es Räume sind, ob es Aus-
stattungen sind. Und letztendlich auch an 
unsere persönliche Leistungsgrenze, weil 
es immer anstrengender wird […]. Wir hat-
ten die Woche Sitzung. Da habe ich mir auch 
Gedanken gemacht. Da kam mir mein altes 
Studium BWL und so was zu Gute. Da gibt 
es Rüstzeiten, Vorbereitungszeiten, Vertei-
lungszeiten. Das hat man gar nicht. Auch bei 
dieser Struktur zählt nur die Unterrichtsstun-
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de. Das finde ich auch für mich persönlich 
den Hammer. Diese Verteilung, wie Unter-
richt verteilt wird, läuft über alte Strukturen, 
da haben wir wenig Einfluss. Auch das ist ei-
gentlich mit geplant gewesen, dass wir im 
Unterricht zum Stundenplanungsprozess 
… Aber da komme ich jetzt ins Schwärmen, 
wie es eigentlich ideal wäre. Ich muss mal 
auf dem Teppich bleiben.“(IIIE24)

WährendeinTeilderBefragtenaufderBa-
sispädagogischerKonzepteundeinererwei-
tertenLehrerrolleSchuleundihreSchularbeit
neudefinieren,befürchtenandere,ihrenEin-
flussgegenüberderSchulleitungzuverlieren
(BefürchtungI)undmehrbelastetzuwerden
(BefürchtungII).

DieDiskussionenumEinflussanderSchulege-
henoftvomdemokratischenVerhältniszwischen
LehrkräftenundSchulleitungaus.Eshandeltsich
danninersterLinieumeine„unternehmensin-
terne“DemokratiediskussionüberMitbestim-
mungzwischendenbetrieblichenTarifpartnern.
ZusätzlicheArbeitetwasolldanndurchzusätz-
lichesPersonalkompensiertwerden.

DieOrdnung‚hierLehrkräfte,dortSchulleitung’
aufrechtzuerhaltenerscheintdanngeeignet,
wenntarifpolitischeInteressendurchzusetzen
bzw.zuwahrensindundKollegendieEntschei-
dungenderSchulleitungnichtverantwortlich
mittragen.SonstaberverlaufendieKonfronta-
tionslinienzuinhaltlichenFragenquerdurch
dieKollegienundnichtzwischendentarifpo-
litischenPartnern;tarifpolitischgebildeteLa-
gerlösensichbeischulpolitischenFragenauf.

BisherzeichnensichdiebefragtenSVplus-
SchulendurchkollegialeSolidaritätaus.Ein
PersonalratsmitgliedgibtfolgendeErklärung
fürdiesesPhänomen:

►	„Was ganz sicher eine Rolle spielt bei allen 
Entscheidungen: SVplus ist so organisiert, 

dass im Prinzip alles, was in der Schule ge-
macht wird, partizipativ erarbeitet wird. Es 
ist zwar, sag’ ich mal, ganz klar eine Füh-
rung da. Aber letztendlich wird das Kolle-
gium immer mit eingebunden. Und immer, 
wenn ich gegen irgendetwas bin, hier an der 
Schule, bin ich ja automatisch gegen meine 
eigenen Kollegen. Das ist man ja logischer-
weise nicht gerne. Ich denke, dass das auch 
eine Rolle spielt. Diskussionen um die Schul-
verfassung sind hier schon teilweise relativ 
schwer, weil immer die Kollegen, die mitge-
arbeitet haben, eine ganz andere Meinung 
haben – zwangsläufig – als die, die das so 
aus der Entfernung betrachten und dann 
einfach mal kritisch sehen.“ (IIID19)

ObdieseSolidaritätauchananderenSchu-
lenvorausgesetztwerdenkann,bleibtabzu-
warten.DieEntwicklungeigenerSchVenauf
BasisderKSchVermöglichtdieAdaptionan
schulischeKontexteundwirktsichdadurchsi-
cherlichpositivaufdenErfolgaus.Dieserkon-
struktiveEffektistausderImplementationsfor-
schungbekannt(sieheu.a.Euler/Sloane1998,
Kremer2003,Mayntz1983).Ihrzufolgeister-
folgreicheImplementationeinkomplexerund
dynamischerAnpassungsprozess,indemsich
KonzeptundRealitätaufeinanderzubewegen,
woraufAkteureundRahmenbedingungengro-
ßenEinflusshaben:JemehrNutzgewinndie
Adressatensehen,destomehreigeneRessour-
cenwerdensieeinsetzenundeineVerhaltens-
änderungbejahen,undderRahmenmussun-
terstützen,indemermöglichstalleAdressaten
miteinbeziehtundsiegegebenenfallssoqua-
lifiziert,dasssiezurAnnahmedesneuenKon-
zeptsüberhauptbefähigtsind.

BetrachtetmandiedemokratischeDimension
wenigertarifpolitisch,sonderngesellschaftspo-
litisch,fällteinrelativerRückgangderTeilhabe
externerAnspruchsgruppenundderSuSauf.
EinBeiratetwa,derursprünglichinderKSchV
vorgesehenwar(vgl.§§ 14-16KSchV),wurde
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durchdieJuristendesHKMbisaufWeiteres
ausgesetzt(s.dazuoben3.2.5).Derderzeitein-
geschränkteEinflussexternerAnspruchsgrup-
penaufstrategischeEntscheidungenkönnte
daraufhinweisen,dasssichdieLehrkräfteals
‚Bildungsexperten’ihrenEinflussinjedemFall
gesicherthaben–mitneuerSchVundohne
Schulkonferenz:

►	„Wenn ich die alten Strukturen mit den neu-
en vergleiche, in der Schulkonferenz, die vor-
her entschieden hat, waren ja nur ganz we-
nig Lehrer, Fachleute, sag ich mal. Bei der 
Schulverfassung, im Schulvorstand, welcher 
die Aufgaben übernommen hat, in der Schul-
konferenz, sind die Lehrer mit einem weit 
höheren Anteil beteiligt. Die Beratung der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die ist gar 
nicht mehr da. Die Anzahl der Schüler, die 
vertreten sind, ist ja etwas verringert: Also 
vorher waren es vier, jetzt zwei Schülerver-
treter. Dann ist der Schulelternbeiratsvorsit-
zende oder die Schulelternbeiratsvorsitzen-
de automatisch Mitglied. Also, die Mehrheit 
ist eindeutig im Schulvorstand bei den Fach-
leuten, nämlich die, die Schule gestalten und 
Schule leben, den Lehrkräften, angesiedelt.“
(IA4).

AnspruchsgruppenwieEltern,SuS,Betriebe
undandereregionalePartnermachenihren
EinflusszurzeitvornehmlichimRahmenvon
bilateralerKontaktenoderregionalenForen
geltend(zumProblembeschnittenerTeilhabe
externerGruppensieheoben3.2.5).

Belastung

MehrMitverantwortungbedeutetfürdieLehr-
kräftemehrEinflussundAnerkennung,aber
ebenauchmehrBelastungen,vorallemdurch
denAufwandanzusätzlichenSitzungen:

►	 „Die Sitzungen haben zugenommen. Es sind 
erst mal Oberfraktale, und wenn die dann 

häufiger tagen, muss man eigentlich anwe-
send sein. Und es gibt die Abteilungslei-
tung und deren Konferenzen oder Sitzun-
gen. Dann gibt es womöglich irgendwann 
die Unterfraktale und dann gibt es noch mal 
Unterfraktale und und und … Das wird na-
türlich dann irgendwann so, dass man nur 
noch Sitzungen hat.“(IIE131)

DieseMehrbelastungerklärt,warumsichwe-
nigefürdasAmtdesFraktalsprecherszurVer-
fügungstellen.Vonihnenwirderwartet,Sit-
zungenvor-undnachzubereiten,Vorlagenfür
denSchulvorstandmitzuformulierenunddort
vorzustellen.VorlagenandererFraktalesindim
VorfeldeinerSchulvorstandssitzungdurchzu-
arbeitenundggf.überRückfragenzuklären.
DieKonsequenzenbeschreibtfolgenderIP:

►	 „Man hat halt ein bisschen mehr zu tun: Man 
hat Abstimmungen mit dem Abteilungsleiter. 
Man trifft sich unter den Fraktalsprechern. 
Man trifft sich mit dem zweiten Fraktalspre-
cher, der zu meinem Fraktal gehört. Man trifft 
sich und organisiert die Fraktalsitzungen. 
Man ist regelmäßig im Schulvorstand mit 
eingebunden, meistens auch in einer SET-
Sitzung. Das alles heißt natürlich, eine Men-
ge Zeit aufwenden. Derzeit ist das alles eh-
renamtlich, das ist natürlich. Für viele ist es 
nicht unbedingt das Desinteresse, sondern 
die Belastung ist schon so groß, dass sie das 
nicht auch noch auf sich nehmen wollen. Ich 
will nicht sagen, dass es Desinteresse wäre. 
Aber viele gehen jetzt schon auf dem Zahn-
fleisch, und Mehrbelastung wird dann meist 
doch sehr negativ gesehen. Wenn auch die 
Sache recht positiv angesehen wird.“(IIC49)

DieeinhelligeBekundungnegativerAuswirkun-
gendurchMehrbelastungmachtnachdenklich.
Vorübergehend–etwainderErprobungspha-
seeinerneuenSchV–istdieseBelastungge-
wisshinnehmbar;fürdenRegelbetriebaber
stelltsieeineHürdedar,dieimEndeffektso-
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gardenTransferderKSchVaufandereSchu-
lengefährdenkann(Abschnitt4.7greiftden
AspektderBelastungnochmalsauf).

Entscheidungen

DieinderSchVangelegteBeteiligungvonLehr-
kräftenanEntwicklungsarbeitundEntscheidun-
genverfolgtdenZweck,durchderenExperti-
sedieSchuleundihrpädagogischesAngebot
kontinuierlichverbessernzukönnen,undver-
sprichtihnenimGegenzugmehrEinflussund
Anerkennung.ZudiesemAnsatzgehörenpo-
sitiveWerturteileüberdenNutzenvonQuali-
tätsmanagement,Projektmanagementundde-
zentralerEntscheidungsfindungvorOrt.

BezogenaufdieErwartungII–Effektivitätund
EffizienzderEntscheidungen–stellenwirfest:

EntscheidungenfallenimUrteilfastallerBe-
fragtennichteffektiverodereffizienteraus,
wohlaberfundierter,dasieindiversenGre-
miensitzungenvorbereitetwerden.DerEin-
gangvonmehrExpertiseaufdenverschiede-
nenEbenenFraktal,PlenumundSchulvorstand
wirdvondenMitgliedernderSchulleitungoft
alsentlastendempfunden,dasichderProzess
derEntscheidungsvorbereitungund-durchfüh-
rungaufmehrAkteurealsfrüherstützt.Folg-
lichistdieVerantwortungfürEntscheidungen
zwaraufmehrSchulternverteilt,wasdieSchul-
leitungsmitgliederentlastetundihreRechen-
schaftslegungerleichtert;fürdieinvolvierten
LehrkräfteentstehtjedocheineSituation,die
umgangssprachlichtreffendmit„mitgegan-
gen,mitgefangen,mitgehangen“umschrie-
benwerdenkann.
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GewährteSchulautonomieistnieabsolut.Es
handeltsichvielmehrumeineErweiterung
vonEntscheidungsräumen,diedieSchulauf-
sichtderEinzelschulezugesteht(Munín2001).
DieseErweiterungwirdvonderSchulealsOr-
ganisationwahrgenommen–seltenbloßvon
derSchulleitung–undwirktsichdurchmehr
Schulentwicklungsarbeitund‚Managementtä-
tigkeit’aufdieRessourcenaus,vondenendie
GütederübertragenenAufgabenabhängtund
dievonSchulezuSchulevariieren.DieArgen-
tinierinHelenaMunínstelltnachihreminterna-
tionalenVergleichvonDiskursen,Maßnahmen
undEffektenzurSchulautonomiekritischfest:

„DiegewährteFreiheitzumHandelnführt
dazu,dassdieexistierendeUngleichheit
sichverfestigt.Bildungsakteurewerdenvom
Staatfreier,aberdabeiwerdensieihrenei-
genenRessourcenausgesetzt,bzw.vonih-
renRessourcenabhängiger.DieGewährung
derFreiheitzumHandelnimpliziertMöglich-
keiten,aberdiesesindnichtwillkürlicherArt,
sondernsindvondenRessourcenderAk-
teureabhängig.“

Munín 2001, 70

DieRessourcenfrageistdamitgeradefürselbst-
verantwortlicheSchulenessenziell.Nebender
KompensationvonbesonderenBelastungen
durcherschwertelokaleUmständewirdzuklä-
rensein,obundwiediekonkreteMehrarbeit
festgestelltundausgeglichenwerdenkann,
etwadurchfinanzielleMittel,organisatorische
MaßnahmenodereineEntlastunginanderen
Arbeitsbereichen,–Maßnahmen,diegutauf-
einanderabgestimmtwerdenmüssen.

4.5.2  Zwischenergebnisse zu den 
Erwartungen und Befürchtungen

WerEntwicklungmitgestaltenmöchte,erhält
durchdieSchVauchformalMitwirkungsrech-
te.DabeiwerdendieMitwirkungsrechtealler

zugunstenderMitwirkungsmöglichkeitenge-
wählterLehrkräfteeingeschränkt.

DiezeitlicheBelastungderKollegiennimmt
durchdieZunahmevonSitzungenzu.Beson-
dersFraktalsprecherwerdenzusätzlichbelastet.
DementgegennimmtdieBelastunginSchul-
undAbteilungsleitungab,dasiesichaufmehr
Schulternverteilt.

Diebreitere,verbindlicheEinbindungderKol-
legieninEntscheidungsprozessefördertdie
QualitätderEntscheidungenimUrteilderBe-
fragten:Siewerdenfundierter,jedochnichtef-
fektiverodereffizienter.


4.6 Nutzen, Probleme und Lösungen

NachdemdieErwartungenundBefürchtungen
derAkteurebeschriebenwurden,werdennun
derGewinndereinzelnenAkteuresowiedie
Problemethematisiert,diemitderEinführung
derSchVaufgetretensind,undaufgezeigt,wie
diejeweiligenAkteureaufdieseProblemere-
agierthaben.

DerNutzenfürdieSchulleitungsmitgliederist
bereitsausführlichbeschriebenworden(4.4.5).
ImKernwardiesdiebreite,besserabgesicher-
teBasisfürihreEntscheidungsfindung(Diskus-
sioneninFraktalenundPlenum).

►	„Den Gewinn würde ich durchaus so formu-
lieren, dass ich sage, ich habe eine wesent-
lich größere Absicherung als vorher. Wenn 
es mir gelingt, möglichst viel in dieses dann 
doch eher vielstufige Beteiligungsverfahren 
rein zu bringen, dann habe ich ein Maximum 
an Absicherung. […].Eine Absicherung, wo 
ich mir keine Sorgen machen muss, dass es 
aus dem Ruder läuft.“ (IIIA34)

EinigeSchulleitungsmitgliedersehendiese
breitgetragenenEntscheidungenauchpro-
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blematisch,weilsichEntscheidungsprozes-
severzögern,davorderSitzungdesSchul-
vorstandeseinePlenumssitzungeinberufen
werdenmuss(oben3.2.1)undauchFraktal-
sitzungenstattfindenmüssen.Wasbedeutet
dieserSitzungs-ZyklusfüreineSchulleitung?
Wirdsienichtindirektermutigt,Entscheidun-
genimAlleingangzutreffenunddiesedurch
TermindruckundSachzwängezurechtferti-
gen?WäreMitentscheidungderKollegien
dannnurnochformalgegeben,dürftede-
renEinschätzungderSchVbaldnegativaus-
fallenundsogareineVerweigerungshaltung
nachsichziehen.DiesesSzenarioistu.a.des-
wegenbegründet,weileinigederBefragten
ohneSchulleitungsfunktiondieSchulleitung
unverändertalsoberstesEntscheidungsgre-
miumwahrnehmen.

►	 (I): „[…] Was ist denn ihrer Ansicht nach das 
wichtigste Entscheidungsgremium hier an 
der Schule?“

 (IP): „[…]vom Grundprinzip her könnte das 
sicherlich schon der Schulvorstand sein, al-
lerdings, wenn ich mir überlege, wie oft oder 
wie selten der Schulvorstand dann tagt, kom-
me ich eigentlich relativ schnell zu dem Punkt, 
dass ich sage: Eigentlich ist es dann die 
Schulleitungsrunde, die sich alle paar Wo-
chen in ihrer Sitzung trifft und gegebenen-
falls dann noch den Schulvorstand informiert 
über gewisse Dinge, oder den Personalrat in-
formiert über gewisse Dinge, aber wo dann 
eben doch wesentliche Entscheidungen ge-
troffen werden. Wo zum Beispiel entschie-
den wird, dass man für alle Kollegen eine 
Fortbildung anordnet oder irgendwie so et-
was in der Richtung. Also, wenn ich jetzt mal 
an solche Dinge denke, dann läuft da schon 
das Wesentliche in der Schulleitungsrunde.“ 
(ID125-127)

Esistalsowichtig,dassdieSchulleitungWert
darauflegtzudelegieren,nachvollziehbarzu
entscheidenundTeilhabezufestigen.Ingebil-

deteTeamsetwamusssiezunächstVertrauen
setzen,umihnendenWegindieVerantwor-
tungzuermöglichen.

FürdieAbteilungsleitungenistdieEinführung
vonFraktalsprecherneineindeutigerGewinn.
Sie,dieindenletztenJahrenmehrLeitungs-
verantwortungübernehmenmusstenundda-
fürnichtentlastetwurden,erfahrennunzeit-
licheundpersönlicheEntlastungsowieeine
BereicherungdurchgewählteGesprächspart-
ner,mitdenensieEntscheidungsprozessevor-
bereitenkönnen.

►	 (I): „Wo sehen Sie in Ihrer Funktion als Abtei-
lungsleiterin den Gewinn/Nutzen der neuen 
Schulverfassung? […]“

 (IP): „Eindeutig in meinen Fraktalsprechern. 
Und ich habe auch das Gefühl, dass die Frak-
talsprecher immer mehr in ihre Rolle hinein-
wachsen und sich nicht – dass war auch so 
eine Befürchtung – als Unterabteilungslei-
tung fühlen, die die Arbeit machen müssen. 
Dass ich nicht unendlich Vieles auf sie ab-
drücke, sondern dass sie sich in einem Team 
fühlen, wo ich auch klar sage: Bei Problemen 
habe ich die breiten Schultern. Ich würde sie 
dann auch stärken, wenn sie irgendwelche 
Probleme haben. [längere Pause] Das ist der 
Gewinn.“(IIB47-50)

►	„[…] ich kann etwas verbindlicher delegie-
ren. Weil ich ganz gezielt einen Fraktalspre-
cher habe, der dann verantwortlich ist. Ich 
nenne einen Fachbereich – und zum Schluss 
will es keiner gewesen sein. Dann geht die-
se Schuldfrage wieder los. Ich glaube, ich 
kann verbindlicher delegieren.“(VB76)

DieFraktalsprecherscheinensichhochmo-
tiviertindieEntwicklungsarbeitanderSchu-
leeinzubringen,sehensichaberinderMehr-
zahlalsTrägereinesimperativenMandatsihrer
Fraktale,wasihnendieMöglichkeitnimmt,fle-
xibelaufneueArgumenteinSchulvorstandssit-
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zungeneinzugehen.Aucherhaltensie,sodie
IP,keineEntlastungfürihreLeitungs-undEnt-
wicklungsarbeit.DadieserZustanddieNach-
haltigkeitbzw.denTransferdieserOrganisati-
onsstrukturgefährdet,dürfteeraufDauernicht
zuhaltensein.

AuchdieunklareAbgrenzungvonFraktalen
undAbteilungsstrukturisteinoftbeklagter
Punkt,derNachbesserungverlangt:

►	„Konflikte gibt es zwischen den einzelnen 
Fraktalsprechern und den Abteilungsleitern. 
Die Rolle der Abteilungsleiter ist schwer neu 
zu definieren. Da muss man dran arbeiten. 
[…] Geht auch um Macht, Interessenkonflikte. 
Manche sind weniger schwierig, und andere 
sind schwieriger. Das hängt sehr stark von 
den handelnden Personen ab. Ich sag mal, 
mit den Fraktalsprechern im positiven Sin-
ne im Team zusammenarbeiten, das klappt 
recht gut. Wenn dann aber so ein bisschen 
so Spielchen dazukommen, wird es schwie-
rig. Wenn der Fraktalsprecher nirgendwo 
so richtig verankert ist in Gesetzen. Was hat 
der eigentlich für Rechte? […] Das ist etwas 
schwierig.“(IIA55)

►	Wenn sich neue Aufgaben entwickeln, neue 
Funktionen sich daraus entwickeln müssen, 
sind da natürlich auch Ängste mit verbun-
den. Ich hatte es ja angedeutet: Was kommt 
auf mich zu? Was gebe ich ab? Ich glaube, 
da hat es gewaltig geknirscht. Da haben ja 
in manchen Bereichen die Fraktalsprecher in 
schneller Folge gewechselt, weil sie einfach 
gesagt haben, so haben sie sich das nicht 
vorgestellt.“(IIB62)

►	„Ich glaube, wir sind noch gar nicht so weit, 
um ehrlich zu sein. Das kracht noch ziemlich 
im Getriebe, finde ich jetzt, was meine Frak-
tale betrifft, was ich miterlebt habe. Für mich 
hängt es daran: Was ist die Aufgabe von den 
Fraktalen in Abgrenzung zu den Abteilungs-

leitungen. Welche Aufgaben haben die da? 
Da gab es lange Diskussionen. Die Fraktal-
sprecher, -sprecherin hatten eine Fortbil-
dung. Sie haben für sich noch nicht so eine 
Identität gefunden, beziehungsweise ein-
zelne Fraktale handhaben das auf die eine 
Art, und andere Fraktale sehen ihre Identi-
tät und Aufgabe unterschiedlich. Das finde 
ich auch schwierig.“ (IIE47)

DieFührungskompetenzendesFraktalspre-
chersmüsstenfestgelegtwerdenundauch,
wieerdieseumsetzenkann,ohneeineFunk-
tionsstelleinnezuhaben.Weiterhinerscheint
dieAusgestaltungderfraktalenStrukturdie
SchulenvoreinerbesonderenHerausforde-
rungzustellen.Wieobenerläutert(4.2),ori-
entiertesichdieBildungderFraktaleanden
Abteilungen.Allerdingsistdiezuimplemen-
tierendeStrukturnichtstarr,sondernentwi-
ckeltsichwährenddesProzessesweiter,was
durchEvaluation,RückmeldungüberErfolge,
MisserfolgeoderVeränderungenderAkteure
mitgetragenwird(vgl.Reinmann-Rothmeier/
Mandl1998,308ff.).

►	 „Ich denke mal, die Hoffnung des Kollegiums 
ist ganz klar da, dass die Schulverfassung wei-
terentwickelt wird. Da fällt mir gerade ein, da 
hatten wir in der Gesamtkonferenz auch lan-
ge diskutiert. Wenn wir für die Schulverfas-
sung abstimmen: Bleibt sie, wie sie ist, oder 
wird sie weiterentwickelt? Die Stimmung für 
diese Entscheidung kam eigentlich erst auf, 
als man sagte: Die Schulverfassung wird wei-
terentwickelt, sie bleibt nicht, wie sie ist. Ich 
denke, das ist der entscheidende Punkt.“ (III
D19)

►	 „Wenn ich jetzt mal in unsere Abteilung gehe, 
Abteilung (Name), da ist es richtig kompliziert. 
Da sind wir auch noch nicht ganz fertig. Da 
müssen die Fraktale noch mal grundlegend 
überarbeitet werden, aber wir wissen noch 
nicht genau wie. Da ist es teilweise so, dass 
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wir die Fraktale nach Berufen organisiert 
haben, weil wir einige Berufe haben, die so 
große Besonderheiten haben, dass die zum 
Rest nicht passen.“ (IIID41)

►	 „Also, wir haben jetzt im Grunde genommen 
für den ganz großen Bereich FOS zunächst 
ein Fraktal gebildet und dann nach Bildungs-
gang und Berufsfeldern. Also wir haben für 
alle Berufe mehr oder weniger ein Fraktal, 
auch selbst für den kleinen Bereich, wie zum 
Beispiel (Name), da arbeiten dann offiziell nur 
vier bis sechs Kollegen. Und der Bereich FOS, 
das sind dann ca. 30 bis 40 Kollegen, und da 
hat sich jetzt eben herausgestellt im Laufe 
des Jahres, dass sich der Bereich FOS, ver-
treten durch eine Person, durch einen Fraktal-
vertreter, natürlich nicht repräsentiert fühlt in 
dieser Schulverfassung. Daraufhin haben wir 
jetzt den Bereich FOS noch mal unterteilt in 
die Bereiche Fachrichtung1, Fachrichtung2, 
Fachrichtung3 und Fachrichtung4. Das muss 
aber jetzt alles noch soweit beschlossen wer-
den, aber im Hintergrund sind im Prinzip die 
Vorbereitungen schon getroffen worden.“ (IV
D13)

DieseInterviewausschnittezeigendieRelevanz,
diebestehendefraktaleStrukturweiterzuent-
wickelnundauftretendeProblemedurchUm-
strukturierungzulösen,etwa,wieimletzten
Ausschnitterwähnt,durchnochmaligeUnter-
teilung.AuchMachtverhältnisseimSchulvor-
standsprechenfüreineWeiterentwicklung,
wennsichbeispielsweiseeingroßesFraktal
imVergleichzuweitkleinerenFraktalenunzu-
reichendimSchulvorstandrepräsentiertfühlt.

DiePersonalratsmitgliederzeigensichkritisch
gegenüberderneuenSchV,sindjedoch–mit
nureinerAusnahme–alsständigeGästedes
Schulvorstandsvorgesehen.Siesehendas–
ausihrerPerspektivewesentliche–Problem,
dasseineneueSchVdieGrenzen,abereben
auchFrontenzwischenSchulleitungundKol-

legiumverschwimmenlässt,dadieRollenge-
füge–hierTarifpartnerimKampfumoptimale
Arbeitsverhältnisse,dortFachkraftimKampf
umbestepädagogischeArbeit–unweigerlich
Schnittmengenerzeugenunddieklassischen
Lagererodieren.

Auffällig,abernachvollziehbarist,dassLehrkräf-
teohneFunktioneingeringeresMaßanInfor-
miertheitaufweisen.IhreUrteileüberdieSchV
vermischensichgelegentlichmitgenerellen
BeurteilungenderSchulentwicklung.Manche
dieserIPzeigensichunsicher,vonwelchenRe-
gelungensieeigentlichselbstbetroffensind.

►	 „Man kriegt nicht mehr alles mit, wo die Ent-
scheidung getroffen wird. Es wird dann mit-
geteilt, dass die Entscheidung im Schulvor-
stand womöglich getroffen wurde, und die 
werden dann mitgeteilt. Man nimmt es eher 
zur Kenntnis. Ich weiß nicht mehr so richtig, wo 
die Entscheidung getroffen wird. Man kriegt 
nicht mehr alles mit. Ich finde, dass die Trans-
parenz noch nicht gegeben ist. Das ist ganz 
wichtig. Wenn man diese ganze neue Struk-
tur einführen will, ist eben eins der wichtigs-
ten Punkte: Transparenz. Das sollte auch der 
Vorteil gegenüber dem alten, eingefahrenen 
System sein. Dass Entscheidungen transpa-
rent gemacht werden oder Vermögensflüsse, 
Geldflüsse. Jetzt um mal ein Beispiel zu nen-
nen. Das man es transparenter macht. Und bis 
jetzt ist das nicht erfolgt, finde ich.“ (IIE146)

►	 „Ja, ich muss den Informationen immer hinter-
her rennen, und ich glaube, das ist ein ureige-
nes Problem dieser Schule, dass man gewis-
sen Informationen, die man haben möchte, 
immer hinterherrennen muss.“ (IE32)

►	„Da möchte ich auch sagen, das sind genau 
diese Rückkopplungsprozesse, das ist  mir ei-
gentlich gar nicht so klar. Das finde ich auch 
als Kritikpunkt wichtig. Dass man sieht, wo 
sind eigentlich die Entscheidungsprozes-
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se und was wird da entschieden. Ich denke, 
notfalls kann man das auch mal per E-Mail 
transparent machen. Da fühle ich mich ziem-
lich ausgeblendet. Das kann man sicherlich 
auch nachfragen: Wo hängt das? Wo ist das? 
Also mir ist es jedenfalls untergegangen. Viel-
leicht wurde es auch gesagt, diese Ergebnis-
se. Nur diese Rückkopplungsprozesse finde 
ich ziemlich schwach. Das sind die Sachen: 
Wo kann man an unserer Schule ansetzen. 
Wo kann man Kritik anbringen? Wo kann es 
besser sein?“(IIIE64)

GenerellscheineninderWahrnehmungder
LehrkräftedieProzesseandenSVplus-Schulen
anKomplexitätundDynamikzugenommenzu
haben.NichtnurhabenInformationenquanti-
tativzugenommen,sondernsiewerdendurch
dieneueSchVauchinunterschiedlichenGre-
mienverarbeitet.EineLehrkraftohneFunkti-
onhatgleichwohleineganzandereWahrneh-
mungderneuenSituation:

►	„Also, Informationen zum Beispiel, die wer-
den wesentlich schneller jetzt auch von oben 
nach unten transportiert, das geht wesent-
lich schneller. Ob die Entscheidungen, ob 
das viel schneller ist, das weiß ich jetzt nicht. 
Aber der Abteilungsleiter sortiert auch so-
fort und sagt: Zu welchem Fraktal, wo gehört 
es hin. Also das geht ruck-zuck, das ist viel 
besser geworden, der Informationsfluss. Der 
kann viel schneller kanalisiert werden. Den 
muss nicht erst jeder kriegen im Umlauf oder 
so, dann kriegen’s jetzt die Fraktalsprecher, 
dann wird’s weiter nach unten gegeben, das 
ist viel besser geworden.“ (IC91)

EinFraktalsprecherundeinAbteilungsleiter
unterschiedlicherSchulenäußernsichdarüber,
wieInformationen(v.a.Nutzgewinn)zurneuen
SchVdenLehrkräftenvermitteltwerdensollten:

►	„Uns war es immer sehr wichtig – und mir 
persönlich auch – […]: von Anfang an eine 
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große Transparenz. Dass alle sofort und je-
derzeit wissen, was auf sie zukommt, ohne 
mit verdeckten Karten zu spielen oder et-
was schönreden zu wollen. Sondern eine 
ganz offene, kritische Darstellung, was auf 
die zukommt. Das finde ich ganz, ganz wich-
tig. Nur so kann man Vertrauen schaffen und 
Leute ins Boot holen: eine gute, breite Infor-
mation und eine große Transparenz und Of-
fenheit. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. 
Auf dem Weg sind wir auch, würde ich mal 
so sagen. Es gibt immer ein paar, die sagen: 
‚Na ja, die ein oder andere Info war nicht so 
konkret.’ Es ist auch immer schwierig, ein 
ganzes Kollegium – und wir sind über 100 
Personen – zeitgleich oder zeitnah zu infor-
mieren. Ich denke, das haben wir ganz gut 
gemacht, und das würde ich einem Fraktal-
sprecher einer anderen Schule auch immer 
empfehlen: ganz offen und rechtzeitig infor-
mieren über alles, was anliegt.“ (VC13)

►	„[…] kann man eigentlich nichts weiter tun, 
als diese Schulverfassung publizieren im Vor-
feld, also den Leuten sagen: ‚Darum geht es.’ 
Dann von den Institutionen oder einzelnen 
Verbänden – ich sag mal Personalrat, Schul-
leitung, Handlungsfelder oder was für funkti-
onelle Gruppen es in den Schulen gibt – viel-
leicht eigene Pro- und Contra-Listen machen 
lassen, die dann diskutieren, und dann muss 
man in den Abstimmungsprozess gehen und 
gucken, was da rauskommt.“(IB23)

EinheitlicheundschnelleInformationswege,
dieauchfürdieLehrerohneFunktionnach-
vollziehbarsind,scheinenalsowichtig.Das
betrifftkonkretauchdenInformationstransfer
zwischenSchulvorstandundFraktal.

DasseineneueOrganisationsstrukturniemals
automatischdieQualitätschulischerArbeitver-
bessert,sondernvonallenBeteiligtenmitLe-
benzufüllenist,belegtabschließenddasfol-
gendeZitat:

►	„[…] man kann Strukturen austauschen, man 
tauscht aber damit nicht Gewohnheiten aus. 
Das heißt, das gilt für alle Beteiligten, […] 
wenn man das Modell ernst nimmt, [erfor-
dert es] von allen Beteiligten einen anderen 
Umgang miteinander.“ (IVC55)

4.7 Äußere Rahmenbedingungen

VieleIPsetzenoffenbardieBedingungenfür
eineselbstverantwortlicheSchulemitjenen
fürdieSchVgleichbzw.machendiesezuei-
nerBedingungfürjene.Hierwirdvorallem
gefordert,VerantwortlichkeitfürBudgetund
PersonalaufgabenindieHändederSchulezu
legen.DerderzeitgewährteUmfangselbstver-
antwortlicherEntscheidungsräumeindiesen
zweiBereichenreichtnachAngabenderBe-
fragtennichtaus.

►	„Dass man langfristig – wir sind ja noch auf 
dem Weg dahin – auch bei den Ressourcen 
den Fraktalen die Verantwortung überträgt, 
sowohl im Rahmen der Unterrichtsentwick-
lung, aber auch im Rahmen der Ausstattung 
und so weiter, Entscheidungen zu treffen 
– dazu braucht man verbindliche, sichere 
Grundlagen, auch Ressourcen, […] ein Bud-
get, um damit selbstverantwortlich umzuge-
hen.“(IA122)

EinSchulleitungsmitgliedstelltdenZusammen-
hangzwischenBudgetverfügungundtatsächli-
cherVerantwortungsübernahmewiefolgtdar:

►	„Was die Finanzen vom Land und Schult-
räger angeht, da wünsche ich mir eine viel 
größere Freiheit. Dann können die Gremien 
auch ganz anders entscheiden. Im Moment 
sind wir durch die Strukturen, die wir haben, 
sehr stark gegängelt. Also, die Finanzstruk-
turen bei uns hängen im hohen Maße von 
den kommunalen Vorschriften ab, wie es die 
Stadt hat. Da sind wir im Moment deutlich 
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in einer Diskussion. Es hilft uns alles nichts. 
Ich fordere das Thema Globalbudget. Schu-
le muss so ein Globalbudget haben, und da 
müssen wir aufgrund von Entwicklungspro-
jekten entscheiden: Wie gehen wir damit um. 
Dann können wir gerne am Ende des Jahres 
Rechenschaft ablegen und sagen: Was ha-
ben wir damit gemacht oder was haben wir 
damit erreicht? Ist es so okay oder müssen 
wir es korrigieren? Da wünsche ich mir we-
sentlich mehr Freiräume. […] Dann wird na-
türlich die Notwendigkeit größer, dass man 
verantwortliches Handeln wahrnimmt und 
dieses auch entsprechend umsetzt mit dem 
nötigen Einsatz und Engagement. Nur das 
ist sinnvoll, weil ich nur damit solche päda-
gogischen Konzepte, wie wir sie anstreben, 
auch tatsächlich dauerhaft umsetzen kann. 
Alles andere funktioniert nicht. Alles andere 
ist immer zu sehr von außen bestimmt, hat zu 
wenig mit den handelnden Personen selbst 
zu tun. Es ist zu wenig Aufforderung mit drin, 
sich tatsächlich selbst mit einzubringen. Sich 
selbst Gedanken machen zu müssen, Zielfor-
mulierungen und auch diese Ziele selbst zu 
erarbeiten. Also, eigenständige und selbst-
verantwortliche Schule mit dieser Schulver-
fassung, ja, aber die Rahmenbedingungen 
müssen noch wesentlich offener werden.“ 
(IIIA48)

AlsnotwendigeäußereRahmenbedingungwird
auchhierzeitlicheundpersonelleEntlastung
gewünscht–vorallemangesichtsderFraktal-
organisation(oben4.5.3und4.5.5),aberauch
imBlickaufdielaufendenReformanstrengun-
gengenerell.Wereinequalitativhöherwerti-
geLehr-Lernkulturetablierenwill–dasjeden-
fallsvertreteneinigeIPnachdrücklich–,wird
auchdasvorherrschendeArbeitszeitmodell
(Unterrichtsdeputat:25Unterrichtsstunden)
reformierenmüssen:

►	„Mein Stundenplan und meine Dienstzeit 
gehen nur nach dem Unterricht. Und das 

kann es nicht mehr sein. Wenn ich eine an-
dere Lernkultur will, eine neue Welt will, dann 
brauche ich neue Strukturen. Dann muss 
auch die Arbeitszeit anders bemessen wer-
den. Das ist auch […] [ein] Punkt, wo ich fin-
de, dass ist ein Knackpunkt. Wo das nicht 
anders geht. Sonst machen sich die enga-
gierten Leute kaputt.“ (III E  89)

Dazu,wiediesesengeKorsettzulockernwäre,
hateinIPkonkreteVorstellungen:

►	„Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir 
im Rahmen der Dienstordnung Präsenzzei-
ten an der Schule hätten. Für alle Kollegen 
und Kolleginnen. Zum Beispiel bis 16 Uhr. 
Wo die arbeiten können und ihre Sitzungen 
machen können. Wo einfach jeder so lange 
da ist. Das fände ich außerordentlich gut. 
Das wäre ein ganz neuer Rahmen. Der ist 
vielleicht gegen äußerste Widerstände von 
Interessengruppen durchzusetzen. Das gibt 
es in anderen europäischen Ländern auch. 
Das gibt es in der Schweiz, in Skandinavien, 
Finnland und so weiter. Da sind die Leute alle 
da. Da sind viele Dinge viel einfacher. Dann 
kann man auch viel eher Teamabsprachen 
machen oder Dinge für die Schule oder den 
Unterricht vorbereiten, was sonst hier immer 
hektisch in den Pausen passiert. Ich denke, 
das wichtig wäre, dass man Arbeitszeitkon-
ten auf das Jahr bezogen hat. Da haben wir 
jetzt auch ein Projekt.“ (VA74)

SpätestensandieserStelleistdasgroßeper-
sönlicheEngagementderAkteureanzuerken-
nen,dashäufigohneEntlastungeingebracht
wirdundohnedasInstrumentSchVnichtgrei-
fenkann.DassaberdieseBereitschaftnichtun-
endlichstrapaziertwerdenkann,gibteinFrak-
talsprecherzubedenken:

►	 „[…] es gibt kein Gesetz, das jemanden zwin-
gen kann, Fraktalsprecher zu werden, das 
heißt… um eine böse Kulisse zu malen, dass 
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keiner mehr sagt: ‚Ich mach’s!‘ Dann gibt’s 
eben keinen Schulvorstand mehr, ist er weg! 
Was passiert denn dann? Das sieht unsere 
Verfassung gar nicht vor. Aber daran wird im 
Grunde genommen deutlich, dass ich, wenn 
ich dieses Projekt ernsthaft will, ich auch die 
Rahmenbedingungen ernsthaft setzen muss, 
oder ich muss ganz klar sagen, was geht oder 
was nicht geht.“ (IVC112)

EsgehtdenIPimEndeffektumVerlässlichkeit
aufdemWegzurselbstverantwortlichenSchu-
le,dendieMehrheitderIPzugehenbzw.zuer-
probendurchausbereitist.Verlässlichkeitbe-
deutet:hinreichendeAbsicherungdurchdie
nötigenRessourcenundkohärente,langfris-
tiggültigeundzentraleVorgabenfürdieAr-
beiteinerSchule,diemehrSelbstverantwor-
tungübernimmt.

FünfJahreProjektarbeitimRahmenvonSVplus
habenLernprozesseindenSchulenangesto-
ßenundersteErgebnissegebracht,dienunin
einensystemischenDreiklangzubringensind,
indemSchulaufsicht,Schulträgerundselbstver-
antwortlichenSchuleihrgegenseitigesVerhält-
nisineineRegelformüberführen.Nursowird
esdenModellprojektschulenunddenweite-
renSchulenattraktiverscheinen,denWegin
dieSelbstverantwortungfortzusetzen.

4.8 Offen gebliebene Fragen

DieInterviewsverdeutlicheneinegewisseUn-
klarheitüberdeninstitutionellenOrt,andem
Schulentwicklungstattfindensoll.Zwaristvon
EntscheidungenundPartizipationundDemo-
kratiediskussiondieRede,abereinklaresKon-
zeptfürdieVerortungdieserAufgabescheint
esnichtzugeben.

BeidenFraktalenliegtderSchwerpunktder
Arbeitindereigenen,gruppeninternenEnt-
wicklungundaufderUnterrichtsentwicklung.

EineZusammenarbeitzwischendenFraktalen
erfolgtnurdurchFraktalsprecherindenSchul-
vorstandssitzungen,sodieeinhelligeAuskunft
derIP.WieaberdieEntwicklungsvorhabender
FraktaleindieschulischeGesamtentwicklung
eingepasstwerdensollen,bleibtoffen:Werbe-
hältdieGesamtschuleimBlick?Werhältnach,
dassdieEntwicklungendenvereinbartenLeit-
zielen(LeitbildundQualitätsleitbild)folgenund
siemittragen?DasPlenumscheintdieseRolle
derzeitnichtanzunehmen;eswirdallgemein
alsberatendesGremiumwahrgenommen,des-
senNutzenvorwiegendinseinerEigenschaft
alsForumfürdenInformationsaustauschge-
sehenwird.

Schulvorständekonzentrierensichalsoaufstra-
tegischeEntscheidungen,FraktaleaufdieUn-
terrichtsentwicklung–verbleibenalsonochdie
Schulleitungbzw.dasSchulleitungsteam,um
dieAufgabezuerfüllen,vereinbarteEntwick-
lungszielenachzuhalten.Diesliegtauchnahe,
dasiedieQualitätsanstrengungenderSchu-
legegenüberderSchulaufsichtverantwortet.
DazuheißtesimHSchG:

„DieSchulleiterinoderderSchulleiterist
dafürverantwortlich,dassdieSchuleihren
Bildungs-undErziehungsauftragerfüllt.Sie
odererleitetdieSchulenachdengeltenden
Rechts-undVerwaltungsvorschriftensowie
denBeschlüssenderSchulkonferenzund
derKonferenzenderLehrkräfte.“

§ 88 (1)

„AufgabederSchulleiterinoderdesSchul-
leitersistes,imZusammenwirkenmitden
LehrerinnenundLehrern,denSchülerinnen
undSchülernundihrenEltern,denSchulauf-
sichtsbehördenunddemInstitutfürQuali-
tätsentwicklungsowiedemSchulträgerfür
denordnungsgemäßenAblaufderUnter-
richts-undErziehungsarbeitsowiedesSchul-
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lebenszusorgenundaufderenWeiterent-
wicklunghinzuwirken.DieSchulleiterinoder
derSchulleiteristinsbesondereverpflichtet,
[…]fürdieEntwicklung,Fortschreibungund
UmsetzungdesSchulprogrammssowiefür
dieinterneEvaluationzusorgen[…].“

§ 88 (2)

DasicheineSchulleitungsomitweitauslänger
mitNutzen,ZielenundMaßnahmenderSchul-
entwicklungbeschäftigtalsLehrkräfte,sind
letzteremitdemThemawenigervertrautund
habenzwangläufigInformationsdefizite.Die-
se–vorallemimRahmeneinerZugehörigkeit
zuFraktalen–aufzuholen,würdejedochdas
ZeitmanagementderLehrkräftevorunlösba-
reProblemestellen.HierbleibtdieSchullei-
tunginihrerVerantwortungunddierechtlich
zugewieseneRollenachdemHSchG§ 87(1)
mitundohneSchVerhalten.

DamitdasKollegiumdennoch–nebender
rechtlichverankertenZuständigkeitderSchul-
leitung(vgl.auchHSchG§ 87(1))–mitseiner
ExpertisewertvolleImpulsefürSchulentwick-
lunggebenkann,verfügendieinterviewten
SchulenbereitsübereinarbeitsfähigesGre-
mium,dasallerdingsindenneuenSchVenfor-
malkeineEntsprechungfindetunddaherauch
nichtüberEntscheidungskompetenzverfügt:
dieSchulentwicklungsgruppebzw.dasSchul-
entwicklungsteam,dassogenannteSET.

AufgabendesSETsindinderRegeldieGeneh-
migungunddasMonitoringvonSchulentwick-
lungsprojektenimRahmenvonSVplussowie
dieVorbereitungpädagogischerTage.AmSET
könnenMitgliederderSchulleitung,Lehrkräf-
teundReferendareteilnehmen;seineSitzun-
genfindenanallenvierSchulenöfteralsdie
desSchulvorstandsoderdesPlenumsstatt.An
dieübrigenGremienistesaufunterschiedliche
Weiseangebunden:AneinerSchulehandeltes

sichumeinenAusschussdesPlenums,demes
berichtetundAnträgeunterbreitet,umdessen
VotumfüreineEntscheidungdesSchulvorstan-
deszuerhalten;andreiSchulenistesalsAus-
schussdesSchulvorstandesbzw.derSchullei-
tungorganisiert;eineSchulediskutiertaktuell,
obdessenAufgabennichtganzvomSchulvor-
standübernommenwerdensollen.

GegeneineÜbertragungderSET-Aufgaben
aufdenSchulvorstandspricht,dassderenBe-
arbeitungindervorgesehenenZahlvonSchul-
vorstands-undPlenumssitzungennichtvor-
genommenwerdenkann.Außerdemrangiert
derSchulvorstandinersterLiniealsBeschluss-
gremium.

IndenInterviewswurdedeutlich,dasseinSET
alswichtigerachtetwird,dassesabernoch
Unklarheitengibt,woesimOrganigrammder
Schulenanzusiedelnist.DieseUnklarheitgilt
eszubeseitigen;esistschließlicheinUnter-
schied,obdasSETtatsächlichstrategischeEnt-
scheidungentrifftoderobeslediglichfürderen
Umsetzung(Projekte,pädagogischeTageetc.)
zuständigist.Auchistzuklären,vonwemdas
SETbeaufsichtigtbzw.durchRechenschaftsab-
gabeentlastetwird.HierfürkommenSchullei-
tung,SchulvorstandundPlenuminFrage.Ei-
nerderVorzügedesSETistseineOffenheitfür
alleinteressiertenLehrkräfte–undauchRefe-
rendare.EsisteinGremium,dasinderLageist,
niederschwelligdasEngagementausdemPle-
numaufzunehmen.DieTeilnahmevonSchullei-
tungsmitgliederngewährtdieSteuerungund
DiskussionderVorhabenimSinnederstrate-
gischenAusrichtungderSchule.InAnbetracht
desUmstandes,dassvielederbisherinderEnt-
wicklungsarbeitengagiertenLehrkräftenunin
Entscheidungsfunktionengewechselthaben,
bleibtauchdieFrageoffen:WiekönnenAn-
reizegesetztwerden,damitweitereLehrkräfte
VerantwortungimBereichderschulischenEnt-
wicklungsarbeitübernehmen?DieFragenach
derinstitutionellenVerortungdesSETbzw.sei-
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nerFunktionenundAufgabenistvorallemvor
demHintergrundderNotwendigkeitzubeant-
worten,größereTeilederKollegienzurVerant-
wortungsübernahmefürdieEntwicklungihrer
Schulezugewinnen.

4.9 Zusammenfassung der wesentlichen 
Ergebnisse

LehrkräfteohneFunktionsstellenehmendas
AngebotderPartizipationnichtohneWeiteres
wahr.ZunächststelltinihremRollenverständ-
nis–überdas‚Kerngeschäft‘Unterrichthinaus-
gehend–Schulentwicklungkeinenintegralen
Bestandteildar.Vorallemaberarbeitensiein
ihrerpersönlichenWahrnehmungbereitsam
Limit.SiebenötigendaherinjedemFallZeit
undandereRessourcen,umsichindieneu-
enStrukturenaktiveinfindenzukönnen.Hier
könnte–kurzfristigunterstützendundlangfris-
tignachhaltig–einverändertesArbeitszeitmo-
dellgreifen,indemdasArbeitspensumnicht
anderUnterrichtsverpflichtungbemessenwird.
ErstdifferenzierteUnterrichtsdeputateundun-
terschiedlicheArbeitspenseninderpädago-
gischenSchulentwicklungermöglichennach-
haltigepädagogischeInnovationen,dienur
vorOrtinKooperationeingeführtundetabliert
werdenkönnen.Eszeichnetsichab,dasssol-
cheKooperationsformendenRückzuginden
eigenenUnterrichterschweren,daTeampro-
zesseinzunehmendemMaßehandlungssteu-
erndaufdieTeammitgliederwirken.

HierscheintnunderRahmen,dendieKSchV
bereitstellt,fürdieSchulenzurGestaltungihrer
Aufbauorganisationgrundsätzlichgutgeeig-
net.DiesbelegenStimmenausjenenSchulen,
dieerneutmitgroßenMehrheitenbeantragten,
dieArbeitmitihrerSchuVfortführenzukönnen.
NachdemdasThema‚Fraktale’invielenFällen
zunächstProblemeaufwarf,wirdnachVerlauf
vonetwazweiJahrendieBildungvonFraktalen
alseinProzesserlebt,deresdauerhaftmöglich

macht,aufveränderteBildungsangeboteund
derenNachfrageangemessenzureagieren.

DieProblemebeiderFraktalbildungentste-
henandenberuflichenSchulendurchderen
Heterogenität,diesichimBildungsangebot,
imProfilderLernendensowieinderTatsache
niederschlägt,dassLehrkräfteinmehrerenBil-
dungsgängeneingesetztwerden.Diesespezi-
fischeProblematikentfälltandenallgemeinbil-
dendenSchulen,fürdiedieSchVrelativleicht
zuübernehmenist,dasichdortdieStrukturen
vonBildungsgängen,AbschlüssenundSchü-
lerschafthomogenerdarstellenundFraktale
durchgängignachdemFachprinzipgebildet
werdenkönnen.

DieAnschlussfähigkeitunddamitauchderEr-
folgeinerbreitangelegtenundsinnvollenIm-
plementationeinerneuenSchVerwiessichalso
vonverschiedenenFaktorenabhängig:Wel-
cheStrukturenvorliegen,obTeamarbeitbe-
reitseinebreitetablierteArbeitsformdarstellt
undwelchesRollenverständnisvorherrscht
bzw.obesdieMitgestaltungpädagogischer
Schulentwicklungmitumfasst.DieseFakto-
renwirkensichaufdieBereitschaftaus,inder
Schulentwicklungmitzuwirken.Gesteigertwer-
denkannsieu.E.durchlangfristigplanbare
undeinschätzbareRessourcensowiedurch
einverändertesArbeitszeitmodell,dasstatt
aufeinemUnterrichtsdeputatauftariflichver-
einbarterWochen-oderJahresarbeitszeitba-
siert.AuchdieSchulleitungmussihreHaltung
gegebenenfallsüberdenkenundBereitschaft
zeigen,dasoperativeundstrategischeGe-
schäftmitgestaltenzulassen;vonihrerSeiteist
alsoeinauthentischesMitbestimmungsange-
boterforderlich,dasdenLehrkräftenz.B.kon-
kreteHandlungs-undEntscheidungsmöglich-
keitenimBlickaufRessourcenverteilungund
-verwendungeröffnet.

Wirhaltenfest,dassdasInstrumentderSchul-
verfassungdannfunktionsfähigunderfolgreich
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ist,wennzumeinendieSchulleitunginihrer
Bereitschaft,VerantwortungundRessourcen
anTeamszudelegieren,glaubwürdigist,zum
anderendasKollegiumverbindlichVerantwor-
tungfürEntwicklungsarbeitundEntscheidun-
genübernimmt.

DieneueStrukturkannanvorhandenenStruk-
turenanknüpfen,indemdieFraktaleinnerhalb
derbestehendenAbteilungengebildetwer-
den.Günstigerscheint,wennbereitsbestehen-
deinformelleTeamsinstitutionalisiertwerden,
indemdieseinFraktalegewandelt,dortforma-
lisiertundsomitimOrganigrammderSchulen
alsOrganisationseinheitensichtbarwerden.

Kritischistanzumerken,dassdiePositionen
derSchülerinnenundSchülernsowiederEl-
ternindenstrategischenEntscheidungspro-
zessengeschwächtwordensindundandere
Anspruchsgruppen–z.B.Betriebeoderkom-
munaleEinrichtungen–formalnichtinder
SchVvorgesehensind,wenneskeinenBeirat
gebensollte.

EinenNutzenverspürenSchulleiterinsofern,als
sieihreEntscheidungaufeinebreitereBasisge-
stelltsehen.Abteilungsleiterwerdendurchdie
Fraktalsprecherentlastetundletztereerfahren
gesteigerteSelbstwirksamkeitundInformiert-
heitdurchdieÜbernahmevonVerantwortung.
DieMehrbelastungtragen–soempfindenes
vielevonihnen–zunächstdieLehrer,dadie
AnzahlderSitzungenfürsiezunimmt.

AuchwenndieVertreterderLehrkräftedie
MehrheitimSchulvorstandstellenundsoEnt-
scheidungeninihremSinntheoretischdurch-
setzenkönnen,stehtdementgegen,dassdie
Schulleitungsmitgliederinhaltlichundauch
strategischbesseraufdieEntscheidungenim
Schulvorstandvorbereitetseinkönnen.IhrePo-
sitioneninVerbindungmitregelmäßigenAr-
beitssitzungenermöglichenesdererweiter-
tenSchulleitung,ihrenInformationsvorsprung

zunutzenund–zumindesttheoretisch–eine
Gruppenpositioninnerhalbdererweiterten
SchulleitungzufindenunddieEntscheidun-
gengemäßihrenVorstellungenvorzubereiten.

FüreineQualitätsentwicklung,dievoneinzel-
nenLehrkräftenschulweitnichtbetriebenwer-
denkann,istTeambildungzentral.Auchumdie
größereVerantwortung,diedenEinzelschulen
gewährtwird,effektivtragenzukönnen,sind
Teamsunerlässlich.Ihnen,undnichteinzelnen
Akteuren,solltedieseVerantwortungüberge-
benwerden,wasdannallerdingsdieindividuel-
lenGestaltungsmöglichkeitenseitensderLehr-
kräfteundSchulleitungsmitgliedereinschränkt.
DieseEinschränkungerfolgtdurchverbindli-
cheAbsprachen,dieinnerhalbvonTeamsund
Gremienausgehandeltwerden.Fürdieeinzel-
neLehrkraftheißtdas,dassihreUnterrichtsau-
tonomiereduziertwird,imGegenzugaberdie
GestaltungsmöglichkeitenimTeamerweitert
werden,eszukollegialerEntlastungundeiner
ProfessionalisierungimTeamkommtundnicht
zuletztMittelbereitgestelltwerden,umArbeits-
bedingungenmitzugestaltenundperWahlEnt-
scheidungsrechteanderstrategischenAusrich-
tungihrerSchulewahrzunehmen.

SchVenunterstützeneinendezentralenRes-
sourceneinsatzunddenAufbauvonTeam-
strukturen,diefüreineMitwirkunganSchul-
entwicklungmaßgeblichsind–Entwicklungen,
diefreilichauchimKontexttraditionellerSchul-
kulturenvorstellbarsind.

InderPräambelderKSchVwerdendreiInten-
tionenfürdieErprobungneuerOrganisations-
struktureninFormvonSchVengenannt:

■ DieindividuelleAusgestaltungeigener
SchVensollaufderBasisderKSchVmög-
lichsein.

■ AndenSchulenwerdenfraktaleStrukturen
entwickelt,dieinihrenBereicheneigene
Entscheidungenfällen.
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■ DieSchulenführeneinSystemvonZiel-
vereinbarungenmitzugehörigerRechen-
schaftspflichtzurSteuerungderFrakta-
leein.

HinsichtlichdieserIntentionenstellenwirfest:

DieSchVgibtverbindlicheGrundzügevorund
lässtdenSchulenRaumfürindividuelleAusge-
staltung.BeidieserAusgestaltungherrschtdie
Tendenzvor,eineAnpassungandiebestehen-
deSchulkulturvorzunehmen.Generellistauch
einTrendzurStärkungdesPlenumserkennbar:
Fastüberallwerden–imVorfeldvonSchulvor-
standssitzungen–imPlenumanstehendeEnt-
scheidungenbesprochen.Fraktalsprecherse-
hensichalsVertreterdesPlenumsundfühlen
sichandessenVorgabenbeiAbstimmungen
gebunden(imperativesMandat).

AlsweiterewesentlicheVeränderungensind
dieAusweitungdesKreisesderformalbe-
rechtigtenEntscheidungsträgerunddieFor-
malisierungvonTeamsdurchdieBildungvon
Fraktalenzunennen.TeamswerdenalsOrga-
nisationseinheitenimstrukturellenAufbau(Or-
ganigramm)derSchulesichtbar.

EinSystemvonZielvereinbarungenmitden
FraktalenistzumBefragungszeitpunktankei-
nerderbefragtenSchuleneingeführtworden.

4.10   Interpretation der Ergebnisse

1. Schlussfolgerung: 

DiekomplexenAufgabeninnerhalbselbst-
verantwortlicherSchulenkönnensinnvollnur
vonTeamsbearbeitetundbewältigtwerden.
Schulverfassungenstützenundformalisieren
solcheTeams.

AlsHauptargumentfürdieneueSchulverfas-
sungkanndieformalisierteÜbertragungvon

SelbstverantwortunganSchuleimSinneder
GewährungvonFreiräumenzurGestaltung
vonSchuleundUnterrichtgesehenwerden.
DiesezugestandenenFreiräumebeziehensich
nichtausschließlichaufdieEbenederSchullei-
tungundauchnichtaufdieEbenedereinzel-
nenLehrkraft,sondernaufdieSchulealsOr-
ganisation.ZurBewältigungderveränderten
Schulaufgaben–wieEntwicklungvonSchul-
curricula,Lernfeldarbeit,Qualitätsmanagement,
PersonalentwicklungundregionaleVernet-
zung–bedarfeseinerverstärktenKooperati-
onderschulischenAkteureuntereinander,da
dieseAufgabenvonEinzelnennichtbewältigt
werdenkönnen.Teamstrukturensinddamitals
einewesentlicheVoraussetzungdafüranzuse-
hen,derEinzelschulegrößereGestaltungsräu-
mezueröffnen,indenenihreEigenverantwor-
tungzumTragenkommt.

DieVorteilevonAutonomie–imSinnevonGe-
staltungsfreiräumen–undDemokratie,diedie
ProfibürokratieSchuleihrenProfessionellen,den
Lehrkräften,bietet,führenjedochimRahmenei-
nerverändertenSteuerungvonSchuleundver-
ändertenAnforderungenzuProblemen.Diefür
eineProfibürokratienotwendigeBedingungei-
nerstabilenUmwelt,diestandardisierteLeistun-
gennachfragt,istfürSchulennichtmehrgege-
ben:Dergesellschaftlicheundtechnologische
WandelerfordertdiepermanenteAnpassung
desBildungsangebotes.DieserAnpassungs-
druckstelltdieProfibürokratieSchuleunddie
dorttätigenProfessionellenvorProblemeder
KoordinationihrerAbläufeundTätigkeiten.

TraditionellerfolgtdieseKoordinierungvon
AbläufenundTätigkeiteninnerhalbderSchu-
lendurchdieeinheitlicheAusbildungderLehr-
kräfte.Diesistangesichtsdesgesellschaftlichen
undtechnologischenWandelsnichtmehraus-
reichend.AndereKoordinationsmechanismen
–wieetwaAnweisungundkollegialeAbstim-
mung–scheitertenjedochbisheroftander
AblehnungdurchdieProfessionellen,denn:
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„PersönlicheWeisungundgegenseitigeAb-
stimmungwerdenalsdirekteEingriffesei-
tensderAdministratorenbeziehungsweise
derKollegenindieAutonomiedesprofes-
sionellenMitarbeiterszurückgewiesen…“

Mintzberg 1992, 278

SchulealsOrganisationberücksichtigtdiesen
Umstand.SospieltdiepersönlicheWeisungals
KoordinationsmechanismusanSchulenweiter-
hineineuntergeordneteRolle:DieMachtvon
Schulleiternistgesetzlichundpraktischbe-
grenzt.SchulleitungistaufdieMitarbeitvon
Lehrkräftenangewiesen,ohnesieanordnen
oderverbindlicheinfordernzukönnen.Esliegt
letztendlichinderEntscheidungderLehrkräf-
te,obsiederSchulleitungaußerhalbihrerUn-
terrichtsverpflichtungUnterstützunggewähren
oderentziehen.Konsequenzenmüssensiein
letzteremFallkaumbefürchten.

AllerdingsbefindensichdieLehrkräfteimKon-
textderReformprozesseineinemDilemma:
EntwedertragensieselbstaktivzurSchulent-
wicklungbeiodersieüberlassenFührungs-
kräften,dieu.U.andereZieleverfolgenalssie
selbst,dieGestaltungsmachtüberihrezukünf-
tigenArbeitsbedingungen.Esstehtaberaußer
Frage,dassLehrkräfte,dieihreprofessionellen
Ansprüchewahrenwollen,InteresseanderMit-
gestaltungdieserArbeitsbedingungenhaben
müssen.DieswiederumbringtsieinKonfliktmit
demStatusquoanSchulenhinsichtlichRollen-
verständnis,ArbeitsbedingungenundBelas-
tungssituation.EinsinnvollerAuswegausdie-
semDilemmaistdieArbeitinTeams,indenen
sichdieArbeitaufmehrereSchulternverteilt,
dieEntscheidungskompetenzenaberbeiden
Lehrkräftenbleiben.

Soweitwirdasbeurteilenkönnen,hatsich
dieKoordinationsleistungvonAbstimmungs-
prozessenimTeamseitdererstenVeröffent-

lichungvonMintzbergsStudienergebnissen
imJahr1983spürbarverbessert:IndenSV-
plus-Schulenwirddiesinzwischenalsselbst-
verständlichundnotwendigangesehen.Die-
senSchlussziehenwirausErgebnissender
formativenBegleitungderSVplus-Schulen:
86,2%derBefragtengebenineinerOnline-
BefragungimJahr2008an,dassdieErfahrun-
genmitTeamarbeitüberwiegendpositivseien,
und77,1%derBefragtensindderMeinung,
dassihreSchularbeitmittelfristignurimTeam
zubewältigensei.Allerdingssetzenorganisa-
torischeRahmenbedingungenderAusweitung
vonTeamarbeitGrenzen:NureinknappesDrit-
telderBefragtengibtinderselbenBefragung
an,dassdieschulischeStundenplanungZeit-
fensterfürTeamarbeitberücksichtigtunddie-
seaußerhalbdesUnterrichtsgutzukoordinie-
renist(Clement/Martin2009,23).

2. Schlussfolgerung:

DieBewältigungderkomplexenAufgabenin-
nerhalbselbstverantwortlicherSchulenerfor-
dertdenDialogübereineVeränderungdes
SelbstverständnissesvonLehrkräftenaufSchul-
undVerbandsebene.

DasNiveauderKooperationzwischenProfessi-
onellenistineinerProfibürokratie,wieSchule
siedarstellt,imVerhältniszuanderenOrgani-
sationsformenvergleichsweisegeringausge-
bildet.DazuträgtdiedenIndividuengewähr-
teAutonomiebeisowiederUmstand,dass
KooperationinderVergangenheitbishernur
seltenerforderlichwar.DaserschwertInnova-
tionen.AlsBürokratieistSchuleaufstabileUm-
weltbedingungenausgerichtet,fürdiesiestan-
dardisierteLeistungsangebotebereithält.Der
Wandel,demdieseBedingungenseitgerau-
merZeitunterworfensind,führtzuentsprechen-
derUnsicherheit.Etwasmusssichverändern,
undAkteurimWandelsollderProfessionel-
leselbstsein.
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„InderProfibürokratiemitihrenautonomen
MitarbeiternundderEntscheidungsfindung
imbetrieblichenKerneinerseitsundimBe-
rufsverbandandererseitsistalleMachtzur
HerbeiführungeinesstrategischenWandels
konfus.Alle,nichtnureinpaarFührungskräf-
teoderVertreterdesBerufsstandes,müssen
diesemWandelzustimmen.Infolgedessen
kommenVeränderungennurlangsamund
mühsamzustande…“

Mintzberg 1992, 282

Lehrkräftesind,wieandereBerufsständeauch,
inpolitischstarkenVerbändenorganisiert.Eine
ReformdesBildungssystems,dieschwerpunkt-
mäßigaufderEbenederEinzelschuleansetzt,
erscheintunsdeswegennurfürInsellösungen
tauglich.WenndieBerufsverbändedieEntwick-
lungenaufVerbandsebenenichtmitgestalten,
könnensystembezogeneEntwicklungenkaum
angestoßenwerden.SolldasBildungssystem
alsGanzesnachhaltigreformiertwerden–etwa
imSinnevonwenigerInput-undmehrOutput-
steuerungsowiestärkererKompetenzorien-
tierung–,gehörtdazunebendemDialogmit
LehrkräftenundPersonalrätenaufEinzelschul-
ebeneauchderDialogmitderenVerbänden
aufderbildungspolitischenEbene.Aushand-
lungsprozessemitLehrkräftenandenSchulen
führenzuorganisationalenLösungen.Dienach-
haltigeWeiterentwicklungderGesamtprofes-
sion,derenSelbstverständnisunddiehierfür
geeignetenRahmenbedingungenkönnenauf
derVerbandsebeneabgestütztwerden.Eine
gemeinsamgetrageneEntwicklungunterstützt
weitereInnovationsprozesseandenSchulen
nachhaltigundentlastetdieKollegienanden
SchulenvonjenentarifpolitischenDiskussio-
nenandenSchulen,dieaufderbildungspoli-
tischenEbenegeführtwerdenmüssen.

AndenSchulengemeinsameZieleundWege
zufinden,stelltfürdieKollegieneinegroße

Herausforderungdar.Dielangwierigenor-
ganisationalenLernprozesse,dereresdazu
bedarf,sindandenbefragtenSchulenschon
weitfortgeschritten.Dabeisetztsichvielerorts
dieIdeedurch,dieLernprozessederLernen-
denzumpädagogischenAusgangspunktder
teambasiertenSchulentwicklungzumachen.
DieseOrientierungstehtjedochinKonkur-
renzzurOrientierungandenErfordernissen
derFächer.DiehiererforderlicheEntwicklung
vonKonzeptenfürLernfeldarbeit,selbstge-
steuertesLernen,Diagnostikoderindividuel-
leFörderungsindfolglichvoneinzelnenLehr-
kräftennichtleist-undumsetzbar.Ausdieser
PerspektiveerscheintdieneueSchulverfas-
sungalseinsinnvollesInstrument,daseine
teambasiertedemokratischeSchulentwicklung
unddamiteineneueLehr-Lernkulturzwarun-
terstützt,abernichtalleinherstellenkannund
daherauchalsobligatorischeMaßnahmenicht
ausreichendist.

DazubedarfesandenSchulenvielmehrdes
planvollenAufbausvonkreativenprofessionel-
lenTeams,derdasRollenverständnisderBe-
teiligtenherausfordernundverändernwird.
LehrkräfteundSchulleitungwerdensichglei-
chermaßenbereiterklärenmüssen,Befugnis-
se,diezuvorindieSphäreihrerAutonomie
fielen,sukzessiveindieVerantwortungvon
Teamszugeben.

SelbstverantwortlicheSchulenmüssenihreUm-
weltbeobachten,umVeränderungendortund
derenBedeutungfürdieeigeneArbeitrecht-
zeitigzuerkennen.Siebenötigenregionale
NetzwerkeundeinQualitätsmanagementsys-
temsowieeinMonitoringsystem,mitdenendie
Einhaltungeigenerundextern(bspw.durch
BildungsadministrationoderdieEU)gesetz-
terStandardsüberprüftwird.ExterneÜber-
prüfungen(z.B.durchdieBildungsadminist-
ration)zeigengrobeAbweichungenaufund
unterstützendieEntwicklungsarbeitinschuli-
scherVerantwortung.
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AufdiezentraleBedeutungvonTeamshaben
wirobenhingewiesen;weitereKoordinations-
mechanismensinddieStandardisierungvon
ArbeitsprozessenundArbeitsproduktenso-
wieschulischeVorgaben,diehandlungswei-
sendsind.Diesallesgegeben,kannsich–in
AnlehnunganMintzberg–dieProfibürokratie
zurProfiteambürokratieentwickeln:Autonomie
undMitsprachewerdennunnichtmehreinzel-
nenProfessionellen,sondernProfessionellen-
Teamsgewährt.

3. Schlussfolgerung:

EineerfolgreicheImplementationderSchul-
verfassungknüpftanvorhandeneStrukturen
anundbautdieseaus,lässtaberkeinedauer-
haftenDoppelungenvonStrukturenzu.

OrganisationsentwicklungalsWeiterentwick-
lungderAufbaustrukturistfürstaatlicheSchu-
leneinNovum.AndenbeteiligtenSchulensind
solcheEntwicklungeninbeachtlichemAus-
maßfestzustellen;korrespondierendmitden
ErkenntnissenderImplementationsforschung
erfolgtedieImplementationderSchulverfas-
sungenangemessenundsinnvoll.

DieKernschulverfassunglegtdieOrganisati-
onsformunddasAufgabenspektrumderein-
zelnenGremienfest.SiedefiniertdasPlenum
alsvorgeschaltetesOrgan,indemAnträge
fürdenSchulvorstandgestelltundgenerelle
Meinungsbildergesammeltwerdenkönnen.
ZweiSchulennahmeninihrerSchulverfassun-
geneineModifikationvorundsprachendem
PlenumimVergleichzumSchulvorstandmehr
Entscheidungskompetenzenzu.

DasGrundprinzipderBildungvonFraktalstruk-
turenistinderKernschulverfassungbzw.den
Schulverfassungenfestgelegt.Diedetaillier-
teAusgestaltungderfraktalenOrganisation
istdortjedochnichtgeregelt,sondernwurde

indenImplementationsprozessdereinzelnen
Schulenverlagert,wasdortfürVerunsicherung
sowieDiskussions-undKonfliktpotenzialsorg-
te.WiebildendieSchulleitungunddieLehr-
kräftedieFraktaleundwiekönnensieindie
vorhandeneStrukturintegriertwerden?Diese
FragenmussjedeSchulefürsichbeantworten
undaustesten.DieuntersuchtenSchulenfan-
denzwarvergleichbareLösungen,sahensich
aberjeweilsmitspeziellenProblemenkon-
frontiert,diediskutiertwurdenundschließlich
zuVeränderungenderfraktalenOrganisation
führten.Zielvereinbarungen,dielautSchulver-
fassungenmitdenFraktalengetroffenwerden
sollen,wurdeninkeinerderSchulen,diein-
terviewtwurden,vollständigumgesetzt.Hier
scheintessichumeingravierendesProblem
zuhandeln,fürdasdieSchulenbishernoch
keineLösunggefundenhaben.

AufinstitutionellerEbeneerscheinteswichtig,
dassdieneueOrganisationsstrukturzunächst
anVorhandenemanknüpft.ImVerlaufdesPro-
zesseskannsichdieseAnlehnungdannverein-
zeltalsproblematischerweisenundverlangen,
dassneueVeränderungendiskutiertundum-
gesetztwerden.Dabeiistoffensichtlich,dass
zugroßeFraktaleeinesinnvolleArbeitsweise
erschweren.Grundsätzlichmussjederzeitdie
Möglichkeitbestehen,neugebildeteStruktu-
renauchwiederzumodifizieren.Isteinesol-
cheAnpassungbzw.Weiterentwicklungmög-
lich,erhöhtsichdieBereitschaftderLehrkräfte,
derImplementationeinerneuenSchulverfas-
sungzuzustimmen.

DadieberuflichenSchuleninLernfeldernor-
ganisiertsind,arbeitendieLehrerhierhäufig
bereitsinkleinenTeamszusammen.Aufdiese
Teamstrukturwird,sofernvorhanden,beider
Fraktalbildungzurückgegriffen.IstdieseStruk-
turjedochnichtvorhanden,bedeutetdiesfür
dieLehrkräfteeinestarkeNeuausrichtungih-
rerArbeitsweise:vomEinzelkämpfer,dessen
Verantwortungsbereichdortbeginnt,woerdie
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TürdesKlassenraumshintersichschließt,hin
zumTeamplayer,dermitdenKollegenMetho-
den,StrategienundUnterrichtsmaterialentwi-
ckelt,verbindlicheAbsprachentrifftunddiese
inseinemHandelnumsetzt.Undsokanngel-
ten,dassdieEtablierungeinerfraktalenStruk-
turnurdortohnegroßenWiderstandundUn-
sicherheitenseitensderLehrkräftevollzogen
werdenkann,woesbereitsfunktionierende
Teamsgibt.DiesesolltendannimZugeder
ImplementationderneuenSchulverfassung
formalisiertwerden.

DiefraktaleOrganisationwurdebeiallenfünf
interviewtenSchulenandievorhandeneAbtei-
lungsstrukturangeknüpft.DabeiwerdendieAb-
teilungenalsOberfraktalegesehen,welchein
weitereFraktaleuntergliedertwerden.DieHete-
rogenitätderberuflichenSchulenwirdalspro-
blematischempfunden,dasichhierberufliche
LernfelderundSchulformensowieallgemein-
bildendeFächeralsteilweisequerzueinander
liegendeStrukturenerweisen.Dieallgemein-
bildendenFächerwurdenmeistalsautarke
FraktaleunabhängigvondenAbteilungenge-
bildetodereinerAbteilungangegliedert.Die
LehrkräfteverspürenbeiderOrientierungder
FraktaleandervorhandenenStrukturweniger
Unsicherheit,waszugeringeremWiderstand
führt.AllerdingsverursachtdieParallelstruktur
Mehrbelastung,undzwardadurch,dassFach-
konferenzenaufAbteilungsebenedurchFrak-
talsitzungenaufderenEbeneergänztwerden.
ÜberforderungundDoppelbelastungenlassen
vieleLehrkräftedannanderSinnhaftigkeitdie-
serAufbaustrukturzweifeln.

4. Schlussfolgerung: 

Beteiligungistgut,machtaberArbeit.Weran
komplexenundverantwortungsvollenEntschei-
dungenteilhat,mussinformiertseinundwird
durchentsprechendeSitzungenzusätzlichbe-
lastet.EntsprechendsolltendieAufgabenund

Entscheidungskompetenzensoverteiltwer-
den,dassPartizipationschancenundBelastung
sorgfältiggegeneinanderabgewogenwerden.

DiefraktaleStrukturbietetdenLehrkräftendie
Möglichkeitmitzugestaltenbzw.mitzubestim-
men.DiessetztallerdingsregelmäßigeTref-
fenundEngagementjedeseinzelnenFrak-
talmitgliedsvoraus.AndieserStellewirdein
wesentlichesDilemmasichtbar:Lehrkräftese-
hensichoftaufgrundderbestehendenArbeits-
belastungaußerstande,anregelmäßigenTref-
fenvonGremienteilzunehmenundüberalle
laufendenSchulentwicklungsmaßnahmenin-
formiertzubleiben.Schulleitungeninterpre-
tierendiesenUmstandmitunterso,dassdie-
seLehrkräftezwarmitbestimmen,aberkeine
Verantwortungübernehmenwollen.AusSicht
derLehrkräftewiederumistdieBereitschaftzur
ÜbernahmevonVerantwortungabhängigvon
spürbarerEntlastungundderglaubwürdigen
ÜbertragungvonrelevantenGestaltungs-und
Entscheidungsspielräumen.FürdieDelegation
dieserVerantwortungmusseineSchulleitung
VertrauenindieArbeitsfähigkeitderTeamsha-
bensowieeinegewisseRisikobereitschaftzei-
gen,dadieRechenschaftspflichtfürdieSchul-
entwicklungsarbeitzuletztbeiihrliegt.

DieHeterogenitätderberuflichenSchulenso-
wiemehrereStandorteerschwerenes,einen
einheitlichenInformationsstandimLehrerkol-
legiumaufzubauen.DieKomplexitätderSchu-
lehatimZugedesModellprojektsSVpluszu-
genommen,undvieleLehrkräfteempfinden
esalsÜberforderung,nunauchnochdieRolle
desSchulentwicklerszuübernehmen.ImAll-
gemeinenmachendieinterviewtenLehrkräf-
te,diesichnichtumfangreichüberdieneue
Schulverfassunginformiertfühlen,einenbe-
lastetenEindruck.SiewünschensichimBlick
aufdieImplementationderneuenSchulver-
fassungmehrTransparenz,mehrOffenheitsei-
tensSchulleitungundeinekritischeDarstel-
lungderneuenGremien.DieLehrkräfte,die
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sichimSchulentwicklungsteam,inFraktalen
oderauchimSchulvorstandengagieren,sind
besserinformiertalsjene,diediesesEngage-
mentnichtaufbringen.

EineneueSchulverfassungansichistnoch
keinGarantfürVeränderungen,diedieQuali-
tätschulischerArbeitsteigern;siehatjedoch
hohesPotenzialfüreineModernisierungder
Schule.DerGestaltungsspielraumderSchule
vergrößertsich,wasabernurdannwesentliche
Vorteilebringt,wenndieMehrheitderBeteilig-
tendiesenRaumauchaktivausfüllt.Essinddie
Akteure,diedenwesentlichenErfolgsfaktorfür
einegelungeneImplementationderSchulver-
fassungdarstellen.UnderstamEndediesesIm-
plementationsprozesseskanneineSchulverfas-
sungals‚fertigesProdukt’gelten.DieFaktoren
undBedingungen,diedenImplementations-
prozessderneuenSchulverfassungbeeinflus-
sen,habenwirinKapitel4dargelegt.Wiesich

dieseBeeinflussungallerdingskonkretdarstellt,
istabhängigvonderbetreffendenSchule,ih-
rerbisherigenKulturundderBereitschaftdes
gesamtenLehrerkollegiums,dienötigenVer-
änderungenkonstruktivanzugehen.

4.11 Empfehlungen

AufderGrundlageunsererAnalysederKern-
schulverfassungunddereinzelnenSchulver-
fassungen,dergeführtenInterviewsundder
theoretischenEinordnungvonSchulealsProfi-
bürokratieundLehrkräftenalsdorttätigenPro-
fessionellenhabenwirdiefolgenden,jeweils
umeineErläuterungergänztenEmpfehlungen
formuliert.SieunterstützendiefolgendenZiele:

a. DenImplementationsprozessvonSchul-
verfassunganweiterenSchulenzuunter-
stützen.
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b. AnreizefürLehrkräftezurVerantwortungs-
übernahmefürdieQualitätsentwicklung
andenSchulenzusetzen.

c. DialogundKooperationmitdenLehrer-
verbändenaufallenEbenenherzustellen,
umgeeigneteRahmenbedingungenfür
dieselbstverantwortlichebzw.selbständi-
geSchulegemeinsamzuerarbeitenund
auszugestalten.

1. Die Implementation einer Schulverfassung 
auf Probe sollte den Transferschulen ermög-
licht werden.

Erläuterung:DieMöglichkeitderbefristeten
ErprobungunddieOption,gegebenenfalls
zuraltenStrukturzurückkehrenzukönnen,
habendenSchulendieEntscheidungfüreine
neueSchulverfassungerleichtert.DieseGe-
lingensbedingungsollteauchTransferschu-
lenineinemdefiniertenZeitrahmeneinge-
räumtwerden.

2. Die neue Organisationsstruktur sollte an 
die vorhandene anknüpfen.

Erläuterung:Jetiefereinefunktionierende
TeamstrukturbereitsindenSchulenverankert
war,destoleichterkonnteauchdieneueFrak-
talstrukturetabliertwerden.Zuvorwurdenin-
formelleTeamsimZugederImplementation
derSchulverfassungformalisiert,wasoftals
StärkungundFörderungvonMitspracherech-
tenempfundenwurde.AuchdieAnlehnungan
dievorhandeneAbteilungsstrukturerweistsich
alssinnvollundistallennachfolgendenSchu-
lenzuempfehlen,davertrauteStrukturennicht
restlosaufgelöstwerden,sondernOrientierung
geben,sobaldeinÜberganginneueansteht.
AndieserStelleistabernochmalsdaraufhin-
zuweisen,dassdieparalleleBeibehaltungder
AbteilungsstrukturzueinerDoppelbelastung
führenkann:NebenFachkonferenzenstehen

jetztdieFraktalsitzungenan.ImEndeffektkann
dieseDopplungsogargenerelleZweifelanden
Neuerungenhervorrufen.DerZustandistals
einvorübergehenderzuverstehen,Lösungen
hierfürsindmittelfristigzuerarbeiten.

3. Die Schulverfassung muss für weitere Anpas-
sungen und Entwicklungen offen bleiben.

Erläuterung:InjederSchulorganisationgehtes
–nebendeninhaltlichenZielenundZwecken
–umdieOptimierungvonArbeitsprozessen.
DeswegenmusseineneueSchulverfassung
möglichstunkompliziertundzeitnahaufÄnde-
rungsbedarfreagierenkönnen.IstdieseFlexi-
bilitätschonimVorfeldtransparent,erhöhtdies
dieBereitschaft,sichfürdieImplementation
einerneuenSchulverfassungauszusprechen.

4. Die Implementation ist ein Zusammenspiel 
von Konzept und Konzept anpassung.

Erläuterung:EineSchulverfassungkannerst
nachdemProzessderImplementationalsaus-
gereiftundfüreinebestimmteSchuleinder
Praxisgeeignetbetrachtetwerden.Gleichwohl
müssendieBeteiligtenauchdenneuenStruk-
turenvertrauenkönnen,umdiealtenloslas-
senundsichfürdieneueengagierenzukön-
nen.OhnediesesEngagementkanneineneue
SchulverfassungzwarzustrukturellenModer-
nisierungen,aberkaumzueinerQualitätsstei-
gerungschulischerArbeitführen.AlleAkteure
‚insBoot’zuholen,dürftedamitalsderent-
scheidendeErfolgsfaktorfüreinegelungene
ImplementationderSchulverfassunggelten.

5. Das Organ ‚Beirat‘ sollte verbindlich einge-
richtet werden.

Erläuterung:EinverbindlicherBeiratwärefür
externeAnspruchsgruppeneinverlässlichesFo-
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rum,umaufdiestrategischeSchulentwicklung
Einflusszunehmen,dabeigegebenenfallsihre
InteressenabzugleichenundgemeinsameIn-
itiativenzuentwickeln.Umgekehrtbenötigen
selbstverantwortlicheSchulenalsregionale
KompetenzzentreneineregionaleLobby.Um
derenAufbauundWirkungzuunterstützen,
kannderBeirateinwichtigesGremiumfürdie
Schulendarstellen,dasiedortihreVorhaben
gebündeltvortragenunddiskutierenkönnen.

6. Eine Trennung der Ämter ‚Vorsitz Schulvor-
stand’ und ‚Vorsitz Plenum’ sollte erwogen 
werden.

Erläuterung:DurchdiePersonalunionderbei-
denÄmterunddurchdieAnhörungspflicht
desPlenumsdurchdenSchulvorstand(§ 5,5
KSchV)wirdderSitzungsrhythmusanfastal-
lenSchulensynchronisiert.NuranderEKSund
MBSmitihremerweiterten§ 8aistdiesnicht
derFall.Denkbarwäre,dieSitzungsleitungan
einenodermehreregewähltePlenumsvertre-
terzudelegieren.

DiedamitverbundeneHoffnungist,dasssich
dannmehrInitiativenfürSchulentwicklungs-
maßnahmenausdemPlenumherausgene-
rierenlassen.Plenumssitzungenerfolgendann
gemäßdendortigenArbeitsprozessenstatt
alsReaktionaufVorlagendesSchulvorstan-
desoderderSchulleitung.Einkonstruktiver
DialogzwischendenGremienwirdunterstützt.

7. Fraktalsprecher sollten über einen entspre-
chenden Posten im Schulbudget durch De-
putatsstunden entlastet werden.

Erläuterung:DadurchwürdedasAmtdesFrak-
talsprecherszusätzlichaufgewertetundaner-
kanntundfüralleattraktiver,diegegenwärtig
vorZusatzbelastungenzurückweichen.

8. Vertreter des Personalrats sollten obligato-
risch Gäste der Schulvorstandssitzungen 
sein. 

Erläuterung:Diesistanvierderfünfbefragten
SchulenbereitsPraxisundsolltefürdenTransfer
obligatorischwerden.EsunterstütztdieKom-
munikationunddieInformationspflichtgegen-
überdemPersonalrat.Zudemkönnendessen
BeiträgebeiallenwichtigenEntscheidungen
zeitnahberücksichtigtwerden.

9. Das Schulentwicklungsteam sollte als Aus-
schuss des Plenums erhalten bleiben.

Erläuterung: Das bewährte Schulentwick-
lungsteamsteht–alsAusschussdesPlenums
–weiterhinalleninteressiertenLehrkräftenof-
fenundkannalsbottom-up-Gremiumdiekre-
ativenPotenzialeimPlenumniederschwellig
aufnehmen.EineDoppelrolledesSchulvor-
standesalsstrategischesEntscheidungsorgan
einerseitsundEntwicklungsorganandererseits
wirdvermieden.

10. Jahresgespräche der Schulleitung mit den 
Mitgliedern von Fraktalen könnten durch 
andere geeignete Instrumente unterstützt 
werden, die die Beiträge der Mitglieder 
eines Fraktals transparent und verbindlich 
machen.

Erläuterung:Jahresgesprächeeignensichfür
ZielvereinbarungenzwischenzweiPersonen,
wenneinederanderengegenüberweisungs-
befugtist.DiesistfürdasVerhältniszwischen
FraktalsprechernundLehrkräftenaberinden
Fraktalennichtgegeben.FürdieSteuerung
vonGruppenarbeitindenFraktalenkönnen
erprobteInstrumente–wieProjektmanage-
mentmethode,ArbeitspläneundProtokolle–
kurzfristigundflexibeleingesetztwerden.Die
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VereinbarungvonTeamzielenisteineMöglich-
keit,ZusammenarbeitimTeamzuunterstützen.

VorteildieserRegelung:DieVerteilungvonAr-
beitspaketenzurDurchführungvonMaßnahmen
erfolgtzwischendenLehrkräftenindenFrakta-
lenselbstgesteuertundzudemZeitpunkt,der
dortalsrichtigerkanntwordenist.IndenJah-
resgesprächenmitdenzugehörigenZielverein-
barungenwerdendieBeiträgeimFraktalthe-
matisiert,abernichtimDetailvereinbart.Eine
terminlicheVerkoppelungderDurchführung
vonZielvereinbarungsgesprächenundMaß-
nahmenindenFraktalenwirdvermieden.Das
entlastetdieSchulleitungvondemDruck,Bei-
trägevonLehrkräfteninihrenFraktalenzentral
undzeitlichsynchronisiertzuvereinbaren,und
befördertdieselbstverantwortlicheTerminie-
rungvonMaßnahmenindenFraktalen.

11. Das Ministerium sollte den Dialog mit den 
Berufsverbänden und Lehrkräften inten-
sivieren, um ein gemeinsames neues Ar-
beits- und Rollenmodell für Lehrkräfte als 
Professionelle an selbstverantwortlichen 
Schulen zu erarbeiten, das die pädagogi-
sche Arbeit dort konsequent in den Dienst 
einer sich wandelnden Gesellschaft stellt.

Erläuterung:BesondersdasherkömmlicheAr-
beitszeitmodell istweniggeeignet,dieBasis
füreineselbstverantwortlicheSchulemitver-
änderterLehr-undLernkulturzubilden.Viel-
mehrsolltedieArbeitszeitderartorganisierbar
sein,dassverändertebzw.erweiterteAufgaben
undTätigkeiten(Lernberatung,Vorbereitungs-
zeit,Schulentwicklungsarbeit,Managementtä-
tigkeiten,Gremienarbeitu.a.)angemessenbe-
rücksichtigtwerdenkönnen.

12. Den Schulen muss Rechtssicherheit im Be-
reich der Mittel- und Ressourcenbewirt-
schaftung gegeben werden.

Erläuterung:Hierscheintvielesnochoffenund
imDetailnichtimmergeregeltzusein.Der
rechtlicheSachstandkannimderzeitentste-
hendenOrganisationshandbuchdargelegt,
HandlungssicherheitdurchProzessbeschrei-
bungenunterstütztwerden.
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Präambel

DasHessischeKultusministeriumhatsichzum
Zielgesetzt,dieQualitätschulischerArbeitzu
verbessern.DazusollSchuleningrößerem
MaßedieMöglichkeiteigenverantwortlicher
Steuerungeröffnetwerden.

ZudiesemZweckistdasModellprojekt„Selbst-
verantwortungplus“fürberuflicheSchulenaus-
geschriebenworden,daszum1.Januar2005
begonnenhatundam31.Dezember2009en-
denwird.ImRahmendiesesProjektssollendie
17beteiligtenSchulenmehrEntscheidungs-
freiheitinorganisatorischen,personellenund
finanziellenFragenerhalten.Dazuzähltauch,
dassdieSchulenwährendderLaufzeitdesPro-
jektesaufderBasisderExperimentierklauselin
§ 127cdesHessischenSchulgesetzesdienach-
folgendalsSchulverfassungbezeichneteneue
Organisationsstrukturerprobenkönnen.Diese
SchulverfassunggibtverbindlicheGrundzüge
vor,lässtdenProjektschulenaberzugleichRaum
füreineindividuelleAusgestaltung.Dabeikön-
nenundsollendieSchulen–ihrenpersonellen,
regionalenundorganisatorischenBesonder-
heitenentsprechend–fraktaleStrukturenent-
wickeln,diefürihrenjeweiligenBereicheigene
Entscheidungenfällen.DenfraktalenStruktu-
rensolleinSystemvonZielvereinbarungenund
zugehörigerRechenschaftspflichtentsprechen.

Aufbau und Organe der Schule

§ 1 Anwendungsbereich

(1)DieSchulearbeitetunterderGeltungdie-
serSchulverfassung.

(2)DieRegelungenderSchulverfassunger-
setzenBestimmungendesHessischenSchul-
gesetzes(HSchG),soweitdiesnachstehend
vorgesehenist.ImÜbrigenlässtdieseSchul-
verfassungdieBestimmungendesHessischen
Schulgesetzesunberührt.Dasgiltinsbesonde-

ANHANG2

„Kern“-SchulverfassungimRahmendeshessischenModellprojektes„Selbstverantwortungplus“
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„KERN“-SCHULVERFASUNGIMRAHMENDESHESSISCHENMODELLPROJEKTS„SVPLUS“

refürdieVorschriftenüberdenSchulelternbei-
ratunddieSchülervertretunginderSchule(8.
und9.TeildesHSchG).

(3)DasHessischePersonalvertretungsgesetz,
dasHessischeGleichberechtigungsgesetzund
dasSozialgesetzbuchIX(Rehabilitationund
TeilhabebehinderterMenschen)bleibenun-
berührt.AnderegesetzlicheBestimmungen
sowiesonstigeRechts-undVerwaltungsvor-
schriftenbleibengleichfallsunberührt,sofern
dieseSchulverfassungkeineabweichenden
Regelungentrifft.

§ 2 Organe

(1)OrganederSchulesind:
a.Plenum
b.Schulvorstand
c.Schulleitung
d.SchulleiterinoderSchulleiter
e.KonferenzenundTeilkonferenzengemäß

§§ 133Abs.4,134,135HSchG
f. Beirat

(2)EineGesamtkonferenzundeineSchulkon-
ferenzbestehennicht.DieAufgaben,diedas
HessischeSchulgesetz,andereGesetzeoder
Rechts-undVerwaltungsvorschriften,insbeson-
dereVerordnungenoderErlasse,diesenbeiden
Konferenzenzuweisen,werdenvomSchulvor-
standwahrgenommen,soferndieseSchulver-
fassungkeineabweichendeRegelungtrifft.Die
zugehörigenVerfahrensvorschriftengeltenfür
denSchulvorstandoderdasnachdieserSchul-
verfassungzuständigeOrganentsprechend,so-
fernnachfolgendnichtsanderesbestimmtist.

(3)VertreterinnenoderVertreterderSchulauf-
sichtsbehördenhabendasRecht,anSitzungen
desPlenumsunddesSchulvorstandsteilzuneh-
men.§§ 16und24derKonferenzordnunggel-
tenentsprechend.ZuTagesordnungspunkten,
dieAngelegenheitendesSchulträgersbetref-

fen,isteineVertreterinodereinVertreterdes
SchulträgersrechtzeitigvondemSchulleiter
oderderSchulleiterineinzuladen.

(4)SoweitdemSchulelternbeiratoderderSchü-
lervertretungnachdemHessischenSchulge-
setz,insbesonderedessen§§ 110bis112und
122,sowiesonstigenRechts-oderVerwaltungs-
vorschriften,Zustimmungs-oderAnhörungs-
rechteimHinblickaufEntscheidungenderGe-
samt-oderderSchulkonferenzzustehenoder
derSchulelternbeiratoderdieSchülervertre-
tungzurTeilnahmeanGesamtkonferenzenbe-
rechtigtsind,geltendieseRechteentsprechend
fürEntscheidungenoderSitzungenjenerOr-
gane,dienachdieserSchulverfassungandie
StellevonGesamt-oderSchulkonferenztreten.

§ 3 Plenum

DasPlenumistdasOrgangemeinsamerBe-
ratungundBeschlussfassungallerLehrkräfte
undallersozialpädagogischenMitarbeiterin-
nenundMitarbeiterderSchulesowiederVer-
tretervonSchülernundEltern.

§ 4 Mitglieder des Plenums

(1)MitgliederdesPlenumssind:
a. AlleLehrkräftederSchule,
b. allesozialpädagogischenMitarbeiterin-

nenundMitarbeiterderSchule,
c.eineVertreterinodereinVertreterder

SchülerinnenundSchüler,
d.eineVertreterinodereinVertreterderEl-

tern.
DieSchulleiterinoderderSchulleiterführtden
Vorsitz.
(2)FürdieWahlderVertreterderElternund
derSchülerundderenAmtszeitgilt§ 131Abs.
3Satz2bis8HSchGentsprechend.§ 3Abs.1,
Abs.2Nr.1,7bis10,Abs.3,§§ 4bis9derKon-
ferenzordnungfindensinngemäßAnwendung.
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(3)DasPlenumkannweitereMitarbeiterder
Schule(Verwaltungsmitarbeiter,Assistentenetc.)
sowiesonstigePersonen,dienichtzumPlenum
gehören,zuseinenSitzungeneinladen.Dasselbe
RechthatdieSchulleiterinoderderSchulleiter.

§ 5 Aufgaben des Plenums

(1)DasPlenumtrittandieStellederGesamtkon-
ferenznachMaßgabederfolgendenAbsätze.

(2)DasPlenumkannAusschüssebildenund
diesenAufgabenzurBeratungundBeschluss-
fassungübertragenundauchwiederentziehen.
DieMitgliederdesPlenumsnach§ 4Abs.1
Buchst.cunddhabendasRecht,anjederSit-
zungeinesjedenAusschussesteilzunehmen.

(3)DasPlenumnimmtBerichtedesSchulvor-
standsentgegen.

(4)DasPlenumentscheidetüber
a. VorschlägefüreinSchulprogrammein-

schließlichdesLeitbildesderSchuleund
zurEntwicklung,GliederungundOrgani-
sationsänderungderSchule(§ 133Abs.1
Nr.2HSchG),

b. VorschlägefürdieVerteilungundVerwen-
dungderderSchulezugewiesenenHaus-
haltsmittel(§ 133Abs.1Nr.12HSchG),

c. VorschlägefürdenschulischenFortbil-
dungsplan(§ 133Abs.1Nr.15HSchG),

d. dieVerteilungdesSchuldeputatsinent-
sprechenderAnwendungvon§ 5Abs.4
derVerordnungüberdiePflichtstunden
derLehrkräfte.

e. EswähltdenAbwesenheitsstellvertreter
derSchulleiterinoderdesSchulleiters
(§ 26Abs.2derDienstordnung).

(5)DasPlenumistinallenAngelegenheiten,
überdienach§ 9derSchulvorstandentschei-
det,anzuhören.Dasgiltinsbesonderefürdie
Entscheidungüber

a. dieEinrichtungvonFachrichtungenund
SchwerpunkteninberuflichenSchulen
(§ 133Abs.1Nr.7HSchG),

b. fachübergreifendeundfächerverbinden-
deUnterrichtsvorhaben,diesichüberei-
nenZeitraumvonmehralsvierWochen
erstrecken,unterBeachtungdesSchul-
programms(§ 133Abs.1Nr.9HSchG),

c. GrundsätzefüreineeinheitlicheLeistungs-
bewertung(§ 133Abs.1Nr.10HSchG),

d. die Bildung besonderer Lerngruppen
(§ 133Abs.1Nr.11HSchG),

e. GrundsätzefürdieEinführungzugelasse-
nerSchulbücherunddieAuswahlunddie
AnforderungvonLernmitteln(§ 133Abs.
1Nr.13HSchG),

f. GrundsätzefürdieUnterrichtsverteilung
undfürdieStunden-,Aufsichts-undVer-
tretungsplänesowiefürdieÜbertragung
besondererdienstlicherAufgaben(§ 133
Abs.1Nr.14HSchG),

g. GrundsätzefürdieAnrechnungdienst-
licherTätigkeiten (§ 133Abs.1Nr.16
HSchG).

(6)DasPlenumkanndemSchulvorstandfüralle
in§ 9genanntenAngelegenheitenVorschlä-
geunterbreiten.DieseVorschlägemüssenauf
dernächstenSitzungdesSchulvorstandsbe-
ratenwerden.

§ 6 Einberufung und Beschlüsse des Plenums

(1)DieSchulleiterinoderderSchulleiterberuft
dasPlenumnachBedarf,mindestensjedoch
einmalimSchulhalbjahr,sowieaufAntragei-
nesViertelsseinerstimmberechtigtenMitglie-
deroderzweierAbteilungskonferenzen(§ 133
Abs.4HSchG)ein.§ 32Abs.2bis4Konferen-
zordnunggiltentsprechend.

(2)DieLehrkräfteundsozialpädagogischenMit-
arbeiterundMitarbeiterinnenderSchulesindzur
TeilnahmeandenSitzungendesPlenumsver-
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pflichtet,sofernsiedieVoraussetzungendes§ 34
Abs.1oderAbs.3derKonferenzordnungerfül-
len.SiehabenVortrags-,AntragsundStimmrecht.
AlleübrigenMitgliederunddiesonstigenTeil-
nehmernach§ 4Abs.3dieserSchulverfassung
sindzurTeilnahmeberechtigt.SiehabenVor-
trags-undAntragsrecht,aberkeinStimmrecht.

(3)DasPlenumtagtnichtöffentlich.§ 131Abs.
4HSchGgiltentsprechend.

(4)DasPlenumistbeschlussfähig,wennau-
ßerdemoderderVorsitzendenmindestens
zweiDrittelderStimmberechtigtenanwesend
sind.§ 21Abs.2derKonferenzordnunggilt
entsprechend.

(5)DasPlenumfasstseineBeschlüssemitein-
facherMehrheitderabgegebenenStimmen.
§ 26Abs.3Satz2bis4derKonferenzordnung
giltentsprechend.

(6)DieRegelungenüberdieNiederschriftnach
§ 12derKonferenzordnungfindenentspre-
chendeAnwendung.

(7)FürdieWahldesAbwesenheitsstellvertre-
tersgilt§ 26Abs.4derKonferenzordnungent-
sprechend.

(8)DasPlenumkannsichinErgänzungderAb-
sätze1bis7eineGeschäftsordnunggeben.

§ 7 Schulvorstand

(1)DerSchulvorstandentscheidetüberdie
langfristige,namentlichdiepädagogischeund
inhaltlicheAusrichtungderSchuleundüber
Grundsatzfragen,diesichimZusammenhang
mitihrerEntwicklungstellen,soweithierüber
nichtdasPlenumabschließendzubefindenhat.

(2)DerSchulvorstandmussbeiseinenEnt-
scheidungendieBeschlüssederanderenOr-

ganederSchuleangemessenberücksichti-
gen,sofernihndiesenichtohnehinschon
binden.

§ 8 Mitglieder des Schulvorstandes

(1)DerSchulvorstandbestehtaus
a. derSchulleiterinoderdemSchulleiterals

vorsitzendemMitglied,
b. demstellvertretendenSchulleiteroderder

stellvertretendenSchulleiterin,
c. demAbwesenheitsstellvertreterderSchul-

leiterinoderdesSchulleiters,
d. denAbteilungsleiterinnenoderAbtei-

lungsleitern,
e. denKoordinatorinnenoderKoordinato-

renfürFachpraxis,
f. gewähltenVertreterndesKollegiumsnach

Abs.2,
g. zweigewähltenVertreternderSchülerin-

nenundSchüler,
h. demoderderVorsitzendendesSchulel-

ternbeirates.

(2)DieZahlderKollegienvertreternachAbs.
1Buchst.fentsprichtderZahlderMitglieder
nachBuchst.abise.

(3)JedeAbteilungskonferenz(§ 133Abs.4
HSchG)wählteinenVertreterdesKollegiums
nachAbs.1Buchst.f.Wahlberechtigtsinddie
LehrkräftesowiediesozialpädagogischenMit-
arbeiterinnenundMitarbeiter,dieinderAbtei-
lungtätigsindunddieVoraussetzungendes
§ 34Abs.1oderAbs.3derKonferenzordnung
erfüllen.WählbarsindLehrkräfte,dieinderAb-
teilungtätigsind,dieVoraussetzungendes§ 34
Abs.1oderAbs.3derKonferenzordnunger-
füllenundnichtzudenMitgliedernnachAbs.1
Buchst.abisezählen.Lehrkräfte,dieinmehre-
renAbteilungenarbeiten,sindausschließlich
inderAbteilungwählbar,indersieüberwie-
gendeingesetztsind.IstihreTätigkeitimglei-
chenUmfangaufmehrereAbteilungenverteilt,
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könnensieentscheiden,inwelcherAbteilung
siesichzurWahlstellenwollen.

(4)DierestlichenVertreterdesKollegiumsnach
Abs.1Buchst.fwähltdasPlenumausseiner
Mitte.Wahlberechtigtsindallestimmberech-
tigtenMitgliedernach§ 6Abs.2;wählbarsind
diestimmberechtigtenLehrkräfte,sofernsie
nichtschonalsAbteilungsvertreternachAbs.
3gewähltsind.

(5)FürdieWahlderVertreterderSchülergel-
ten§ 131Abs.3Satz2und4bis8HSchGund
§ 37derVerordnungüberdieSchülervertre-
tungenunddieStudierendenvertretungenent-
sprechend.

(6)ImübrigenrichtensichVorbereitungund
AblaufderWahlderVertretergemäßAbs.1
Buchst.fundgnach§ 3Abs.1,Abs.2Nr.1,
7bis10,Abs.3,§§ 4bis9derKonferenzord-
nunginsinngemäßerAnwendung.

(7)DieAmtszeitdergewähltenVertreternach
Abs.1Buchst.fundgdauertzweiSchuljahre.

(8)§ 131Abs.4HSchGgiltfürdieMitglieder
desSchulvorstandesentsprechend.

§ 8 a Mitglieder des Schulvorstandes (Alterna-
tivregelung)

(1)DerSchulvorstandbestehtaus
a.  der Schulleiterin oder dem Schulleiter als 

vorsitzendem Mitglied,
b.  dem stellvertretenden Schulleiter oder der 

stellvertretenden Schulleiterin,
c.  dem Abwesenheitsstellvertreter der Schul-

leiterin oder des Schulleiters,
d. den Abteilungsleiterinnen oder Abteilungs-

leitern,
e. den Koordinatorinnen oder Koordinatoren 

für Fachpraxis,
f.  gewählten Vertretern des Kollegiums ge-

mäß Abs. 3,

g. zwei gewählten Vertretern der Schülerin-
nen und Schüler,

h. dem oder der Vorsitzenden des Schulel-
ternbeirates.

(2)DieZahlderMitgliederbeträgthöchstens
25.EskönnennachMaßgabevonAbs.3sovie-
leVertreterdesKollegiums(Abs.1Buchst.f)
gewähltwerden,dassdieseZahlerreichtwird.

(3)DieVertreterdesKollegiums(Abs.1Buchst.
f)werdenindenAbteilungenunddensonsti-
genunmittelbarunterhalbdesSchulvorstan-
desangesiedeltenFraktalen(obersteFraktale)
gewählt.InjederAbteilungundjedemsonsti-
genoberstenFraktalkannmaximaleinVertre-
tergewähltwerden.

(4)JedeAbteilungskonferenz(§ 133Abs.4
HSchG)undjedessonstigeobersteFraktalwählt
eineVertreterinodereinenVertreterdesKollegi-
umsnachAbs.1Buchst.f.Wahlberechtigtsind
dieLehrkräftesowiediesozialpädagogischen
MitarbeiterinnenundMitarbeiter,dieinderAb-
teilungoderdemsonstigenoberstenFraktaltä-
tigsindunddieVoraussetzungendes§ 34Abs.
1oderAbs.3derKonferenzordnungerfüllen.
WählbarsindLehrkräfte,dieinderAbteilung
oderdemsonstigenoberstenFraktaltätigsind,
dieVoraussetzungendes§ 34Abs.1oderAbs.
3derKonferenzordnungerfüllenundnichtzu
denMitgliederndesSchulvorstandsnachAbs.1
Buchst.abisezählen.Lehrkräfte,dieinmehre-
renAbteilungenodersonstigenoberstenFrakta-
lenarbeiten,sindausschließlichinderAbteilung
oderdemsonstigenoberstenFraktalwählbar,in
deroderdemsieüberwiegendeingesetztsind.
IstihreTätigkeitimgleichenUmfangaufmehre-
reAbteilungenodersonstigeobersteFraktale
verteilt,könnensieentscheiden,inwelcherAb-
teilungoderwelchemsonstigenoberstenFrak-
talsiesichzurWahlstellenwollen.

(5)WürdediemaximaleMitgliederzahlnach
Abs.2überschritten,wennjedeAbteilungund
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jedessonstigeobersteFraktaleinenVertreter
odereineVertreterindesKollegiumswählte,
müssenmehrereAbteilungenodersonstige
obersteFraktalesichaufgemeinsameVertre-
tereinigen.

(6)FürdieWahlderVertreterderSchülergel-
ten§ 131Abs.3Satz2und4bis8HSchGund
§ 37derVerordnungüberdieSchülervertre-
tungenunddieStudierendenvertretungenent-
sprechend.

(7)ImübrigenrichtensichVorbereitungund
AblaufderWahlderVertretergemäßAbs.1
Buchst.fundgnach§ 3Abs.1,Abs.2Nr.1,
7bis10,Abs.3,§§ 4bis9derKonferenzord-
nunginsinngemäßerAnwendung.

(8)DieAmtszeitdergewähltenVertreternach
Abs.1Buchst.fundgdauertzweiJahre.

(9)§ 131Abs.4HSchGgiltfürdieMitglieder
desSchulvorstandesentsprechend.

§ 9 Aufgaben des Schulvorstandes

(1)DerSchulvorstandentscheidetinsbeson-
dereüber:

a. dieAufbau-undAblauforganisationder
Schule,soferndiesenichtdurchRechts-
undVerwaltungsvorschriftenoderdiese
Schulverfassungvorgegebensind,

b. grundsätzlicheFragenderEntwicklung
derSchule,desPersonalmanagements
undderPersonalentwicklung,

c. dieEinführung,GestaltungundSchlie-
ßungvonWeiterbildungsangebotender
SchulefürNichtschülerimRahmender
gesetzlichenMöglichkeiten,

d. dieErweiterungdesSchulbeiratsnach
§ 15Abs.2,

e. dieOrganisationinFraktalenunddieper-
sonelleZusammensetzungderFraktale
(§ 18),

f. GrundsätzeundVerfahrenfürdenAb-
schlussvonZielvereinbarungennach§ 18
Abs.2,

g. dasSchulprogrammeinschließlichdesLeit-
bildesunddesschulischenFortbildungs-
plans(§ 129Nr.1i.V.m.§ 127bHSchG)

h. GrundsätzefürdieEinrichtungundden
UmfangfreiwilligerUnterrichts-undBe-
treuungsangebotesowieüberdieVer-
pflichtungzurTeilnahmeanGanztagsan-
geboten(§ 129Nr.2HSchG),

i. GrundsätzefürHausaufgabenundKlas-
senarbeiten(§ 129Nr.4HSchG),

j. dieStellungdesAntragsaufDurchfüh-
rungeinesSchulversuchsoderderUm-
wandlungeinerSchuleineineVersuchs-
schuleundzurErprobungeinesModells
erweiterterSelbstständigkeit(§ 129Nr.5
HSchG);dazuzähltauchderAntragandas
HessischeKultusministerium,Änderungen
dieserSchulverfassungzugestatten,

k. GrundsätzefürdieMitarbeitvonEltern
undanderenPersonenimUnterrichtund
beisonstigenSchulveranstaltungen(§ 129
Nr.6HSchG),

l. GrundsätzederZusammenarbeitmitan-
derenSchulenundaußerschulischenEin-
richtungensowiefürVereinbarungenmit
DrittenimRahmenvonProjektenzurÖff-
nungderSchule,derOrganisationdes
Schüleraustauschesundinternationaler
ZusammenarbeitsowieüberdieVereinba-
rungzuSchulpartnerschaftenundschul-
interneGrundsätzefürSchulfahrtenund
Wandertage(§ 129Nr.7HSchG),

m.denschuleigenenHaushaltimRahmender
Richtlinien(§ 127aAbs.3HSchG)unddie
VerteilungderBudgetmittelundRessour-
cenaufdieAbteilungenunddiesonstigen
unmittelbarunterhalbdesSchulvorstandes
angesiedeltenFraktale(§ 129Nr.8HSchG),

n. dieVerteilungdesUnterrichtsaufsechs
stattfünfWochentageunddieDurchfüh-
rungbesondererSchulveranstaltungen
(§ 129Nr.9HSchG),
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o. SchulordnungenzurRegelungdesgeord-
netenAblaufsdesäußerenSchulbetriebs
(§ 129Nr.10HSchG),

p. StellungnahmenundEmpfehlungenzu
BeschwerdenvonSchülerinnenundSchü-
lern,Eltern,AusbildendenundArbeitge-
bern,sofernderVorgangeinefürdieSchu-
leundüberdenEinzelfallhinausgehende
Bedeutunghat(§ 129Nr.11HSchG),

q. GrundsätzederUnterrichts-undErzie-
hungsarbeitanderSchulesowieüberden
EinsatzvonBeratungsdienstenundBera-
tungslehrern(§ 133Abs.1Nr.1HSchG),

r. dieZusammenfassungvonFächernzuLern-
bereichenunddieUmsetzungderAufga-
bengebiete(§ 133Abs.1Nr.3HSchG),

s. dieEinrichtungvonFachrichtungenund
SchwerpunkteninberuflichenSchulen
(§ 133Abs.1Nr.7HSchG),

t. fachübergreifendeundfächerverbinden-
deUnterrichtsvorhaben,diesichüberei-
nenZeitraumvonmehralsvierWochen
erstrecken,unterBeachtungdesSchul-
programms(§ 133Abs.1Nr.9HSchG),

u. GrundsätzefüreineeinheitlicheLeistungs-
bewertung(§ 133Abs.1Nr.10HSchG),

v. die Bildung besonderer Lerngruppen
(§ 133Abs.1Nr.11HSchG),

w. GrundsätzefürdieEinführungzugelasse-
nerSchulbücherunddieAuswahlunddie
AnforderungvonLernmitteln(§ 133Abs.
1Nr.13HSchG),

x. GrundsätzefürdieUnterrichtsverteilung
undfürdieStunden-,Aufsichts-undVer-
tretungsplänesowiefürdieÜbertragung
besondererdienstlicherAufgaben(§ 133
Abs.1Nr.14HSchG),

y. GrundsätzefürdieAnrechnungdienst-
licherTätigkeiten (§ 133Abs.1Nr.16
HSchG).

(2)DieAnhörungs-undVorschlagsrechtenach
§ 130HSchGgehenaufdenSchulvorstand
über.§ 130Abs.1Satz2HSchGgiltentspre-
chend.

§ 10 Einberufung und Beschlüsse des Schul-
vorstandes

(1)DieSchulleiterinoderderSchulleiterberuft
denSchulvorstandnachBedarf,mindestensje-
dochzweimalimSchulhalbjahr,sowieaufAn-
tragmindestenseinesDrittelsseinerMitglie-
derschriftlichein.

(2) Die Einladungen sind den Mitgliedern
grundsätzlichspätestenszehnUnterrichtsta-
gevorderSitzungzuübermitteln.Ausnahms-
weisekannderSchulvorstandunterAngabe
vonGründenauchohnedieseLadungsfrist
einberufenwerden.

(3)DieMitgliederdesSchulvorstandsnach§ 8
Abs.1Buchst.abisfsindzurTeilnahmeanden
Sitzungenverpflichtet.

(4)DerSchulvorstandkannweiterePersonen
zuseinenBeratungenzuziehen.Diesehaben
Vortrags-undAntrags-,aberkeinStimmrecht.
DasRechtnachSatz1stehtauchderSchullei-
terinoderdemSchulleiterzu.

(5)DerSchulvorstandistbeschlussfähig,wenn
außerderSchulleiterinoderdemSchulleiter
mindestenszweiDrittelderMitgliederanwe-
sendsind.§ 21Abs.2Konferenzordnunggilt
entsprechend.

(6)DerSchulvorstandfasstseineBeschlüssemit
einfacherMehrheitderabgegebenenStimmen.
BeiStimmengleichheitentscheidetdieStimme
derSchulleiterinoderdesSchulleiters.Stimm-
enthaltungenundungültigeStimmenzählen
beiderBerechnungderMehrheitnichtmit.

(7)DerSchulvorstandkannsichinErgänzung
derAbsätze1bis6eineGeschäftsordnung
geben.
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§ 11 Aufgaben der Schulleitung

(1)DieSchulleitungsetztdieBeschlüssedes
SchulvorstandesunddieabschließendenEnt-
scheidungendesPlenumsundseinerAus-
schüssenach§ 5Abs.4Buchst.dundeum
undführtdielaufendenGeschäfte,soferndies
nichtdurchGesetzdemSchulleiteroderder
Schulleiterinvorbehaltenist.

(2)DieSchulleitungbereitetdieSitzungendes
Schulvorstandesvor.

(3)§ 87Abs.1Satz2bis5sowieAbs.3Satz1und
Satz3bis5HSchGbleibtunberührt;Abs.3Satz
3giltfürAusschüssedesPlenumsentsprechend.

§ 12 Mitglieder der Schulleitung

DieSchulleitungbestehtaus
a. derSchulleiterinoderdemSchulleiter,
b. demstellvertretendenSchulleiteroderder

stellvertretendenSchulleiterin,
c. demAbwesenheitsstellvertreterderSchul-

leiterinoderdesSchulleiters,
d. denAbteilungsleiterinnenoderAbtei-

lungsleitern,
e. denKoordinatorinnenoderKoordinato-

renFachpraxis,
f. sowiesonstigenLehrkräftenmitbesonde-

renFunktionen(§ 87Abs.1Satz1HSchG).

§ 13 Einberufung und Arbeit der Schulleitung

DieSchulleiterinoderderSchulleiterberuft
dieMitgliederderSchulleitungregelmäßigzu
Dienstbesprechungenein(§ 87Abs.2HSchG).
ErodersiekannPersonen,dienichtzurSchul-
leitunggehören,zudenBesprechungenhin-
zuziehen.Nebendenin§ 87Abs.2HSchG
GenanntengiltdiesinsbesonderefürVertre-
terinnenundVertreterdesPersonalratssowie
MitgliederdesSchulentwicklungsteamsimRah-

mendesModellprojekts„Selbstverantwortung
plus“.DieInhaberinoderderInhaberderVer-
waltungsstelleimRahmendesModellprojekts
„Selbstverantwortungplus“(PersonalundBud-
get)sollhinzugezogenwerden.

§ 14 Aufgaben des Schulbeirates

(1)DerSchulbeiratunterstütztdieSchuleinder
ErfüllungihresErziehungs-undBildungsauf-
trags.ErgibtAnregungenzurQualitätsentwick-
lung,nimmtStellungzurMittel-undRessour-
cenverwendungundistBindegliedzwischen
derSchuleundihremregionalenUmfeld.Er
fördertdieKooperationmitderWirtschaft,den
AusbildungsbetriebenundsonstigenStellen
undEinrichtungen.

(2)DerSchulbeiratwirdvomSchulleiterüber
diewesentlichenArbeitsgrundlagen,diepäda-
gogischenundwirtschaftlichenEntwicklungen
derSchuleinformiert.

(3)DerSchulbeiratistberatendesGremium
undsollalsMultiplikatorindasschulischeUm-
feldwirken.

§ 15 Mitglieder des Schulbeirates

(1)DemSchulbeiratsollennebenderSchullei-
terinoderdemSchulleiterangehören:
jeeineVertreterinodereinVertreter

a. desSchulträgers
b. desStaatlichenSchulamtes
c. desStudienseminars
d. desFördervereinsderSchule
e. derBundesagenturfürArbeit
f. derörtlichenVolkshochschule
g. derArbeitnehmer
h. derArbeitgeber

(2)InsbesondereumregionalenBesonder-
heitenRechnungzutragenkannderSchul-
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vorstandbeschließen,denSchulbeiratum
VertreterweitererStellenundInstitutionen
zuerweitern.

(3)DieSchulleiterinoderderSchulleiterbittet
dieStellenundOrganisationennachAbs.1und
2,bisspätestenszweiMonatenachSchuljahrs-
beginngeeigneteVertreterinnenoderVertre-
terindenSchulbeiratzuentsenden.

(4)DerSchulbeiratkannweiterePersonenzu
seinenBeratungenhinzuziehen.

(5)DieAmtszeitderMitgliederdesSchulbeirats
nachAbs.1Buchst.abishundAbs.2dauert
biszumEndedesdrittenaufdenZeitpunktder
EntsendungfolgendenSchuljahres.Scheidet
einesdieserMitgliederwährendderAmtszeit
aus,bittetdieSchulleiterinoderderSchullei-
terdieStelleoderOrganisation,welchedieses
Mitgliedentsandthatte,fürdierestlicheDau-
erderAmtszeiteineNachfolgerinodereinen
Nachfolgerzuentsenden.

§ 16 Einberufung und Beschlüsse des Schul-
beirates

(1)DieSchulleiterinoderderSchulleiterberuft
denSchulbeiratmindestenseinmalimSchul-
jahrbeziehungsweiseaufAntrageinesViertels
seinerMitgliederein.DieEinladungsollden
MitgliedernspätestensdreiWochenvordem
Sitzungsterminzugehen.

(2)DerSchulbeiratwähltingeheimerWahlaus
seinerMittedasvorsitzendeMitglied.Gewählt
ist,werdiemeistenderabgegebenenStim-
menaufsichvereinenkann.Stimmenthaltun-
genundungültigeStimmenzählenbeiderBe-
rechnungnichtmit.

(3)DerSchulbeirathatkeinEntscheidungs-
oderVetorecht.SeineBeschlüssehabenden
CharaktervonEmpfehlungen.

(4)DerSchulbeiratistbeschlussfähig,wenn
mindestensdieHälfteseinerMitgliederan-
wesendist.ErfasstseineBeschlüssemitein-
facherMehrheitderabgegebenenStimmen.
StimmenthaltungenundungültigeStimmen
zählenbeiderBerechnungderMehrheitnicht
mit.HinzugezogenePersonennach§ 15Abs.
4habenkeinStimmrecht.

(5)DerSchulbeiratkannsichinErgänzungder
Absätze1bis4eineGeschäftsordnunggeben.

§ 17 Aufgaben der Schulleiterin / des Schul-
leiters

(1)DieSchulleiterinoderderSchulleiter
a. führtdenVorsitzimSchulvorstandundim

Plenum,
b. informiert Schulvorstand, Plenum und

SchulbeiratüberwesentlicheSchulange-
legenheiten,dieAusführungdesHaus-
haltsplanesunddenAbschlussdesHaus-
haltsjahres,

c. entscheidetimBenehmenmitdemSchul-
vorstandunddemjeweiligenMitarbei-
ter,wiedieAufgabendiesesMitarbeiters
imGeschäftsverteilungsplanbeschrieben
werden;handeltessichumeinenBeschäf-
tigtendesSchulträgers,istzusätzlichdas
EinvernehmenmitdemSchulträgerher-
zustellen,

d. koordiniertdieZusammenarbeitmitdem
SchulträgerunddenjeweiligenStellender
Bildungsverwaltung,

e. koordiniertundstrukturiertdieJahresge-
spräche;dasFührenderGesprächekann
eraufdieübrigenMitgliederderSchul-
leitungübertragen,

f. istverantwortlichfürdiederSchuleimRah-
mendesModellprojektes„Selbstverant-
wortungplus“sowieindergeschlossenen
Kooperationsvereinbarungzusätzlichüber-
tragenenAufgabenundsorgtfürderenord-
nungsgemäßeAus-undDurchführung.
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(2)DieSchulleiterinoderderSchulleiterhat
BeschlüssedesPlenumsundseinerAusschüs-
seundBeschlüssedesSchulvorstands,diege-
genRechts-undVerwaltungsvorschriften,das
Schulprogramm,AnordnungenderSchulauf-
sichtsbehördeoderdieseSchulverfassungver-
stoßen,unverzüglichzubeanstanden.§ 87Abs.
4und5HSchGgiltentsprechend.

(3)ImübrigenergebensichdieAufgabender
SchulleiterinoderdesSchulleitersinsbesonde-
reaus§ 87Abs.4und5sowieaus§§ 88,90und
91HSchG,denweiterenBestimmungendes
HessischenSchulgesetzesunddenVorschrif-
tenderDienstordnungfürLehrkräfte,Schul-
leiterinnenundSchulleiterundsozialpädago-
gischeMitarbeiterinnenundMitarbeiter,die
vondieserSchulverfassungunberührtbleiben.

§ 18 Fraktale Organisation

(1)DieSchulekannüberihreOrganisationin
Fraktalenselbstständigentscheiden,soweit
demdieVorschriftendieserSchulverfassung
odersonstigerechtlicheBestimmungennicht
entgegenstehen.DieEntscheidungüberdie
OrganisationinFraktalentrifftderSchulvor-
standaufderGrundlagedesschulischenLeit-
bildes,derSchulverfassungundderAufbau-
organisationderSchule.

(2)FraktalesindschulischeOrganisationsein-
heiten(TeamsoderGruppenvonTeams),die
selbstständigagierenundeindeutigbeschreib-
bareLeistungenerbringen.DieseLeistungen
könneninsbesondereaufdenGebietendes
UnterrichtssowiederMittel-undRessourcen-
bewirtschaftungliegen.SiewerdeninZielver-
einbarungenfestgeschrieben.ÜberGrundsätze
unddasVerfahrenfürdenAbschlussderZiel-
vereinbarungenentscheidetderSchulvorstand.

(3)JedesFraktalistdurchseinenSprecherin
demübergeordnetenFraktalvertreten.Imüb-

rigenlegtderSchulvorstanddiepersonelle
ZusammensetzungderFraktalefest.Erori-
entiertsichdabeianderAufbauorganisation
derSchule.

(4)DieFraktalesolleninihrerpersonellenZu-
sammensetzungfürlängereZeit,mindestens
aberfüreinSchuljahrunverändertbleiben.
SielegenihreinterneOrganisationselbststän-
digfest.

(5)DerSprechernachAbs.3wirdvondenMit-
gliederndesFraktalsausihrerMittefürmindes-
tenseinSchuljahrundhöchstensdreiSchuljahre
gewählt.Gewähltist,werdiemeistenderab-
gegebenenStimmenaufsichvereinenkann.
StimmenthaltungenundungültigeStimmen
zählenbeiderBerechnungnichtmit.

§ 19 Inkrafttreten und Geltungsdauer der Schul-
verfassung

(1)DieseSchulverfassungtrittam01.August
2007inKraft.

(2)SietrittmitAblaufdes31.Dezember2009
außerKraft.
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